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1. Einleitung 

In Österreich haben AsylwerberInnen laut § 4 Abs. 1 Z 1 AuslBG ab dem dritten Monat nach 
Zulassung zum Asylverfahren einen bewilligungspflichtigen Zugang zum österreichischen 
Arbeitsmarkt. Dieser wird allerdings gegenwärtig durch einen Erlass des ehemaligen Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (vom 1.5.2004) auf die kontingentierte Saison- und 
Erntearbeit beschränkt. Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Auswirkungen eines bewilli-
gungspflichtigen Arbeitsmarktzuganges für Asylsuchende auf den österreichischen Arbeits-
markt ohne Einschränkung auf diese kontingentierten Bereiche zu untersuchen. Im Detail 
behandelt die Studie dabei vier verschiedene Fragestellungen, die für eine Abschätzung der 
Auswirkungen eines solchen beschränkten, allerdings für alle Branchen geltenden, Arbeits-
marktzuganges relevant sind: 

 Zunächst wird untersucht, inwieweit sich aus früheren Änderungen im Arbeitsmarktzugang 
in anderen Ländern (wie z. B. die rezente Erleichterung des Arbeitsmarktzuganges in 
Deutschland) Rückschlüsse auf die dadurch verursachten Änderungen in den Migrations-
bewegungen von AsylwerberInnen ziehen lassen. 

 Anschließend werden auf Grundlage der sehr eingeschränkten Datenlage zur Arbeits-
marktintegration von anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten einige 
Befunde über die Qualifikationen und Arbeitsmarktintegration dieser Gruppe von Migran-
tInnen in Österreich getroffen. Hier wird eine Sondererhebung der österreichischen 
Arbeitskräfteerhebung des Jahres 2008 genutzt, um Aussagen über die Qualifikationen 
und den Integrationserfolg von Personen, die aus Asylgründen nach Österreich wander-
ten, im Vergleich zu anderen Zuwandernden zu treffen.  

 Außerdem wird anhand einer Sonderauswertung eines anonymisierten Individualdaten-
satzes des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger (INDI-DV) und 
zur bewilligungspflichtigen Beschäftigung des AMS (Arbeitsmarktservice Österreich) unter-
sucht, wie sich der Arbeitsmarktzugang von AsylwerberInnen und insbesondere die 
Beschäftigung von Personen gestaltet, die bereits während ihres Asylverfahrens Zugang 
zum österreichischen Arbeitsmarkt hatten. 

 Schlussendlich wird – abhängig von verschiedenen Szenarien – untersucht, mit welchen 
Auswirkungen auf den österreichischen Arbeitsmarkt (Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 
aber auch Löhne, Verteilung und Arbeitsmarktdynamik) zu rechnen wäre, wenn es zu 
einer Erleichterung des Arbeitsmarktzuganges, d. h. zu einer bewilligungspflichtigen 
Beschäftigung ohne Einschränkung auf spezifische Branchen, nach dem 3., 6. bzw. 
9. Monat nach Stellung des Asylantrages käme. 

Diese vier Untersuchungsziele reflektieren dabei einige der Hoffnungen und auch Befürchtun-
gen, die mit einem liberaleren Arbeitsmarktzugang von AsylwerberInnen in Österreich ver-
bunden sind. Diese bestehen zum einen aus Befürchtungen, dass eine solche Lockerung 
negative Auswirkungen auf Arbeitsmarktlage heimischer oder alteingesessener ausländischer 
Arbeitskräfte haben könnte, oder aber, dass eine übermäßig liberale Handhabung des 
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Arbeitsmarktzuganges zu einer weiteren Zuwanderung von AsylwerberInnen führt. Zum ande-
ren ist mit einer solchen Lockerung aber auch die Hoffnung verbunden, AsylwerberInnen 
einen effektiven Arbeitsmarktzugang zu ermöglichen und ihre Integration in die österreichi-
sche Gesellschaft zu unterstützen, was in weiterer Folge auch zu reduzierten Sozialausgaben 
für diese Gruppe führen sollte. 

Hinsichtlich aller vier Untersuchungsziele ist einschränkend festzuhalten, dass die Datenlage 
und der Wissensstand zu Struktur und Zahl der von einer solchen Lockerung des Arbeitsmarkt-
zuganges betroffenen Personen sehr mangelhaft sind. Aus Sicht der Zielsetzungen der vorlie-
genden Studie erweisen sich dabei der geringe Erkenntnisstand hinsichtlich der Zahl der Asyl-
werberInnen in Österreich und ihrer Qualifikation sowie der Dauer ihrer Verfahren als die wich-
tigsten Einschränkungen. Dies bedingt, dass zur Abschätzung der Arbeitsmarktauswirkungen 
einer Lockerung des Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen eine Vielzahl von Annah-
men und Schätzungen notwendig sind. Diese erhöhen die mit einer solchen Maßnahme ver-
bundenen Unsicherheiten. 

Um diese Unsicherheiten zu verringern, werden in jedem Kapitel auch theoretische Erwar-
tungen und auch Ergebnisse der internationalen Literatur zusammengefasst, sowie eigen-
ständige Untersuchungen vorgenommen. Trotz dieses recht umfassenden Ansatzes handelt 
es sich in vielen der von der Studie angesprochenen Fragestellungen um eine erste Bestands-
aufnahme, sodass weitere Untersuchungen zu den verschiedenen hier angesprochenen 
Themen ebenso wie eine bewusstere Sammlung konsistenter Daten sicherlich sinnvoll und 
erstrebenswert erscheinen. Dies schon alleine deswegen, weil es sich bei Flüchtlingsströmen, 
wie in den nächsten Kapiteln gezeigt wird, um ein dynamisches und auch vielschichtiges 
Phänomen handelt, dessen Steuerung gegenwärtig auch international auf einer sehr man-
gelhaften Datenbasis erfolgt. Dementsprechend wichtig wäre es für ein rationales Manage-
ment von Flüchtlingsbewegungen und auch zur Entemotionalisierung der Diskussion entspre-
chende empirische Befunde zu erhalten. 
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2. Europäischer Vergleich 

2.1 Die Entwicklung von Asylanträgen im internationalen Vergleich 

Flüchtlinge unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von ArbeitsmigrantInnen. Dies ergibt sich 
schon aus der rechtlichen Grundlage, aufgrund derer AsylwerberInnen in ihrem jeweiligen 
Zielland Aufnahme finden. Während bei ArbeitsmigrantInnen der Aufenthalt und Arbeits-
marktzugang im Empfängerland frei nach nationalstaatlichen Bestimmungen geregelt wer-
den, erhalten anerkannte Flüchtlinge ihren Aufenthaltstitel aufgrund einer völkerrechtlichen 
Vereinbarung, der sogenannten Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. Diese definiert 
Flüchtlinge als Personen, die sich außerhalb ihres Heimatlandes aufhalten und in dieses auf-
grund einer "… begründeten Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Über-
zeugung" (Artikel 1, Genfer Flüchtlingskonvention 1951) nicht zurückkehren wollen oder kön-
nen. Überdies legt diese Konvention in der sogenannten Nicht-Zurückweisungsklausel fest, 
dass Personen, die unter den Bestimmungen der Konvention Asyl beantragen, nicht unfreiwil-
lig in ein Gebiet zurückgewiesen werden dürfen, in welchem sie dem Risiko der Verfolgung 
ausgesetzt sind. Personen, die unter diese Regelungen fallen, erhalten daher nach den 
Regeln der Flüchtlingskonvention ein Aufenthaltsrecht als subsidiär Schutzberchtigter.1) 

Wiewohl anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte2) auch nach der Qualifikati-
onsrichtlinie der EU (Richtlinie 2011/95/EU) ein Aufenthaltsrecht (und in vielen Ländern – siehe 
dazu unten – unter bestimmten Voraussetzungen auch während der Laufzeit des Asylverfah-
rens einen Arbeitsmarktzugang) erhalten, legt die Genfer Konvention doch die weltweiten 
Grundlagen der Asylpolitik fest. Sie wurde allerdings zu Zeiten des Kalten Krieges entworfen, in 
denen der (quantitativ eher kleine) Hauptflüchtlingsstrom aus den kommunistischen Ländern 
Osteuropas in den meisten Aufnahmeländern willkommen war. Dementsprechend war sie 
nicht auf die Steuerung einer großen Zahl von Flüchtlingen ausgerichtet. Sie überlies ihren 
Signatarstaaten auch einiges an Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Aufnahmebedingun-
gen von Flüchtlingen, der Regeln zur Bearbeitung von Asylanträgen und der Behandlung von 
AsylwerberInnen während der Laufzeit eines Asylverfahrens im Empfängerland. 

2.1.1 Asylanträge 

Tatsächlich erwiesen sich Flüchtlingsströme gerade in den 1990er und 2000er-Jahren als ein 
sehr dynamischer Teil der weltweiten Migrationsbewegungen. Während in den frühen 1970er-

                                                      
1) Daneben sehen die Regelungen in vielen Ländern auch noch andere Möglichkeiten vor, ein Aufenthaltsrecht (z. B. 
über ein sogenanntes Bleiberecht) zu erhalten. 
2) Subsidiär Schutzberechtigte sind Personen, denen trotz fehlender Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Genfer 
Konvention die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung, Bestrafung oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen 
eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts droht. 
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Jahren nach Schätzungen von Hatton (2004) auf Grundlage von Zahlen des UNHCR in ganz 
Europa pro Jahr weniger als 50.000 neue Asylanträge gestellt wurden, waren es in den frühen 
1990er-Jahren 500.000 Anträge. Obwohl diese Zahl Ende der 1990er-Jahre wieder leicht (auf 
300.000) zurückging, wurden in den Jahren 2004 bis 2013 laut UNHCR in Europa weiterhin 
jährlich durchschnittlich rund 200.000 Asylanträge gestellt und im letzten Jahr, für welches 
weltweite Flüchtlingsstatistiken (laut UNHCR) verfügbar sind (2013), stieg die Zahl der Asyl-
anträge in Europa wieder auf über 350.000 an (Abbildung 2.1). Weltweit belief sich die Zahl 
der neu gestellten Asylanträge im Jahr 2013 hingegen auf 1,2 Millionen. Damit war die 
Europäische Union hinter den Staaten des subsaharischen Afrikas die zweitwichtigste der in 
Abbildung 2.1 dargestellten Empfängerregionen für Flüchtlinge weltweit. Auf sie entfielen 
annähernd 31% der weltweiten Asylanträge.  

Abbildung 2.1: Zahl der Asylanträge nach Jahren und Empfängerregionen 

Q: UNHCR, Welt Bank, WIFO-Berechnungen. – K.A. = keine Angabe, EEA=Länder des EWR außerhalb der EU. 

Betrachtet man hingegen die Zahl der in den einzelnen Staaten lebenden anerkannten 
Flüchtlinge, zeigt sich ein etwas anderes Bild.3) Insbesondere leben nach wie vor die meisten 
Flüchtlinge in den ärmeren Regionen der Welt. Von den weltweit laut UNHCR rund 11,7 Millio-
nen Flüchtlingen leben über 3 Millionen im mittleren Osten und jeweils mehr als 2 Millionen im 

                                                      
3) Diese Unterschiede ergeben sich unter anderem auch aufgrund einer ungenaueren Statistik der Asylanträge als 
der anerkannten Flüchtlinge (UNHCR, 2014). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

k.a. 30.802 24.491 31.820 51.990 71.630 76.310 68.330 59.695 48.392 47.403
Subsahara Afrika 181.490 213.346 213.148 243.997 299.172 412.478 297.694 352.866 382.566 399.562
Südasien 9.208 5.151 4.996 7.424 8.169 9.211 7.016 6.487 7.230 10.998
Mittlerer Osten 25.755 36.247 50.189 29.223 24.849 26.310 29.185 44.955 49.516 62.544
Latein Amerika/Karibik 8.697 10.695 15.845 40.732 49.664 68.805 70.716 45.223 20.819 18.910
Europa Zentralasien 47.383 49.739 51.429 49.362 48.293 44.346 39.921 43.547 46.953 86.795
SO-Asien & Pazifik 22.433 63.101 35.144 28.195 27.662 28.748 35.932 37.688 38.960 61.615
EEA 18.720 14.517 20.396 17.471 30.852 33.847 25.473 28.206 31.198 28.645
EU 270.182 207.982 189.711 186.499 193.141 223.767 254.293 261.354 280.218 358.905
Nordamerika/Ozeanien 270.579 176.905 128.613 86.217 71.611 65.347 8.885 15.263 22.374 92.896
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subsaharischen Afrika und in Südasien. In der EU wird der Bestand an anerkannten Flüchtlin-
gen laut UNHCR 2013 auf 1,4 Millionen geschätzt. Damit lag der Anteil der EU an der Gesamt-
flüchtlingszahl zuletzt bei rund 12%. 

Abbildung 2.2: Zahl der anerkannten Flüchtlinge nach Jahren und Empfängerregionen 

Q: UNHCR, Welt Bank, WIFO-Berechnungen. – K.A. = keine Angabe, EEA=Länder des EWR außerhalb der EU. 

Neuere, wenn auch – aufgrund fehlender oder verspäteter Meldungen – lückenhaftere 
Daten über Asylanträge in einzelnen Monaten werden von EUROSTAT gesammelt. In diesen 
Daten wird zwischen Asylerstanträgen und Asylanträgen differenziert. Unterschiede zwischen 
diesen beiden Größen ergeben sich dabei, wenn Personen mehrere Asylanträge in zwei ver-
schiedenen Monaten stellen. Generell kommt es daher bei den Asylanträgen zu Mehrfach-
zählungen, während die Zahl der Asylerstanträge einen genaueren Anhaltspunkt über die 
Zahl der neu hinzugekommenen AsylwerberInnen in einem Land gibt.4) Allerdings meldet 
Österreich die Zahl der Asylerstanträge nicht an EUROSTAT. Aus diesem Grund werden in 
Übersicht 2.1 sowohl die Zahl der Asylanträge als auch die Zahl der Asylerstanträge darge-
stellt. 

                                                      
4) In einigen Ländern (z. B. Belgien oder aber auch Schweden) kann aufgrund der in diesen Ländern geltenden Asyl-
gesetze die Zahl der Asylanträge von der Zahl der Asylerstanträge deutlich differieren. In anderen sind diese Unter-
schiede aufgrund der geltenden Asylgesetze hingegen weniger ausgeprägt (siehe 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Asylum_applicant für Details). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

k.a. 25.400 25.841 15.482 53.896 64.356 38.061 45.510 53.774 60.434 59.495
Subsahara Afrika 2.610.594 2.456.372 2.311.148 2.204.795 2.035.727 1.962.926 2.036.503 2.406.040 2.455.898 2.568.084
Südasien 1.599.141 1.371.649 1.357.511 2.355.038 2.119.005 2.263.369 2.411.160 2.193.338 2.127.370 2.099.300
Mittlerer Osten 1.695.186 1.569.105 2.764.054 3.617.676 3.258.945 3.034.344 2.968.459 2.577.141 2.350.643 3.365.324
Latein Amerika/Karibik 268.509 254.225 151.133 531.853 351.382 367.813 373.848 377.299 380.045 391.691
Europa Zentralasien 398.383 239.534 136.584 142.609 163.497 152.968 130.073 126.521 369.355 696.053
SO-Asien & Pazifik 456.067 464.458 484.362 472.346 463.585 485.540 492.004 488.524 487.137 547.796
EEA 92.112 91.507 92.403 80.507 82.371 84.182 89.248 91.296 93.768 98.603
EU 1.796.923 1.592.515 1.495.855 1.450.349 1.474.109 1.536.605 1.548.644 1.635.859 1.715.928 1.413.609
Nordamerika/Ozeanien 631.082 596.782 1.069.171 481.861 476.835 470.730 454.230 455.014 457.379 459.683
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Übersicht 2.1: Asylanträge und Asylerstanträge nach EU-Zielländern (2013 und I.-III. Quartal 
2014) 

Asylerstanträge Asylanträge 
Land 2013 I.-III. Qu. 

2014 
2013 I.-III. Qu. 

2014 
2013 I.-III. Qu. 

2014 
2013 I.-III. Qu. 

2014 
2013 I.-III. Qu. 

2014 
2013 I.-III. Qu. 

2014 
  In % Pro 1.000 

EinwohnerInnen 
 In % Pro 1.000 

EinwohnerInnen 
AT 17.040 15.530 4,0 3,9 2,0 1,8 
BE 11.955 9.860 3,2 2,8 1,1 0,9 21.020 16.325 5,0 4,1 1,9 1,5 
BG 6.880 6.490 1,8 1,8 0,9 0,9 6.475 6.470 1,5 1,6 0,9 0,9 
CY 1.035 1.000 0,3 0,3 1,2 1,2 1.155 1.210 0,3 0,3 1,3 1,4 
CZ 365 530 0,1 0,1 0,0 0,1 565 650 0,1 0,2 0,1 0,1 
DE 109.405 113.025 29,2 31,8 1,4 1,4 126.205 129.925 29,9 32,3 1,6 1,6 
DK 7.015 10.680 1,9 3,0 1,3 1,9 6.685 10.135 1,6 2,5 1,2 1,8 
EE 70 70 0,0 0,0 0,1 0,1 70 70 0,0 0,0 0,1 0,1 
EL 7.720 5.305 2,1 1,5 0,2 0,1 8.035 6.725 1,9 1,7 0,2 0,1 
ES 4.100 3.035 1,1 0,9 0,4 0,3 4.235 3.450 1,0 0,9 0,4 0,3 
FI 2.840 2.250 0,8 0,6 0,5 0,4 3.010 2.295 0,7 0,6 0,6 0,4 
FR 60.305 41.655 16,1 11,7 0,9 0,6 65.835 45.600 15,6 11,3 1,0 0,7 
HR 990 215 0,3 0,1 0,2 0,1 1.015 260 0,2 0,1 0,2 0,1 
HU 18.475 13.165 4,9 3,7 1,9 1,3 18.800 13.975 4,5 3,5 1,9 1,4 
IE 760 865 0,2 0,2 0,2 0,2 775 865 0,2 0,2 0,2 0,2 
IT 25.580 42.230 6,8 11,9 0,4 0,7 26.460 42.965 6,3 10,7 0,4 0,7 
LT 230 200 0,1 0,1 0,1 0,1 355 230 0,1 0,1 0,1 0,1 
LU 805 620 0,2 0,2 1,5 1,1 880 700 0,2 0,2 1,6 1,3 
LV 160 280 0,0 0,1 0,1 0,1 170 290 0,0 0,1 0,1 0,1 
MT 2.125 910 0,6 0,3 5,0 2,1 2.140 955 0,5 0,2 5,1 2,2 
NL 14.140 19.190 3,8 5,4 0,8 1,1 16.670 18.810 3,9 4,7 1,0 1,1 
PL 13.850 3.845 3,7 1,1 0,4 0,1 15.070 5.770 3,6 1,4 0,4 0,1 
PT 405 210 0,1 0,1 0,0 0,0 405 210 0,1 0,1 0,0 0,0 
RO 1.280 1.000 0,3 0,3 0,1 0,1 1.345 1.020 0,3 0,3 0,1 0,1 
SE 54.110 55.450 14,4 15,6 5,7 5,7 47.240 54.275 11,2 13,5 4,9 5,6 
SI 170 220 0,0 0,1 0,1 0,1 200 235 0,0 0,1 0,1 0,1 
SK 230 110 0,1 0,0 0,0 0,0 335 145 0,1 0,0 0,1 0,0 
UK 29.540 22.820 7,9 6,4 0,5 0,4 30.135 23.050 7,1 5,7 0,5 0,4 
Insge-
samt 374.540 355.230 100,0 100,0 0,8 0,7 422.325 402.140 100,0 100,0 0,8 0,8 

Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. – In % = In % aller Anträge in der EU. 

Nach diesen Zahlen wurden in den EU-Ländern (exklusive Österreich) 2013 rund 375.000 Asyl-
erstanträge gestellt, während sich die Zahl der gestellten Asylanträge (inklusive Mehrfachan-
trägen und Österreich) auf rund 422.000 belief (wobei davon 17.040 auf Österreich entfallen). 
Unter den EU-Ländern werden dabei in Deutschland gefolgt von Frankreich und Schweden 
bei weitem die meisten Asylanträge und Asylerstanträge gestellt. Der Anteil Deutschlands lag 
2013 in beiden Fällen bei rund 30%, jener Frankreichs bei rund 16% und jener Schwedens (je 
nach betrachteter Kennzahl) bei zwischen 11% und 14%. Der Anteil Österreichs an allen EU-
weit gestellten Asylanträgen lag hingegen bei 4% und war der acht höchste unter den 28 EU-
Ländern. 

Der hohe Anteil Deutschlands an der Zahl der gestellten Asylanträge in der EU ist allerdings 
auch zum Teil durch die Größe Deutschlands bedingt. Betrachtet man die Zahl der Asyl-
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anträge pro 1.000 EinwohnerInnen, um für diesen Größeneffekt zu kontrollieren, wurden 2013 
die meisten Asylerstanträge pro 1.000 EinwohnerInnen 2013 in Schweden (5,7 pro 1.000 Ein-
wohnerInnen) gestellt. Aber auch Malta (5,0 pro 1.000 EinwohnerInnen), Ungarn (1,9 pro 1.000 
EinwohnerInnen) und Luxemburg (1,5 pro 1.000 EinwohnerInnen) liegen in dieser Statistik vor 
Deutschland. Bei der Zahl der gestellten Anträge liegt außerdem auch Österreich (mit 
2 Anträgen pro 1.000 EinwohnerInnen) vor Deutschland. Damit ist Österreich innerhalb 
Europas eines der wichtigsten Asylländer. Dies wird auch durch einen UNHCR Bericht des 
Jahres 2014 (UNHCR, 2014) bestätigt. Nach diesem war Österreich 2013 gemessen an der 
Einwohnergröße das 8. wichtigste Zielland für Flüchtlinge weltweit (siehe dazu auch Kapitel 3). 

Übersicht 2.2: Asylanträge und Asylerstanträge in der EU nach Herkunftsregionen (2013 und 
 I.-III. Quartal 2014) 

Asylerstanträge Asylanträge 
Sendelandgruppe 2013 I.-III. Qu. 

2014 
2013 I.-III. Qu. 

2014 
2013 I.-III. Qu. 

2014 
2013 I.-III. Qu. 

2014 
In % In % 

Unbekannt 12.935 15.010 3,5 4,2 4.300 5.840 1,0 1,5 
Geringes Einkommen 95.745 102.805 25,6 28,9 107.405 114.760 25,4 28,5 
Unteres mittleres Einkommen 139.210 153.495 37,2 43,2 155.750 171.050 36,9 42,5 
Oberes mittleres Einkommen 90.715 74.145 24,2 20,9 112.455 95.395 26,6 23,7 
Hohes Einkommen: nicht OECD 35.630 9.430 9,5 2,7 42.040 14.710 10,0 3,7 
Hohes Einkommen: OECD 305 345 0,1 0,1 375 385 0,1 0,1 
Nordamerika/Ozeanien 55 95 0,0 0,0 60 100 0,0 0,0 
EU 515 270 0,1 0,1 660 340 0,2 0,1 
EEA 5 0 0,0 0,0 5 0 0,0 0,0 
SO-Asien & Pazifik 8.200 6.040 2,2 1,7 9.225 6.780 2,2 1,7 
Europa Zentralasien 113.665 76.615 30,3 21,6 141.140 100.030 33,4 24,9 
Latein Amerika/Karibik 3.050 2.795 0,8 0,8 3.320 3.025 0,8 0,8 
Mittlerer Osten 88.975 103.545 23,8 29,1 98.980 118.580 23,4 29,5 
Südasien 56.275 46.675 15,0 13,1 66.295 55.945 15,7 13,9 
Subsahara Afrika 90.240 103.525 24,1 29,1 97.690 110.925 23,1 27,6 
Nicht zurechenbar 13.560 15.670 3,6 4,4 4.950 6.415 1,2 1,6 
Insgesamt 374.540 355.230 100,0 100,0 422.325 402.140 100,0 100,0 

Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. – In % = In % aller Anträge in der EU. 

Zum Zeitpunkt der Auswertung des Datensatzes waren die Daten für 2014 noch nicht voll-
ständig publiziert. Allerdings lag die Zahl der in Europa gestellten Asylanträge bereits in den 
ersten drei Quartalen dieses Jahres um nur ungefähr 20.000 Fälle unter den Werten des 
gesamten Vorjahres, und auch die Erstanträge lagen um etwa dieselbe Größenordnung 
unter dem Vorjahreswert. Die Zahl der Asylanträge (und auch der Asylerstanträge) wird daher 
in der EU, aller Voraussicht nach, 2014 gegenüber 2013 deutlich steigen. Auch die Anteile der 
einzelnen Empfängerländer in der EU dürften sich etwas verschieben, da sich die 
AsylwerberInnen bereits während der ersten drei Quartale 2014 noch stärker auf Deutschland 
und Schweden konzentrierten als bisher. Für Österreich zeichnen sich dabei – bei einer 
allerdings ebenfalls steigenden Zahl an Flüchtlingen – keine deutlichen Anteilsgewinne oder  
-verluste ab. 
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Der überwiegende Teil der AsylantragstellerInnen in Europa kam 2013 aus anderen europäi-
schen oder zentralasiatischen Ländern, aus dem subsaharischen Afrika und aus dem mittleren 
Osten. Diese drei Regionen trugen (sowohl bei den Erstanträgen als auch bei den Anträgen) 
gemeinsam zu mehr als drei Viertel zu den gesamten Asylanträgen in Europa bei. Ähnlich 
wurden 2013 mehr als 60% der Asylanträge (sowohl bei den Erstanträgen als auch bei den 
Anträgen) von Personen mit einer Staatsbürgerschaft von Ländern mit (laut Weltbankdefini-
tion) niedrigem bzw. niedrigem mittleren Einkommen gestellt. Für 2014 zeichnet sich – auf-
grund der gegenwärtigen Konflikte in dieser Region – eine steigende Konzentration der 
Zuwanderungsstruktur auf den mittleren Osten ab. Dies führt auch zu einem steigenden Anteil 
der Länder mit niedrigem mittleren Einkommen. 

2.1.2 Asylentscheidungen 

Im Gegensatz zu anderen MigrantInnen erhalten AsylwerberInnen erst nach positivem 
Abschluss ihres Asylverfahrens ein auf Dauer ausgerichtetes Aufenthaltsrecht mit unbe-
schränktem Arbeitsmarktzugang. Dieses Aufenthaltsrecht kann dabei entweder aufgrund 
einer Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer Konvention (Konventionsflüchtling), als sub-
sidiär Schutzberechtigter oder aus anderen Gründen (z. B. in Form eines Bleiberechtes) erfol-
gen, wobei der letztgenannte Status in verschiedenen EU-Ländern unterschiedlich geregelt 
ist. Dementsprechend ist auch die Zahl der entschiedenen Verfahren (insbesondere der posi-
tiv entschiedenen Verfahren) eine wichtige asylpolitische Kennzahl, da sie anzeigt, wie viele 
der AsylwerberInnen nach der Beendigung des Asylverfahrens tatsächlich ein unbegrenztes 
Aufenthalts- und Arbeitsrecht in ihrem Aufnahmeland erhalten.  

Eurostat stellt zu diesen Entscheidungen einerseits Kennzahlen zur endgültigen Entscheidung 
und zur erstinstanzlichen Entscheidung zur Verfügung (Übersicht 2.3). Beide sind mit einiger 
Vorsicht zu interpretieren, da es sich bei den Kennzahlen zu Letztentscheidungen nur um 
Verfahren handelt, die eine höhere als die erste Instanz durchschreiten, wobei es überdies 
den meldenden Ländern überlassen wird, was sie als endgültige Entscheidung ansehen. Auf-
grund der uneinheitlichen Rechtslage in den europäischen Asylverfahren ist daher davon 
auszugehen, dass diese Daten weitgehend unvergleichbar sind. Die Schwäche der Zahl der 
erstinstanzlichen Entscheidungen ist hingegen, dass sie – sofern Einspruchsrechte bestehen – 
nichts über den weiteren Verlauf der Verfahren aussagen, die erstinstanzlich abgelehnt wer-
den.  

Trotz dieser erheblichen Schwächen zeigen diese Zahlen (Übersichten 2.3 und 2.4) auch, dass 
EU-weit 2013 nur 34% der Asylverfahren in der ersten Instanz positiv entschieden wurden, aber 
66% negativ, wobei annähernd gleich viele Personen eine erstinstanzliche Anerkennung als 
Flüchtling nach Genfer Konvention erhalten, wie als subsidiär Schutzberechtigte. Bei letzt-
instanzlichen Entscheidungen liegt die Anerkennungsquote noch niedriger. Dies legt die Ver-
mutung nahe, dass es sich bei einem nicht unerheblichen Teil der AsylwerberInnen um Perso-
nen handelt, die die (allerdings zugegebenermaßen oftmals strengen) Bedingungen zur Auf-
nahme als Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte nicht erfüllen. 
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Übersicht 2.3: Erstinstanzliche Asylentscheidungen in der EU nach Asylland und Art der 
Entscheidung (2013) 

 Insgesamt Davon…    

Positiv insgesamt 
Postiv Genfer 
Konvention 

Positiv subsidiär 
Schutzberechtigt Abgelehnt 

absolut In % absolut In % absolut In % absolut In % 
Belgien 21.505 6.280 29,2 3.910 18,2 2.375 11,0 15.220 70,8 
Bulgarien 2.810 2.460 87,5 180 6,4 2.280 81,1 355 12,6 
Tschechien 920 345 37,5 90 9,8 240 26,1 570 62,0 
Dänemark 7.010 2.810 40,1 1.600 22,8 1.130 16,1 4.200 59,9 
Deutschland 76.360 20.125 26,4 10.915 14,3 7.005 9,2 56.235 73,6 
Spanien 55 10 18,2 5 9,1 0 0,0 45 81,8 
Irland 840 150 17,9 130 15,5 20 2,4 695 82,7 
Griechenland 13.080 500 3,8 255 1,9 175 1,3 12.580 96,2 
Spanien 2.380 535 22,5 205 8,6 325 13,7 1.845 77,5 
Frankreich 61.715 10.705 17,3 9.140 14,8 1.565 2,5 51.010 82,7 
Kroatien 185 25 13,5 5 2,7 15 8,1 165 89,2 
Italien 23.565 14.390 61,1 3.080 13,1 5.565 23,6 9.175 38,9 
Zypern 800 165 20,6 35 4,4 125 15,6 635 79,4 
Lettland 95 25 26,3 5 5,3 20 21,1 65 68,4 
Litauen 175 55 31,4 15 8,6 40 22,9 120 68,6 
Luxemburg 1.250 130 10,4 110 8,8 25 2,0 1.120 89,6 
Ungarn 4.545 360 7,9 175 3,9 185 4,1 4.185 92,1 
Malta 1.905 1.605 84,3 45 2,4 1.445 75,9 300 15,7 
Niederlande 15.590 9.545 61,2 1.235 7,9 3.460 22,2 6.045 38,8 
Österreich 16.640 4.920 29,6 3.165 19,0 1.760 10,6 11.720 70,4 
Polen 2.895 685 23,7 195 6,7 120 4,1 2.210 76,3 
Portugal 305 135 44,3 20 6,6 115 37,7 170 55,7 
Rumänien 1.435 915 63,8 385 26,8 530 36,9 515 35,9 
Slowenien 195 35 17,9 25 12,8 15 7,7 160 82,1 
Slowakei 190 70 36,8 5 2,6 30 15,8 125 65,8 
Finnland 3.190 1.620 50,8 540 16,9 785 24,6 1.575 49,4 
Schweden 45.120 24.020 53,2 6.750 15,0 16.145 35,8 21.100 46,8 
Großbritannien 22.570 8.550 37,9 7.525 33,3 70 0,3 14.020 62,1 
Insgesamt 327.325 111.170 34,0 49.745 15,2 45.565 13,9 216.160 66,0 

Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. – In % = in % aller Entscheidungen, Genfer Konvention = Anerkennung als Flücht-
linge nach Genfer Konvention, subsidiär Schutzberechtigte = Anerkennung als subsidiär Schutzberechtigte. 

Überdies zeigt sich in diesen Zahlen auch eine große Heterogenität sowohl der erstinstanzli-
chen und auch der letztinstanzlichen Anerkennungsquoten zwischen den EU-Ländern, die auf 
eine doch recht unterschiedliche Anerkennungspraxis zwischen verschiedenen EU-Ländern 
hindeuten. Dies wird auch durch detailliertere Untersuchungen bestätigt. So finden zum Bei-
spiel sowohl Kate (2005) und auch Neumayr (2005), dass sich auch die Anerkennungsquoten 
für AsylwerberInnen aus ein und demselben Sendeland unter den EU-Ländern deutlich unter-
scheiden und sich in den letzten Jahren auch nicht annäherten. Obwohl somit auf politischer 
Ebene in den letzten Jahrzehnten versucht wurde, die EU-Asylpolitiken verstärkt zu koordinie-
ren (siehe dazu den nächsten Abschnitt), scheint diese Koordination zu keiner Annäherung 
der Anerkennungspraxis geführt zu haben. Vielmehr scheinen die Anerkennungsquoten stark 
von den wirtschaftlichen Bedingungen im Empfängerland getrieben zu sein, da sie laut bei-
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den Autoren in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und verstärkter Zuwanderung tendenziell zurück-
gehen. 

Übersicht 2.4: Endgültige Asylentscheidungen in der EU nach Asylland und Art der 
Entscheidung (2013) 

 Insgesamt Davon…   
Positiv Genfer Konvention Negativ 

absolut In % absolut In % absolut In % 
Belgien 11.510 430 3,7 370 3,2 11.085 96,3 
Bulgarien 40 40 100,0 0 0,0 5 12,5 
Tschechien 425 20 4,7 0 0,0 405 95,3 
Dänemark 1.665 550 33,0 265 15,9 1.115 67,0 
Deutschland 36.805 5.955 16,2 2.960 8,0 30.845 83,8 
Spanien 0 0 0 0 
Irland 580 55 9,5 55 9,5 525 90,5 
Griechenland 3.900 910 23,3 325 8,3 2.990 76,7 
Spanien 1.110 20 1,8 15 1,4 1.085 97,7 
Frankreich 37.560 5.450 14,5 4.270 11,4 32.110 85,5 
Kroatien 95 0 0,0 0 0,0 95 100,0 
Italien 95 75 78,9 5 5,3 20 21,1 
Zypern 960 90 9,4 10 1,0 875 91,1 
Lettland 55 10 18,2 5 9,1 45 81,8 
Litauen 35 5 14,3 0 0,0 30 85,7 
Luxemburg 670 10 1,5 0 0,0 660 98,5 
Ungarn 685 60 8,8 25 3,6 625 91,2 
Malta 140 0 0,0 0 0,0 135 96,4 
Niederlande 1.895 1.075 56,7 450 23,7 820 43,3 
Österreich 6.865 1.425 20,8 1.180 17,2 5.445 79,3 
Polen 1.050 50 4,8 5 0,5 1.000 95,2 
Portugal 100 0 0,0 0 0,0 100 100,0 
Rumänien 1.550 925 59,7 390 25,2 625 40,3 
Slowenien 70 0 0,0 0 0,0 65 92,9 
Slowakei 115 5 4,3 0 0,0 110 95,7 
Finnland 230 180 78,3 50 21,7 55 23,9 
Schweden 12.985 2.380 18,3 685 5,3 10.605 81,7 
Großbritannien 13.690 4.955 36,2 3.770 27,5 8.735 63,8 
Insgesamt 134.880 24.675 18,3 14.835 11,0 110.210 81,7 

Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. – In % = in % aller Entscheidungen, Genfer Konvention = Anerkennung als Flücht-
linge nach Genfer Konvention. 

Dabei weisen allerdings gerade jene Länder, die in der EU einen besonders hohen Anteil an 
den Asylanträgen in der EU erhalten, tendenziell eher unterdurchschnittliche Anerkennungsra-
ten bei ihren AsylwerberInnen auf. So liegen die erstinstanzlichen wie auch letztinstanzlichen 
Anerkennungsquoten (Anteil der positiven Entscheidungen in der jeweiligen Instanz) in 
Deutschland und Frankreich (nicht aber Schweden) unter oder in etwa im europäischen 
Durschnitt.5) Österreich weist hingegen unterdurchschnittliche erstinstanzliche aber über-
durchschnittliche letztinstanzliche Anerkennungsquoten auf. Dies mag einerseits darauf 

                                                      
5) Ähnliches gilt auch für Ungarn und Luxemburg, die pro 1.000 EinwohnerInnen mehr AsylwerberInnen erhalten als 
Deutschland. 
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zurückzuführen sein, dass Länder mit einem hohen Anteil an AsylwerberInnen auch einen 
höheren Anteil an Personen erhalten, die diesen Status ungerechtfertigter Weise anstreben. Es 
widerspricht andererseits aber auch der These, dass AsylwerberInnen durchwegs verstärkt in 
Länder wandern, in denen ihre Anerkennungsquoten besonders hoch sind. 

2.2 Asylpolitik in den europäischen Empfängerländern 

Migrationspolitisch reagierten die europäischen Länder auf die seit den 1990er-Jahren hohe 
Zahl an Asylanträgen durch eine zunehmende Verschärfung der Asylbestimmungen (siehe 
dazu Middleton, 2005 sowie Hatton, 2004, 2005, 2008 und 2012). Diese Verschärfungen nah-
men dabei verschiedene Formen an und betrafen zum einen die Aufnahmebedingungen im 
Empfängerland (z. B. strengere Visa-Bestimmungen, verschärfte Strafen für Menschen-
schmuggel oder Haftungsregeln für Beförderer), oder die Bearbeitung von Asylanträgen (z. B. 
Einengung des Flüchtlingsbegriffs, beschleunigte Verfahren und Beschränkungen des Ein-
spruchsrechtes bei asylrechtlichen Verfahren). Andererseits betraf dies auch Änderungen der 
Behandlung von AsylwerberInnen während des Verfahrens im Empfängerland (Reduktion der 
Unterstützungsleistungen für Flüchtlinge, Erleichterung der Abschiebung von gescheiterten 
AsylwerberInnen, Beschränkung des Arbeitsmarktzuganges). 

Gleichzeitig waren insbesondere die 1990er-Jahre aber auch die frühen 2000er-Jahre durch 
den Versuch geprägt, eine verstärkte Koordination der Asylpolitik in den EU-Ländern zu errei-
chen. So wurde bereits im Juni 1990 das allerdings erst 1997 in Kraft getretene Dubliner Über-
einkommen6) von den damaligen 12 EU-Mitgliedsländern unterschrieben. Nach diesem wird 
jeder Asylantrag im Land der ersten Einreise in die EU (bzw. das Gebiet der Signatarstaaten) 
bearbeitet. Für die Bewältigung des dafür notwendigen Informationsaustausches wurde das 
EURODAC-System geschaffen, welches ein europäisches automatisiertes System zum Ver-
gleich der Fingerabdrücke von AsylwerberInnen ist. 1992 wurden hingegen von den für 
Immigration zuständigen MinisterInnen die Londoner Resolutionen verabschiedet, wiewohl 
diese weitgehend unverbindlich blieben, legten sie doch das Konzept der sicheren Drittstaa-
ten – welches es Empfängerländern ermöglicht, AsylwerberInnen, die durch das Territorium 
solcher sicherer Drittstaaten einwandern in diese zurückzuweisen – und auch die "manifest 
unbegründeten" Asylanträge, die ohne weiteres zurückgewiesen werden können, fest. 

Diese Bestimmungen wurden in den 1990er und 2000er-Jahren weiter ausgeweitet und 
ergänzt. 1995 wurden dabei erstmals auch die minimalen Rechte der MigrantInnen in einem 
Verfahren normiert. Unter dem Vertrag von Amsterdam erhielt die Europäische Kommission 
ab 2002 das Vorschlagsrecht für Asylrechtsregelungen. Im Jahr 2003 folgte die sogenannte 
Asylaufnahmerichtlinie der Europäischen Kommission, die unter anderem auch Mindeststan-
dards für den Arbeitsmarktzugang von AsylwerberInnen während ihres Verfahrens festlegt. 
Diese Direktive wurde in der Folge mehrere Male überarbeitet. In ihrer neuesten Fassung legt 

                                                      
6) Die Bestimmungen dieses Abkommens wurden in vielen Ländern aber schon vor dem Datum des Inkrafttretens 
angewandt. 
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sie unter anderem auch fest, dass ein Asylantragsteller bzw. eine Asylantragstellerin "spätes-
tens neun Monate nach der Stellung des Antrags auf internationalen Schutz Zugang zum Arbeits-
markt erhält, sofern die zuständige Behörde noch keine erstinstanzliche Entscheidung erlassen hat 
und diese Verzögerung nicht der AntragstellerIn zur Last gelegt werden kann", wobei allerdings die 
Bedingungen, unter denen die AntragstellerInnen diesen Arbeitsmarktzugang erhalten, von den 
Einzelstaaten (unter der Einschränkung, einen effektiven Arbeitsmarktzugang zu garantieren) fest-
gelegt werden. 

Übersicht 2.5: Bestimmungen zur Arbeitsaufnahme in ausgewählten EU-Ländern 
Land Zugang zu 

Arbeitsmarkt 
Einschränkungen Reform (vorheriger 

Zugang) 
BE   6 Monate Keine negative erstinstanzliche Entscheidung 12.1.2010 (12 Monate) 
BG*) 12 Monate   
CY*)   6 Monate In (durch Erlass definierten) eigeschränkten Bereichen   
CZ*) 12 Monate   
DE   9 Monate    6.9.2013 (12 Monate) 
EE 12 Monate   
EL Sofort Bedingt auf Arbeitskräfteachfrage / nach Erhalten einer 

Arbeitsgenehmigung von lokalen PES (2-Monatige Bearbeitung) 
 

ES*)   6 Monate   
FI   3 Monate 

 
Vorhandenes Reisedokument 
(Kein vorhandenes Reisedokument (6 Monate) 

 

HU   9 Monate Nur Arbeit im Flüchtlingsheim 2013 (12 Monate) 
IT   6 Monate   
LT 3-6 Monate   
LU   9 Monate Nur temporäre Berufsautorisierung (Beschäftigungszusage eines 

Arbeitgebers + Arbeitsmarktprüfung) 
 

LV   9 Monate    1.1.2014 (12 Monate) 
MT 12 Monate   
NL   6 Monate Für 24 Wochen, in 12 Monaten  
PL   6 Monate   
RO 12 Monate   
SE Sofort Kein offensichtlich unbegründeter Antrag, Möglichkeit des 

Wechsels in andere Kontingente 
Ende 2008 

SI*)   6 Monate Arbeitsmarktprüfung und auf 3 Monate befristete Bewilligung  
SK 12 Monate   
UK 12 Monate Lange Dauer des Verfahrens nicht aufgrund des Verschuldens 

des/der AsylwerberIn, AsylwerberInnen müssen beantragen und 
können nur in Mangelberufen arbeiten 

 

Q: Ad hoc query on access to the labor market for asylum seekers 3rd July 2014. – *) 9. 4. 2013. 

Die alte Fassung der Richtlinie wurde in verschiedenen Mitgliedsländern bisher unterschiedlich 
umgesetzt (Übersicht 2.5).7) So erfüllen laut einer ad hoc Anfrage der Europäischen Kommis-
sion im Juli 2014 (bzw. April 2013) sieben der 22 antwortenden Länder (Bulgarien, Tschechien, 
Estland, Malta, Rumänien, Slowakei und Großbritannien)8) die Bedingungen der neuen 
Direktive noch nicht, da sie AsylwerberInnen erst nach 12 Monaten einen Arbeitsmarktzugang 
                                                      
7) Die in dieser Übersicht dargestellten Informationen basieren auf einer Auswertung zweier ad-hoc Anfragen zur 
Umsetzung dieser Direktive vom 3.7.2014 und 9.4.2013. 
8) Die Asylaufnahmerichtlinie findet allerdings auf Großbritannien keine Anwendung. 
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gewährten, und in Ungarn wird AsylwerberInnen die Arbeitsaufnahme zwar nach 9 Monaten 
erlaubt, aber dieses Recht auf Hilfsarbeiten in Flüchtlingsheimen beschränkt, was Zweifel über 
die Effektivität des Arbeitsmarktzuganges aufkommen lässt. Unter den verbleibenden 15 Län-
dern erlaubten 3 weitere (Deutschland, Luxemburg und Lettland) einen Arbeitsmarktzugang 
nach 9 Monaten9), und weitere 7 (Belgien, Zypern, Spanien, Italien, Niederlande, Polen, 
Slowenien) einen Arbeitsmarktzugang nach 6 Monaten, wobei dieser Zugang allerdings in 
einigen Ländern (Belgien Zypern, Luxemburg, Niederlande und Slowenien) deutlichen Ein-
schränkungen unterlag. Nur 4 Länder (Griechenland, Finnland, Litauen und Schweden) 
hatten großzügigere Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt, die ihrerseits zumindest in 
Griechenland und Finnland aber an zusätzliche Bedingungen geknüpft waren.  

In Österreich haben AsylwerberInnen laut § 4 Abs. 1 Z 1 AuslBG ab dem dritten Monat nach 
der Zulassung zum Asylverfahren einen beschränkten, bewilligungspflichtigen Zugang zum 
österreichischen Arbeitsmarkt. Dieser Arbeitsmarktzugang wird allerdings gegenwärtig durch 
einen Erlass des ehemaligen Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (vom 1.5.2004), auf 
die kontingentierte Saison- und Erntearbeit beschränkt. Hinsichtlich der allgemeinen Wartezeit 
von 3 Monaten hat Österreich damit eine überdurchschnittlich großzügige Regelung des 
Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen in der EU. Die, durch Verordnung festgelegte 
Kontingentierung auf nur wenige Branchen und Berufe, die überdies oftmals nur relativ kurz-
fristige oder aber auch prekäre Beschäftigungsformen betreffen, ist jedoch eine auch im 
internationalen Vergleich starke Einschränkung (siehe Kapitel 3 für empirische Befunde 
hierzu). Allerdings verwenden auch eine Reihe von anderen EU-Ländern (wie z. B. Zypern, 
Luxemburg, die Niederlande und Slowenien) ähnliche Regelungen, die aber oftmals auch 
auf die Arbeitsmarktverträglichkeit der Arbeitsaufnahme (eher denn auf die Branche oder 
Tätigkeit) abzielen. 

2.3 Auswirkungen der Asylpolitik auf die Ziellandwahl: Ein Literaturüberblick 

Die zunehmend restriktive Asylpolitik in Europa wurde unter anderem auch durch den Ver-
such bestimmt, über strenge Asylbestimmungen die Zahl der Flüchtlinge zu verringern. In den 
wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Motiven für die Wanderung von Flücht-
lingen und der Wahl ihrer Zielländer ist allerdings umstritten, inwiefern die Verschärfungen der 
Asylbestimmungen in den 1990er- und 2000er-Jahren zu einer Reduktion der Zahl an Asylan-
trägen in Europa beigetragen haben, und inwiefern Flüchtlingsmigration insgesamt auch öko-
nomischen Motiven unterliegt. Die Literatur zu diesem Thema folgt dabei im Wesentlichen 
zwei methodischen Ansätzen. Im ersten werden Flüchtlinge direkt nach ihren Motiven befragt, 
beziehungsweise qualitative Methoden genutzt, um die Meinung von ExpertInnen über die 
Determinanten der Ziellandwahl zu analysieren. Im zweiten stärker quantitativ orientierten 
Ansatz wird hingegen versucht, anhand von Zahlen über Asylanträge in/aus verschiedenen 
Sende- und Empfängerländern und ökonometrischer Verfahren die wichtigsten sende- und 
                                                      
9) In Deutschland hat sich die Rechtslage seit der Befragung allerdings geändert, da seit 14.9.2014 AsylwerberInnen 
bereits ab dem 3. Monat ihres Asylverfahrens einen Arbeitsmarktzugang erhalten. 
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empfängerlandspezifischen Bestimmungsfaktoren für die Zahl der Asylanträge aus einem 
Sendeland in ein Empfängerland zu ermitteln. 

2.3.1 Qualitative Untersuchungen 

Im Rahmen des qualitativen Ansatzes wird dabei oft auf relativ kleine Stichproben von Asyl-
werberInnen und/oder ExpertInnen zurückgegriffen und anhand von Tiefeninterviews unter-
sucht, welche Faktoren die Wahl eines Ziellandes beeinflussen. Trotz der offensichtlichen 
Probleme, die Ergebnisse so kleiner Stichprobenbefragungen auf eine sehr große und hetero-
gene Gruppe von AsylwerberInnen umzulegen, zeigen sich quer über die Untersuchungen 
doch einige generelle Tendenzen. Insbesondere zeigt sich, dass (Übersicht 2.6): 

1. Für einen großen Teil der AsylwerberInnen zum Zeitpunkt der Auswanderung aus ihrem 
Heimatland noch nicht feststeht, welches Zielland sie ansteuern werden. So wussten etwa 
laut der Befragungen von Böker – Havinga (1997) nur rund 1/3 bis 2/3 der befragten Asyl-
werberInnen zum Zeitpunkt ihrer Abreise bereits, in welches Zielland sie gehen wollten, 
wobei dieser Anteil – wenig überraschend – vor allem unter jenen besonders niedrig ist, 
die ihr Heimatland relativ kurzfristig verlassen mussten, also zum Beispiel unmittelbar von 
kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen waren. Laut Crawley (2010) hingegen hat-
ten nur 1/3 der von ihm interviewten AsylwerberInnen in Großbritannien ursprünglich vor, 
in dieses Land zu ziehen, und etwa 2/3 griffen bei ihrer Wanderung auf die Dienste von 
Schleppern zurück, die sie auch oftmals hinsichtlich der Ziellandwahl berieten. Ähnlich 
betonen auch eine Reihe von anderen qualitativen Studien die Rolle von Zufall und 
Schlepperei bei der Ziellandwahl von MigrantInnen (z. B. Scholz, 2013). 

2. Abgesehen von Zufall und Schleppern spielen auch die Reputation eines Landes hinsicht-
lich der ökonomischen und demokratischen Entwicklung und die bestehenden Netzwerke 
unter den Motiven für eine Ziellandwahl eine wichtige Rolle (Robinson – Segrott 2002; 
Scholz, 2013; Nordlung – Pelling, 2012), wobei allerdings der tatsächliche Informations-
stand der AsylwerberInnen über die Bedingungen im gewählten Zielland eher gering sein 
dürfte (Robinson – Segrott, 2002). 

3. Migrationspolitische Rahmenbedingungen des Empfängerlandes werden zwar in einigen 
Fällen als wichtig angesehen, aber zumeist als einer der sekundär motivierenden Faktoren 
betrachtet. Insbesondere betonen die Studien, die sich in größerem Detail mit der Rolle 
der Migrationspolitik beschäftigen (Brekke – Aarset, 2009; Zetter et al. 2003), die Wichtig-
keit der Aufnahmebedingungen im Zielland. Laut Brekke – Aarset (2009) sind vor allem 
hohe Annahmeraten im Asylverfahren, die Erwartung eines fairen Verfahrens und die 
Möglichkeit einer späteren Familienzusammenführung die wichtigsten empfängerland-
spezifischen Politikvariablen für die Ziellandwahl, während laut Zetter et al. (2003) Rege-
lungen zur Bearbeitung von Asylanträgen und auch die Behandlung von AsylwerberInnen 
während des Verfahrens einen geringeren Einfluss zu haben scheinen.  
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Übersicht 2.6: Untersuchungen zu den Ansiedlungsmotiven von Flüchtlingen (Interviews und 
qualitative Studien) 
AutorInnen Sample Fragestellung Zentrale Ergebnisse 
Midleton 
(2005) 

12 AsylwerberInnen in 
Birmingham 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

Befragte geben oft an ihr Zielland aufgrund von 
Gerüchten, die über Netzwerke diffundierten, gewählt zu 
haben. Schleppern wird oft misstraut. 

Scholz (2013) Problemzentrierte Interviews 
mit MitarbeiterInnen von 
Asylorganisationen in 
Deutschland 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

Ökonomische und demokratische Reputation des 
Ziellandes aber auch Zufall, bestehende Netzwerke, Distanz 
und Schlepperrouten sind wichtige Einflussfaktoren. Asyl-
politische Regelungen wirken nur eingeschränkt. 

Robinson 
und Segrott 
(2002) 

Interviews unter 63 
AsylwerberInnen in 
Großbritannien 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

Wissen von AsylwerberInnen über Arbeitsmarktchancen in 
Zielländern ist gering. Chance auf Bildung, Sprache und 
Netzwerke sind ein wichtiger Grund für Wahl eines 
Ziellandes. 

Brekke 
(2004) 

Befragung von norwegischen 
Beamten 

Wirkung von Politik auf 
Ziellandwahl 

Wirkung hängt unter anderem von der Kommunikation an 
AsylwerberInnen ab. 

Brekke und 
Aarset 
(2009) 

Interviews mit 20 Asyl-
werberInnen aus Eritrea, Irak 
und Russland. Text-analyse 
von 45 Asylan-trägen und 
Verfahren 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

Sicherheit, erwartete Lebensperspektive (inklusive Job 
Chancen), Netzwerke sind wichtige Motive. Annahme-
raten im Verfahren und erwartete Fairness im Verfahren 
sowie Möglichkeit der Familienzusammenführung sind 
wichtigste Politikvariablen. 

Nordlung 
und Pelling 
(2012) 

45 Interviews mit Migrantinnen 
aus dem Irak 

Motive für Emigration Zumeist war die Emigrationsentscheidung erzwungen nicht 
freie Wahl. Netzwerke waren bei Ziellandwahl wichtig. 

Zetter et al. 
(2003) 

Länderstudien zu 
Deutschland, Niederlanden, 
UK Schweden und Italien 

Wirkung von Politik auf 
Ziellandwahl 

Vor allem Aufnahmebedingungen sind relevant. 
Regelungen zur Bearbeitung von Asylanträgen und 
Behandlung von AsylwerberInnen scheinen geringeren 
Einfluss zu haben. 

Böcker und 
Havinga 
(1997) 

Fallstudien und Interviews in 
Großbritannien, den Nieder-
landen, und Dänemark 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

Sprache, koloniale Vergangenheit und Netzwerke sowie 
demokratische sowie ökonomische Reputation sind 
wichtigste Faktoren. Asylpolitik scheint eine unter-
geordnete Rolle zu spielen. Etwa 1/3 bis 2/3 der Asyl-
werberInnen ist Ziellandwahl vor Abreise bewusst. 

Crawley 
(2010) 

43 AsylwerberInnen in 
Großbritannien 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

1/3 der Befragten wollte ursprünglich nicht nach 
Großbritannien, 2/3 haben für Leistungen von Schleppern 
bezahlt, diese haben oft Großbritannien vorgeschlagen. 

Bansky 
(2000) 

43 AsylwerberInnen in 
Quebec 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

Aufnahmebedingungen im Empfängerland sind von 
Bedeutung. 

Catellard 
(2002) 

40 Irakische Flüchtlinge in 
Jordanien 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

Familienmitglieder, Freunde und ähnliche Religion sind 
wichtige Pull-Faktoren, Politik ist weniger relevant. 

Koser (1997) Iranische Flüchtlinge in den 
Niederlanden 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

Vor allem Chancen eine Anerkennung zu erhalten sind 
wichtig. 

McDowell 
(1996) 

Dokumentenanalyse 
Tamilischer AsylantInnen in 
der Schweiz 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

Erwartete Sozialleistungen und Unterkunft sind wichtige 
Faktoren. 

Nordkund 
Pelling  
(2012) 

45 MigrantInnen davon 30 
AsylwerberInnen 

Bestimmungsfaktoren der 
Ansiedlungsentscheidung 

Verschiedene "intermediäre" spielen eine zunehmend 
wichtige Rolle bei Asylwerbern, es herrscht wenig 
Information über Möglichkeiten des Arbeitsmarktzuganges. 

Q: WIFO-Darstellung. 

Demgegenüber findet allerdings McDowell (1996), dass die erwarteten Sozialleistungen und 
Unterkunft im Empfängerland durchaus wichtige Motive für die Ziellandwahl von Asylwer-
berInnen darstellen. Brekke (2004) argumentiert hingegen, dass eine restriktive Asylpolitik vor 
allem aufgrund der mangelhaften Information der relevanten Akteure (Flüchtlinge bzw. 
Schlepper) nur eine geringe Wirkung auf die Zahl der Asylanträge entwickelt. 
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Insgesamt deuten diese Studien zwar auf einen Einfluss der nationalen Asylpolitik bei der Ent-
scheidung für ein bestimmtes Zielland für einen Teil der AsylwerberInnen hin. Sie bescheinigen 
aber auch durchgehend anderen Faktoren eine noch höhere Relevanz für diese Entschei-
dung. Unter den verschiedenen möglichen migrationspolitischen Maßnahmen zur Verringe-
rung der Zahl der Asylanträge wären nach diesen Studien daher eine wirksame Bekämpfung 
des Schlepperwesens, gefolgt von restriktiveren Aufnahmebedingungen die wirksamsten, 
während keine dieser Studien der Arbeitsaufnahme der AsylwerberInnen während des Ver-
fahrens eine besonders große Bedeutung beimisst.  

2.3.2 Quantitative Untersuchungen 

Quantitative Untersuchungen zu den Flüchtlingsbewegungen zwischen Ländern interessieren 
hingegen zumeist die relative Bedeutung von politischen und militärischen Konflikten sowie 
anderen Formen von politischer Repression und wirtschaftlichen Bestimmungsgründen in der 
Erklärung von bilateralen Flüchtlingsströmen. In einigen wenigen Untersuchungen wird über-
dies auch der Einfluss der Asylpolitik der Empfängerländer auf die Flüchtlingsbewegungen 
zwischen Ländern untersucht (Übersicht 2.7). Diese Untersuchungen bestätigen dabei ziem-
lich einhellig die wichtige Rolle von politischen und militärischen Konflikten sowie anderen For-
men politischer Repression in den Sendeländern10) für die Zahl der AsylwerberInnen aus einem 
Sendeland. So findet zum Beispiel Schmiedl (1997) in einer frühen und sehr häufig zitierten 
Untersuchung einen starken Einfluss von Variablen, die militärische Konflikte (insbesondere 
innerhalb eines Landes) messen, auf die Zahl der Asylanträge aus einem Land, während 
Maße für politische Rechte und Bürgerrechte oder auch ethnische Konflikte weniger wichtig 
waren. Daneben sind laut Schmiedl (1997) aber auch einige intervenierende Variablen wie 
zum Beispiel die Armut eines Landes, seine Bevölkerungsdichte und auch seine Größe von 
Bedeutung. Diese Variablen sind aber nur signifikant, wenn sie mit Konfliktvariablen interagiert 
werden.11) 

Weniger einhellig sind die Ergebnisse hinsichtlich der Bedeutung wirtschaftlicher Variablen. 
Insbesondere finden Melander – Öberg (2004), dass das Einkommen der Sendeländer kaum 
einen Einfluss auf die Zahl der aus einem Land stammenden Asylanträge hat, während laut 
Neumayr (2004, 2005) das Einkommen in den Empfängerländern eine durchwegs wichtige 
Variable zur Erklärung der Asylanträge ist. Neuere Untersuchungen, die einerseits auf neueren 
Daten aufbauen und andererseits auch methodisch fortgeschrittenere Modelle verwenden 
(z. B. Hatton, 2008), finden hingegen häufig einen signifikanten Einfluss von wirtschaftlichen 
Variablen sowohl des Sendelandes als auch des Empfängerlandes auf die bilateralen Flücht-
lingsströme. Dies mag zum einen darauf hindeuten, dass in den quantitativ größeren Flücht-
lingsbewegungen der 1990er und 2000er-Jahre ökonomische Motive eine größere Bedeutung 

                                                      
10) Diese Variablen werden dabei anhand verschiedener Indizes, wie zum Beispiel Konfliktindizes, die von Marshall 
(2002) entwickelt wurden, dem civil liberties und politcal rights index von Freedom House und anderen, gemessen. 
11) Diese Ergebnisse werden von Davenport et al. (2003) und auch Moore - Shellman (2004), die neben Flüchtlingen 
auch noch sogenannte Binnenflüchtlinge betrachten, bestätigt. 
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erlangten als in früheren Jahren. Andrerseits argumentiert Hatton (2004) aber auch, dass die 
geringe Signifikanz der Einkommensvariablen der Sendeländer in frühen Untersuchungen 
auch einer Nichtlinearität dieses Zusammenhanges geschuldet sein könnte. Der Grund hierfür 
ist, dass in den ärmsten Ländern das Einkommen vieler Personen nicht ausreicht, um die Kos-
ten der Migration (etwa für Transport oder aber auch für Schlepper) zu begleichen, und 
daher aus den ärmsten Ländern (unter sonst gleichen Bedingungen) weniger AsylwerberIn-
nen kommen als aus Ländern mit einem mittleren Einkommen (siehe auch Vogler – Rotte 
(2000) für ähnliche Ergebnisse). 

Übersicht 2.7: Untersuchungen zu den Ansiedlungsmotiven von Flüchtlingen (ökonometrische 
Studien) 
Autorinnen Sample Berücksichtigte Variablen Zentrale Ergebnisse 
Schmiedl 
(1997) 

100 Empfängerländer - Konfliktvariablen 
- Wirtschaftliche Entwicklung 

Militärische Konflikte (insbes. innerhalb eines Landes) 
sind wichtig, Bürgerrechte und ethnische Konflikte 
weniger. Armut eines Landes, Bevölkerungsdichte und 
auch Größe sind nur signifikant, wenn sie mit 
Konfliktvariablen interagiert werden. 

Melander 
und Öberg 
(2004) 

147 Sendeländer  
(1977–1995) 

- Konfliktvariablen  
- Einkommen in Sendeland 

Nur Konfliktvariablen haben signifikanten Einfluss auf 
Flüchtlingsbewegungen, Einkommen nicht. 

Neumayr 
(2004, 2005) 

West Europäische 
Empfängerländer  
(1980-1999) 

- Konfliktvariablen  
- Ökonomische Variablen in 

Sende-/Empfängerland 

BIP pro Kopf und BIP Wachstum haben starken positiven 
Einfluss auf erhaltene Asylanträge. 

Moore und 
Shellman 
(2007, 2006) 

UNHCR Empfänger-
Sendelanddaten 
(1955–2001) 

- Konfliktvariablen  
- Ökonomische Variablen in 

Sendeland 

Konfliktvariablen und ökonomische Variablen haben 
signifikanten Einfluss auf Flüchtlingsbewegungen. 

Hatton 
(2004) 

EU 15 -Länder 
3 Senderegionen 
1997-2004 

- Konfliktvariablen  
- Ökonomische Variablen in 

Sende-/Empfängerland 
- Strenge der Asylpolitik  

Konfliktvariablen sind signifikant, ökonomische 
Bedingungen in Sende- und Empfängerland ebenfalls. 
Strengere Asylpolitik verringert Zahl der Asylanträge.  

Holzer et al. 
(2002) 

AsyslwerberInnen in 
der Schweiz und 
Deutschland 

- Konfliktvariablen 
- Maßzahlen zur Entwicklung 

Höhere Säuglingssterblichkeit und niedrigeres BIP-pro 
Kopf erhöhen die Zahl der AsylwerberInnen ebenso wie 
Menschenrechtsverletzungen. 

Hatton 
(2008) 

19 Empfängerländer 
40 Sendeländer 
1997-2007 

- Konfliktvariablen  
- Ökonomische Variablen in 

Sende-/Empfängerland 
- Strenge der Asylpolitik  

Konfliktvariablen sind signifikant, ökonomische 
Bedingungen in Sende- und Empfängerland ebenfalls. 
Strengere Aufnahmebedingungen und 
Bearbeitungsregeln verringern Zahl der Asylanträge. 
Strengere Behandlung während Verfahren hat keinen 
Einfluss. 

Thielemann 
(2006) 

20 OECD Länder - Ökonomische Variablen 
- Politikvariablen 

Abgesehen von ökonomischen Variablen 
(Arbeitslosigkeit, Entwicklungshilfeleistungen) verringern 
Anerkennungsraten und fehlende Arbeitsrechte die 
relative Zahl an AsylwerberInnen, Bewegungsfreiheit, 
und fehlende Sozialleistungen haben keinen 
signifikanten Einfluss. 

Q: WIFO-Darstellung. 

Nur drei der Untersuchungen beschäftigen sich hingegen mit den Auswirkungen der Asylpoli-
tik der Empfängerländer auf bilaterale Flüchtlingsströme. Zwei dieser Arbeiten stammen von 
Hatton (2004, 2008). In der ersten dieser beiden Arbeiten untersucht Hatton (2004) den Einfluss 
eines von ihm selbst entwickelten Index der Strenge der Asylpolitik auf die Zahl der in ein 
Empfängerland wandernden Flüchtlinge. Dieser Index misst, ob die Asylpolitik der Länder hin-
sichtlich der Aufnahmebedingungen (z. B. durch strengere Visa Bestimmungen, verschärfte 
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Strafen für Menschenschmuggel oder Haftungsregeln für Beförderer), der Bearbeitung von 
Asylanträgen (z. B. durch Einengung des Flüchtlingsbegriffs, beschleunigte Verfahren und 
Beschränkungen des Einspruchsrechtes bei asylrechtlichen Verfahren) oder der Behandlung 
von AsylwerberInnen während des Verfahrens (Reduktion der Unterstützungsleistungen für 
Flüchtlinge, Erleichterung der Abschiebung von gescheiterten AsylwerberInnen, Beschrän-
kung des Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen) in einem Land restriktiver oder liberaler 
wurde. In dieser ersten Arbeit verringert dieser Index die Zahl der Asylanträge signifikant. Eine 
Verschärfung der Asylpolitik hat demnach eine dämpfende Wirkung auf die Zahl der gestell-
ten Asylanträge in einem Land.  

In der zweiten Arbeit regressiert Hatton (2008) hingegen die einzelnen Komponenten dieses 
Index auf bilaterale Flüchtlingszahlen. Hier zeigt sich, dass die Signifikanz des Gesamtindex vor 
allem auf die Wirksamkeit von strengeren Aufnahmebedingungen und Bearbeitungsregeln 
zurückzuführen ist, während eine strengere Behandlung von AsylwerberInnen während der 
Verfahren keinen Einfluss auf die bilateralen Flüchtlingsströme hat. Abweichend von diesen 
Ergebnissen findet allerdings Thielemann (2006), dass in Ländern, in denen die Arbeitsauf-
nahme gänzlich verboten ist, signifikant weniger Asylanträge gestellt werden. 

2.4 Auswirkungen von Asylgesetzesänderungen auf die Zahl von 
AsylwerberInnen: Eine empirische Untersuchung  

Insgesamt deuten somit die wenigen zu diesem Thema bestehenden Untersuchungen zwar 
auf die Wirksamkeit der Asylpolitik bei der Verringerung der Flüchtlingsbewegungen in ein 
Empfängerland hin. Sie zeigen aber auch, dass anderen Variablen eine deutlich größere 
Bedeutung bei der Erklärung von bilateralen Flüchtlingsbewegungen zukommt und unter den 
verschiedenen Politikvariablen die Aufenthaltsbedingungen im Empfängerland kaum Auswir-
kungen auf die Zahl der AsylwerberInnen hat.12) Gleichzeitig betonen aber Befragungen 
auch, dass diese Wirkungen unter anderem stark vom Informationsstand der Flüchtlinge 
abhängen. Dies ließe vermuten, dass die Wirkung von Asylpolitik, je nachdem ob die Informa-
tion über Politikänderungen bei den Flüchtlingen ankommt oder nicht, durchaus unterschied-
lich sein könnte.  

Eine Möglichkeit zu untersuchen, ob bisherige Reformen des Arbeitsmarktzuganges für Asyl-
werberInnen Auswirkungen auf die Zahl zuwandernder AsylwerberInnen hatten, ist die Ent-
wicklung der Asylanträge in Ländern, in denen solche Reformen stattfanden, mit der Ent-
wicklung in Ländern, in denen keine solchen Reformen stattfanden, zu vergleichen. Insbeson-
dere wäre hier von Steigerung der Zahl der AsylwerberInnen durch eine Großzügigere Hand-
habung des Arbeitsmarktzuganges auszugehen, wenn der Anstieg der Asylanträge in den 
Ländern nach einer Erleichterungen des Arbeitsmarktzuganges durchgängig (über alle Sen-
deländer) stärker ist als in Ländern, in denen keine Reformen stattfanden.  

                                                      
12) Dies korrespondiert auch mit der Entwicklung der Asylzahlen in den letzten Jahren, die trotz einer restriktiver 
werdenden Asylpolitik in den 2000er-Jahren zuletzt wieder deutlich stiegen. 
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In den Jahren 2009 bis 2014, für die uns Daten zur Verfügung stehen, haben 3 EU-Länder Ver-
änderungen in der Regulierung des Arbeitsmarktzuganges für AsylwerberInnen während des 
Asylverfahrens vorgenommen (Übersicht 2.5): In Deutschland wurde im September 2013 Asyl-
werberInnen ab dem neunten Monat der Laufzeit ihres Verfahrens ein Arbeitsmarktzugang 
gewährt, nachdem dies bis dahin erst ab dem 12. Monat möglich war. In Belgien wurde diese 
Wartefrist im Jänner 2012 von 12 auf 6 Monate verkürzt und in Lettland kam es am 1.1.2014 zu 
einer Verkürzung von 12 auf 9 Monate.13) In Zypern, Tschechien, Frankreich, Italien, Malta, 
Polen, Schweden, Slowenien und Großbritannien kam es hingegen zu keinen erheblichen 
Änderungen des Asylrechts. 

In Abbildung 2.3. wird daher die Entwicklung der Zahl der Asylerstanträge in Deutschland, 
Belgien und Lettland vor und nach der Reform des Arbeitsmarktzugangs im Vergleich zu 
Ländern ohne Reformen dargestellt. In diesen Abbildungen zeigt sich zunächst in Belgien und 
Lettland kein sichtbarer stärkerer Anstieg der Zahl der AsylwerberInnen nach den Reformen 
als in den Vergleichsländern. In Belgien wurden im Jahr 2009 (also vor der Reform) monatlich 
durchschnittlich 1.415 Asylerstanträge gezählt, nach den Reformen stieg diese Zahl auf 
monatlich durchschnittlich 1.529 Asylerstanträge (oder um rund 8%). In der Vergleichsgruppe 
der Länder ohne Reformen kam es hingegen im selben Zeitraum zu einem Anstieg um fast 
24% (von monatlich durchschnittlich 11.775 Personen auf 14.538). In Lettland war hingegen 
die Zahl der Asylanträge sowohl vor (mit 26 Asylerstanträgen pro Monat) als auch danach 
(mit rund 22) zu gering, um verlässliche Vergleiche zu erlauben. Allerdings stieg hier die Zahl 
der Asylerstanträge in der Vergleichsgruppe der Länder ohne Reformen – im Gegensatz zum 
leichten Rückgang in Lettland – um 1,5%. Diese Ergebnisse deuten somit auf keine eindeuti-
gen Auswirkungen der Reformen in diesen beiden Ländern auf die Zahl der neugestellten 
Asylanträge hin. 

Etwas anders verläuft hingegen die Entwicklung in Deutschland. Hier lag die Zahl der monat-
lich neu gestellten Asylerstanträge im Zeitraum vor der Reform bei monatlich durchschnittlich 
4.293. Nach den Reformen verdreifachte sich diese Zahl hingegen fast auf 12.148 Asylerst-
anträge. Allerdings war der Zeitraum nach dem September 2013 auch ein Zeitraum, in dem 
es in den Vergleichsländern zu einem deutlichen Anstieg der Asylerstanträge kam. In den 
Ländern dieser Gruppe verdoppelte sich die Zahl der monatlich durchschnittlich gestellten 
 

                                                      
13) Von diesen Ländern eignet sich dabei vor allem Deutschland aufgrund seiner ähnlichen Sendelandstruktur (siehe 
Kapitel 3) für einen Vergleich mit Österreich. In Belgien spricht eine unterschiedliche Sendelandstruktur gegen aber 
die vergleichbare Landesgröße für einen solchen Vergleich, während in Lettland sowohl die geringe Zahl an Asyl-
werberInnen und auch die geringe Landesgröße gegen einen solchen Vergleich sprechen. 
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Abbildung 2.3: Asylerstanträge in Deutschland, Belgien und Lettland vor und nach der 
Reform des Arbeitsmarktzugangs im Vergleich zu Ländern ohne Reformen 
Deutschland 

 
 Belgien 

 
Lettland 

 
Q: EUROSTAT, WIFO-Berechnungen. – Horizontale Linie = Zeitpunkt der Änderung des Arbeitsmarktzuganges. 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20
09

/0
1

20
09

/0
3

20
09

/0
5

20
09

/0
7

20
09

/0
9

20
09

/1
1

20
10

/0
1

20
10

/0
3

20
10

/0
5

20
10

/0
7

20
10

/0
9

20
10

/1
1

20
11

/0
1

20
11

/0
3

20
11

/0
5

20
11

/0
7

20
11

/0
9

20
11

/1
1

20
12

/0
1

20
12

/0
3

20
12

/0
5

20
12

/0
7

20
12

/0
9

20
12

/1
1

20
13

/0
1

20
13

/0
3

20
13

/0
5

20
13

/0
7

20
13

/0
9

20
13

/1
1

20
14

/0
1

20
14

/0
3

20
14

/0
5

20
14

/0
7

20
14

/0
9

CY CZ DE FR IE IT MT PL PT SE SI UK

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

20
09

/0
1

20
09

/0
3

20
09

/0
5

20
09

/0
7

20
09

/0
9

20
09

/1
1

20
10

/0
1

20
10

/0
3

20
10

/0
5

20
10

/0
7

20
10

/0
9

20
10

/1
1

20
11

/0
1

20
11

/0
3

20
11

/0
5

20
11

/0
7

20
11

/0
9

20
11

/1
1

20
12

/0
1

20
12

/0
3

20
12

/0
5

20
12

/0
7

20
12

/0
9

20
12

/1
1

20
13

/0
1

20
13

/0
3

20
13

/0
5

20
13

/0
7

20
13

/0
9

20
13

/1
1

20
14

/0
1

20
14

/0
3

20
14

/0
5

20
14

/0
7

20
14

/0
9

BE CY CZ FR IE IT MT

NL PL PT SE SI UK

0

50

100

150

200

250

300

20
09

/0
1

20
09

/0
3

20
09

/0
5

20
09

/0
7

20
09

/0
9

20
09

/1
1

20
10

/0
1

20
10

/0
3

20
10

/0
5

20
10

/0
7

20
10

/0
9

20
10

/1
1

20
11

/0
1

20
11

/0
3

20
11

/0
5

20
11

/0
7

20
11

/0
9

20
11

/1
1

20
12

/0
1

20
12

/0
3

20
12

/0
5

20
12

/0
7

20
12

/0
9

20
12

/1
1

20
13

/0
1

20
13

/0
3

20
13

/0
5

20
13

/0
7

20
13

/0
9

20
13

/1
1

20
14

/0
1

20
14

/0
3

20
14

/0
5

20
14

/0
7

20
14

/0
9

CZ IE PT SI LV



–  21  – 

   

Asylerstanträge annähernd. Überdies steigt die Zahl der in Deutschland gestellten Asylerstan-
träge bereits in der Periode vor der Reform des Arbeitsmarktzuganges (ab Mitte 2012) deut-
lich stärker an als in der Vergleichsgruppe. Dies gibt Anlass zur Vermutung, zumindest ein Teil 
dieses Anstiegs sei nicht ursächlich auf die Reform des Arbeitsmarktzuganges der Asylwerbe-
rInnen zurückzuführen, sondern auf andere Entwicklungen, wie zum Beispiel der aufgrund der 
geringen Arbeitslosigkeit und des guten Wachstums steigenden wirtschaftlichen Attraktivität 
dieses Empfängerlandes relativ zu vielen anderen europäischen Ländern, oder aber auch 
aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Krisen in Ländern, die tendenziell einen hohen 
Anteil ihrer Flüchtlinge nach Deutschland schicken. 

Abbildung 2.4: Entwicklung der Zahl der Asylerstanträge in Deutschland aus den 7 größten 
Sendeländern (vor und nach der Reform) 

Q: EUROSTAT, WIFO-Berechnungen. – Horizontale Linie = Zeitpunkt der Änderung des Arbeitsmarktzuganges. 

Auch die Entwicklung der Zahl der Asylerstanträge in Deutschland aus den 7 wichtigsten Her-
kunftsländern lässt Zweifel darüber aufkommen, ob die stark steigende Zahl an Asylerstanträ-
gen nach den Reformen des Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen ursächlich auf diese 
Reformen zurückzuführen ist. Entgegen der theoretischen Erwartung eines etwa gleichlaufen-
den Anstiegs in allen Sendeländern, zeigen sich hier deutliche sendelandspezifische Unter-
schiede (Abbildung 2.4). So kam es seit Mitte 2014 bei der Zahl der aus Syrien stammenden 
AsylerstantragsstellerInnen in Deutschland vor allem aufgrund der Zusicherung, 25.000 Flücht-
linge aus diesem Land aufzunehmen (Zimmermann, 2014), zu einem dramatischen Anstieg 
der Zahl der AsylwerberInnen, während es bei den aus Serbien und Afghanistan stammenden 
Flüchtlingen nur zu einem leichten Anstieg kam. Die Zahl der aus dem Irak und Iran stammen-
den Asylerstanträge stagnierte demgegenüber annähernd und jene aus Russland ging sogar 
zurück. Dies lässt somit darauf schließen, dass zumindest ein Teil des Anstiegs der Zahl der 
AsylwerberInnen nach der Reform einer besonders großzügigen Aufnahmepolitik gegenüber 
Syrien – und nicht den Änderungen im Arbeitsmarktzugang geschuldet ist. 
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2.4.1 Eine ökonometrische Schätzung 

Insgesamt lassen sich somit anhand von deskriptiven Auswertungen allenfalls für Deutschland 
Auswirkungen der Reform des Arbeitsmarktzuganges auf die Zahl der gestellten Asylerstan-
träge vermuten. Allerdings ergeben sich aufgrund des zeitlichen Verlaufs des Anstiegs in 
Deutschland relativ zur Vergleichsgruppe und auch der Länderstruktur dieses Anstiegs erheb-
liche Zweifel, ob dieser Anstieg ursächlich mit der Reform zusammenhing. Insbesondere lassen 
diese länderspezifischen Entwicklungen unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene 
Sendeländer vermuten, die vom unterschiedlichen Informationstand der aus diesen Ländern 
stammenden AsylwerberInnen über die Reformen und auch sendelanspezifischen Erleich-
terungen im Asylzugang getrieben werden könnte. 

Diese Zweifel sind auch angebracht weil – wie im letzten Abschnitt diskutiert – Flüchtlingsbe-
wegungen von einer Vielzahl von verschiedenen Faktoren verursacht werden. Zu diesen 
gehören neben asylpolitischen Faktoren auch die politische und wirtschaftliche Situation im 
Heimatland, die politische bzw. wirtschaftliche Situation im Empfängerland sowie die 
geografischen, historischen und sprachlichen Beziehungen zwischen dem Sende- und 
Empfängerland.  

Robustere Evidenz über die durchschnittlichen Effekte der Reformen lässt sich dabei anhand 
einer Regression der monatlichen Asylerstanträge (bzw. Asylanträge) aus einem Senderland 
(i) in einem Empfängerland (j) zum Zeitpunkt (t) der Form: 

,௧ݕ ൌ ܦ௧ஹܦאோ  ߛ  ܺ௧   ௧    ௧ 

erhalten. 

In dieser Schätzgleichung stellen die Koeffizienten ( ௧) eine Serie von zeit- und sendeland-
spezifischen Effekten dar. Sie kontrollieren für alle sendelandspezifischen Effekte zu einem 
bestimmten Zeitpunkt (also z. B. die wirtschaftliche Entwicklung dieses Sendelandes oder das 
Auftreten einer politischen oder wirtschaftlichen Krise in einem Sendeland zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt), ߚ  sind hingegen eine Serie von sende- und empfängerlandspezifischen 
Konstanten, die für zeitinvariante Einflussfaktoren kontrollieren (wie z. B. die Distanz zwischen 
den Ländern aber auch die Ähnlichkeit der Landessprachen oder eine gemeinsame Koloni-
algeschichte), die die bilateralen Flüchtlingsströme zwischen zwei Ländern mitbestimmen.  
ܺ௧ ist hingegen eine Serie von Variablen, die für die wirtschaftliche Entwicklung des Emp-

fängerlandes zu einem bestimmten Zeitpunkt kontrollieren und ߛ ist ein zu schätzender Para-
meter. 

Der zentrale Parameter unseres Interesses ist . Dies deswegen, weil die Variablen ܦ௧ஹ und 
-ோ jeweils einen Wert von eins annehmen, wenn im entsprechenden Land eine Reform stattאܦ
gefunden hat (ܦאோ), und wenn der Zeitpunkt ein Postreformzeitpunkt in dem jeweiligen Land 
ist (ܦ௧ஹ). Ein statistisch signifikant positiver Wert von  würde demnach bedeuten, dass die 
Zahl der AsylwerberInnen nach der Reform im Reformland stärker gestiegen ist als in Ländern, 
in denen keine Reform stattfand. Dies würde somit auf eine (nach Kontrolle für andere Ein-
flussfaktoren) positive Auswirkung der Reformen auf die Zahl der gestellten Asylanträge hin-
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deuten. Ein statistisch signifikant negativer Wert von  würde aufgrund derselben Argumenta-
tion auf eine (nach Kontrolle für andere Einflussfaktoren) negative Auswirkung der Reformen 
auf die Zahl der gestellten Asylanträge hinweisen. 

Die Resultate dieser Schätzungen, in der einmal die Zahl der Asylanträge pro Million Einwoh-
nerInnen und ein anderes Mal die Zahl der Asylerstanträge pro Million EinwohnerInnen als 
abhängige Variablen verwendet wurden, werden in Übersicht 2.8 dargestellt. Es zeigt sich 
dabei einzig und allein im Fall der Reformen in Deutschland ein statistisch signifikanter Effekt. 
Werden hingegen alle Reformen berücksichtigt, bleibt dieser Koeffizient insignifikant. Außer-
dem ist der gemessene Effekt auch nicht sonderlich hoch. Nach den Ergebnissen hat die 
Reform in Deutschland nach Kontrolle für andere Einflussfaktoren die durchschnittliche 
monatliche Zahl an Flüchtlingen aus einem Sendeland um 0,032 Anträge pro Monat erhöht. 
Umgelegt auf Österreich entspräche dies (ausgehend von einer Bevölkerung von 8,5 Mio. 
EinwohnerInnen und 161 berücksichtigten Sendeländern) einen Anstieg um rund 43 Asylwer-
berInnen monatlich oder rund 526 zusätzlichen AsylwerberInnen jährlich. 

Übersicht 2.8: Regressionsergebnisse für Auswirkungen von Reformen im Arbeitsmarktzugang 
auf die Zahl der Asylanträge bzw. Asylerstanträge  

Asylanträge Asylerstanträge 

nur BRD alle Länder nur BRD alle Länder 

Anträge je 1 Mio. EinwohnerInnen 

Mit Kontrollen 
Reform 0,0290*** 0,0240 0,0320*** 0,0250 

(0,0054) (0,0406) (0,0054) (0,0170) 
Ln (BIP/Kopf) 0,0170*** 0,0200*** 0,0100*** 0,0099*** 

(0,0045) (0,0045) (0,0024) (0,0034) 
Ln (ALQ) –0,0081*** –0,0087*** –0,0032*** –0,0034*** 

(0,00063) (0,00068) (0,00051) (0,0005) 

N 177.744 177.744 177.744 177.744 
R-sq 0,291 0,291 0,352 0,351 

Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. – Zahlen in Klammer sind (heteroskedastierobuste) Standardfehler der Schätzung 
*** (**), (*) = signifikant auf dem 1%, (5%), (10%) Niveau, N= Zahl der Beobachtung, R-sq= R2 Wert. 

Außerdem deuten die Ergebnisse dieser Schätzung aber auch auf einen signifikanten Einfluss 
der wirtschaftlichen Entwicklung der Empfängerländer auf bilaterale Asylanträge hin, da 
sowohl ein höheres BIP pro Kopf als auch eine niedrigere Arbeitslosenquote in einem Emp-
fängerland die Zahl der AsylantragstellerInnen in diesem Land (nach Kontrolle für andere Ein-
flussfaktoren) erhöht. Die geschätzten Koeffizienten bedeuten dabei, dass eine Erhöhung des 
BIP pro Kopf um 1% etwas geringere und ein Sinken der Arbeitslosenquote um 1% deutlich 
geringere Auswirkungen auf die Zahl der Asylanträge hat als die Asylpolitikreformen in 
Deutschland. Außerdem tragen auch vor allem die zeit-sendelandspezifischen Variablen (die 
in Übersicht 2.8 nicht gemeldet werden) einen großen Anteil zur Erklärung der Asylwerbe-
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rInnenzahl bei, da sie alleine 10% der gesamten Varianz in unserem Datensatz erklären. Insge-
samt erweisen sich damit – im Einklang mit der internationalen Literatur, die Sendelandspezi-
fischen Bedingungen aber auch die wirtschaftlichen Bedingungen des Empfängerlandes als 
wesentliche Determinanten der bilateralen Bewegungen an AsylwerberInnen, während 
Änderungen im Arbeitsmarktzugang einen nur geringen Beitrag zur Erklärung dieser Bewegun-
gen leisten.  

2.5 Zusammenfassung 
In Summe deuten die Ergebnisse dieses Kapitels somit auf einen im Durchschnitt nur geringen 
Einfluss von Änderungen in der Regelung der Arbeitsaufnahme von AsylwerberInnen auf die 
bilateralen Flüchtlingsbewegungen zwischen Ländern hin. Selbst in Fällen, in denen eine sol-
che Wirkung vermutet werden könnte, könnten aufgrund der gemessenen Effekte für Öster-
reich in etwa 500 bis 550 zusätzliche Asylanträge pro Jahr erwartet werden. 

Nach den Ergebnissen internationaler Studien wären auch eine intensive Bekämpfung des 
Schlepperwesens und potentiell auch die Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge in einem 
Asylland wirksamere Maßnahmen zur Verringerung von Flüchtlingszahlen als eine Beschrän-
kung des Arbeitsmarktzuganges. Überdies scheinen die potentiellen Wirkungen von Politikän-
derungen auch stark davon abzuhängen, ob und wie potentielle Flüchtlinge Informationen 
über diese Änderungen erlangen. Insbesondere scheinen viele AsylwerberInnen ihre – über-
dies oft nur mangelhaften – Informationen über die Empfängerländer erst während der Flucht 
über Netzwerkbeziehungen und Schlepper zu erhalten. Dies deutet einerseits auf die Wichtig-
keit der Bekämpfung des Schlepperwesens und andererseits auf die Notwendigkeit entspre-
chender Informationspolitiken bei der Steuerung von Flüchtlingsbewegungen hin.  
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3. Ausmaß-, Struktur- und Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen 
(bzw. anerkannten Flüchtlingen) 

Nach der Analyse der Asylströme auf europäischer Ebene sowie der Bestimmungsfaktoren 
von Asylanträgen, widmet sich dieses Kapitel einerseits der Größenordnung und Struktur der 
Asylsuchenden in Österreich und andererseits ihren Beschäftigungschancen während (bezie-
hungsweise nach Ende) des Asylverfahrens. Dafür wird nach einem kurzen Überblick über die 
internationale Literatur in Abschnitt 3.2 die Entwicklung des Asylzustroms nach Österreich seit 
den frühen 1990er-Jahren nachgezeichnet. Datengrundlagen bilden die Asylstatistik des 
Bundesministeriums für Inneres auf Basis des Bundesstatistischen Fremdeninformationssystems 
(BFIS) und Zahlen zum Asylwesen von Eurostat. Neben der Größenordnung und ihren perso-
nenbezogenen Merkmalen, die das Arbeitsmarktpotenzial von AsylwerberInnen determinie-
ren, wird in Abschnitt 3.3 dieses Kapitels die Beschäftigung von aus Asylgründen nach Öster-
reich zugewanderten Personen beleuchtet. Dabei werden insbesondere ihre Beschäftigungs- 
bzw. Arbeitsmarktintegrationschancen und ihre Qualifikationen untersucht sowie mit anderen 
Gruppen von MigrantInnen verglichen. Informationen zu den Beschäftigungschancen von 
Personen, die aus Asylgründen nach Österreich zugewandert sind, liefert das Mikrozensus – 
Ad-hoc-Modul 2008 zur "Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen und Migranten in Österreich", 
das im zweiten Quartal 2008 an das Grundprogramm der Arbeitskräfteerhebung angeschlos-
sen wurde und dank einer spezifischen Frage zum Zuwanderungsgrund Einblick in die Arbeits-
marktchancen dieser Personen gibt.  

Abschnitt 3.4 widmet sich den Beschäftigungsmöglichkeiten während eines laufenden Asyl-
verfahrens. Das Ausmaß und die Kennzeichen der Beschäftigung von AsylwerberInnen wäh-
rend des laufenden Asylverfahrens, die sich gegenwärtig auf Saison- und Erntearbeit 
beschränkt, wird anhand einer vom Auftraggeber dieser Studie zugänglich gemachten Son-
derauswertung aus den AMS-Datenbeständen zur kontingentierten bewilligungspflichtigen 
Beschäftigung von AsylwerberInnen analysiert. Abschnitt 3.5 fasst die Ergebnisse zusammen. 

Ziel dieses Kapitels ist es, zum einen Anhaltspunkte zu liefern, wie viele AsylwerberInnen von 
einer Ausweitung der gegenwärtig kontingentierten, auf zwei Branchen beschränkten, bewil-
ligungspflichtigen Beschäftigung auf eine bewilligungspflichtige Beschäftigung ohne Bran-
cheneinschränkung betroffen sein könnten und zum anderen, wie die Beschäftigungschan-
cen von AsylwerberInnen während des laufenden Asylverfahrens einzuschätzen sind. 

3.1 Literaturüberblick  

Damit analysiert dieses Kapitel – unseres Wissens in diesem Umfang erstmalig für Österreich – 
auch einige der Themen, die in der – allerdings wenig umfangreichen – internationalen Litera-
tur diskutiert werden. In dieser Literatur werden AsylwerberInnen als eine Gruppe von Migran-
tInnen gesehen, die sich hinsichtlich ihres Humankapitals, ihrer Arbeitsmarktintegration und 
anderer relevanter Eigenschaften (wie z. B. ihrer physischen und psychischen Gesundheit) 
von ArbeitsmigrantInnen aber auch anderen Migrationsformen (z. B. Familiennachzug) unter-
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scheidet. Diese Unterschiede ergeben sich zum Teil aus der rechtlichen Situation von Asylwer-
berInnen. So werden AsylwerberInnen aufgrund humanitärer Gründe in ihrem Empfängerland 
aufgenommen. Dies bedingt (sinnvoller Weise), dass die in vielen Ländern für Arbeitsmigration 
geltenden Aufnahmebestimmungen, die die Aufnahme von ArbeitsmigrantInnen nach Qua-
lifikationsgesichtspunkten differenzieren, für sie nicht gelten. Damit ist die Qualifikationsstruktur 
von AsylwerberInnen in den meisten Empfängerländern stärker von der durchschnittlichen 
Bildungsstruktur der Sendeländer abhängig als jene der ArbeitsmigrantInnen.  

Wiewohl auch AsylweberInnen oftmals zu den gut qualifizierten Arbeitskräften ihrer jeweiligen 
Sendeländer gehören und hinsichtlich einiger Persönlichkeitscharakteristika sogar besser 
gestellt sein mögen als ArbeitsmigrantInnen14), weisen sie doch in den meisten Ländern im 
Durchschnitt schlechtere formale Qualifikationen auf als (selektierte) ArbeitsmigrantInnen 
(z. B. Aydemir, 2011 sowie de Voretz et al., 2004 für Kanada, Campell, 2014 für Großbritannien, 
Schweden und Kanada), sind in ihrer Qualifikationsstruktur aber zumindest in Kanada und 
Schweden (de Voretz et al., 2004) nicht aber in Großbritannien (Campell, 2014) mit den 
FamilienmigrantInnen vergleichbar. 

Ähnlich erhalten AsylwerberInnen in den meisten Ländern während der Laufzeit ihres Asyl-
verfahrens keinen sofortigen Arbeitsmarktzugang und sind (aufgrund der Umstände ihrer 
Flucht) oftmals auch traumatisiert oder unterliegen anderen psychischen Belastungen. Dies 
bedingt, dass sich auch die Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen laut einer Reihe von 
Untersuchungen von jener anderer Gruppen von MigrantInnen (insbesondere Arbeitsmigran-
tInnen) unterscheidet. So sind laut Ergebnissen von Richardson (2004) aber auch Aydemir 
(2011), de Voretz et al. (2004), Bevelander (2011) und Bevelander – Penkadur (2012) aner-
kannte Flüchtlinge15) in frühen Phasen ihres Aufenthalts im Gastland vor allem hinsichtlich ihrer 
Erwerbsquoten gegenüber anderen Gruppen von MigrantInnen benachteiligt.  

Dies wird dabei zumeist als eine Konsequenz des späteren Arbeitsmarktzuganges oder aber 
der traumatischen Fluchtumstände vieler Flüchtlinge angesehen. Allerdings zeigt eine detail-
liertere Untersuchung von Hartog – Zorlu (2005) für die Niederlande auch, dass gerade Asyl-
werberInnen besondere Schwierigkeiten bei der Anerkennung ihrer Qualifikationen am 
Arbeitsmarkt haben, die ihrerseits auf oftmals fehlende Dokumente, hohe Kosten von Kursen 
für eine Teilqualifizierung bzw. fehlende Arbeitsmarkterfahrung im Empfängerland zurück-
geführt werden (Refugee Council of Australia, 2010). Einige neuere Untersuchungen für 
Schweden und Dänemark (Belevander – Lundh, 2007, Damm – Rosholm, 2010, Edin et al., 
2004) zeigen außerdem auch, dass der Integrationserfolg von anerkannten Flüchtlingen auch 
stark davon abhängt, ob sie in Regionen angesiedelt wurden, in denen ihre Fähigkeiten am 
Arbeitsmarkt nachgefragt wurden. Obendrein bestimmen die wirtschaftlichen Rahmen-

                                                      
14) So wird in der Literatur aufgrund eines hohen Selbständigenanteils unter anerkannten Flüchtlingen in vielen Län-
dern, häufig von einem ausgeprägteren "Unternehmergeist" unter AsylwerberInnen als unter anderen MigrantInnen 
ausgegangen (z. B. Refugee Council of Australia, 2010). 
15) Die Literatur beschäftigt sich dabei – aufgrund des mangelnden oder erschwerten Arbeitsmarktzuganges von 
AsylwerberInnen in vielen Ländern – überwiegend mit anerkannten Flüchtlingen und nicht mit AsylwerberInnen. 
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bedingungen zum Zeitpunkt der Zuwanderung die Integrationschancen mit (Bevelander, 
2011). 

Übersicht 3.1: Untersuchungen zu den persönlichen Charakteristika und den 
Integrationserfolg von AsylwerberInnen  
AutorInnen Untersuchte 

Länder 
Ergebnis 

 
Qualifikationsstruktur von AsylwerberInnen 

De Vonetz et al. 
(2004) 

Kanada Anerkannte Flüchtlinge weisen ähnliche Qualifikationsstruktur auf wie 
FamilienmigrantInnen, sind aber schlechter qualifiziert als ArbeitsmigrantInnen. 

Aydemir (2010) Kanada Anerkannte Flüchtlinge sind schlechter qualifiziert als ArbeitsmigrantInnen. 
Campell (2014) Großbritannien Anerkannte Flüchtlinge sind schlechter qualifiziert als Familien- und 

ArbeitsmigrantInnen. 
 

Arbeitsmarktintegration 
De Vronetz et al. 
(2004) 

Kanada Anerkannte Flüchtlinge haben ähnliche Erwerbsquoten und Löhne wie 
FamilienmigrantInnen aber geringere als ArbeitsmigrantInnen. Nur geringe 
Anzeichen eines schnelleren Aufholens . 

Aydemir (2010) Kanada Anerkannte Flüchtlinge haben in frühen Phasen des Aufenthalts vor allem 
geringere Erwerbsquoten als andere MigrantInnen holen aber schneller auf 
als diese. Hinsichtlich Lohnhöhe und Beschäftigung ergeben sich keine 
signifikanten Unterschiede. 

Campell (2014) Großbritannien Anerkannte Flüchtlinge haben in frühen Phasen des Aufenthalts geringere 
Beschäftigungswahrscheinlichkeit und Löhne als andere MigrantInnen holen 
aber (vor allem bei der Beschäftigungswahrscheinlichkeit) schneller auf. 
Anerkannte Flüchtlinge übernehmen auch am ehesten die britische Identität. 

Bevelander 
(2011) 

Schweden FamilienmigrantInnen finden schneller Zugang zum Arbeitsmarkt als 
Asylsuchende, diese wiederum finden schneller einen Zugang zum 
Arbeitsmarkt als niedergelassene/anerkannte Flüchtlinge. 

Bevelander – 
Penkadur (2012) 

Kanada und 
Schweden 

Anerkannte Flüchtlinge haben in beiden Ländern in frühen Phasen des 
Aufenthalts geringere Beschäftigungswahrscheinlichkeit als andere 
MigrantInnen, holen aber schneller auf als diese.  

Richardson 
(2004) 

Australien Anerkannte Flüchtlinge haben vor allem geringere Erwerbsquoten als andere 
MigrantInnen. 

Hartog – Zorlu 
(2005) 

Niederlande Anerkannte Flüchtlinge profitieren unverhältnismäßig wenig von Bildung im 
Heimatland. 

Pelevander – 
Lundh (2007) 

Schweden Arbeitsmarkstrukturen in der Region der Ansiedlung sind für Integrationserfolg 
von anerkannten Flüchtlingen von besonderer Bedeutung. 

Q: WIFO-Untersuchungen. 

Im weiteren Verlauf ihrer Arbeitsmarktintegration scheinen, nach den wenigen hierüber vor-
liegenden Untersuchungen, die überdies oftmals erheblichen methodischen Einschränkungen 
unterliegen, anerkannte Flüchtlinge aber stärker aufzuholen als andere Gruppen von Migran-
tInnen (siehe dazu auch Cortes, 2004). Als Erklärung für dieses Phänomen wird dabei oft die, 
aufgrund der fehlenden Rückkehrmöglichkeit in ihr Heimatland, höhere Motivation von 
Flüchtlingen zum Erwerb von empfängerlandspezifischem Humankapital (z. B. Erlernen der 
Landessprache) ins Treffen geführt.16)  

                                                      
16) Abgesehen von der Benachteiligung am Arbeitsmarkt werden in der Literatur oft auch Benachteiligungen am 
Wohnungsmarkt gefunden, die im Folgenden aber nicht weiter diskutiert werden. (siehe dazu Refugee Council of 
Australia, 2010) 
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Aber auch hier bestehen relevante Unterschiede, die sich zum Teil aus den institutionellen 
Besonderheiten der verschiedenen Empfängerländer ergeben. Bevelander (2011) kommt 
beispielsweise für Schweden zum Ergebnis, dass unterschiedliche Gruppen von MigrantInnen 
ungleich schnell Zugang zum Arbeitsmarkt finden: Personen, die im Rahmen einer Familienzu-
sammenführung zuzogen, finden seinen Befunden zufolge schneller Zugang zum Arbeitsmarkt 
als Asylsuchende. Asylsuchende wiederum sind schneller am Arbeitsmarkt integriert als nie-
dergelassene Flüchtlinge in Schweden. Als Gründe weshalb unterschiedliche Gruppen von 
MigrantInnen unterschiedlich schnell am Arbeitsmarkt im Zielland Fuß fassen können, werden 
vom Autor Selektionsmechanismen (Selbstselektion als auch Selektion infolge von Politikmaß-
nahmen) angeführt. Unterschiedliche Beschäftigungspfade können aus der Spezifität der 
Integrationspolitik für spezifische Gruppen von ZuwanderInnen resultieren (Belevander – 
Pendakur, 2009) oder sich aus Zugangsbeschränkungen von Flüchtlingen zum Arbeitsmarkt 
ableiten (Bloch, 2007 zitiert aus Bevelander – Pendakur, 2012). Aber auch regionale Spezifika, 
wie beispielsweise in welchen Regionen mit welchen Arbeitsmarktchancen sich spezifische 
Gruppen von ZuwanderInnen niederlassen, können sich auf die Beschäftigungschancen 
auswirken, ebenso wie Pendeloptionen oder Binnenwanderungsmöglichkeiten (Rashid, 2009 
zitiert aus Bevelander – Pendakur, 2012). Zudem ergeben sich in städtischen Regionen eher 
Beschäftigungsmöglichkeiten als in ländlichen Regionen, wobei vorhandene Netzwerke die 
Zugangschancen zum Arbeitsmarkt erleichtern können.  

Neben den Einflussfaktoren im Zielland, die die Beschäftigungschancen von unterschiedli-
chen Gruppen von ZuwanderInnen determinieren, zeigen de Vroome – van Tubergen (2010) 
für die Niederlande (zitiert aus Bevelander – Pendakur, 2012), dass die abgeschlossene Aus-
bildung in der Herkunftsregion, Arbeitserfahrung, Sprachkenntnisse sowie Kontakte zu Einhei-
mischen ebenso relevant für eine Beschäftigungsaufnahme sind, genauso wie das Alter (bei 
der Zuwanderung). Wilkinson (2008) beschreibt für Kanada, dass männliche Jugendliche, die 
nicht in Kanada geboren wurden, allerdings dort aufwuchsen, viel häufiger beschäftigt sind 
als jugendliche Flüchtlinge. Junge weibliche Flüchtlinge sind noch seltener beschäftigt als 
männliche junge Flüchtlinge. Die Beschäftigungschancen innerhalb der Gruppe der Flücht-
linge wird bei den Männern von einer Reihe von Faktoren determiniert wie beispielsweise Bil-
dungsniveau, öffentliche Förderungen, Zeit in Trainingsmaßnahmen bzw. aus welchen Welt-
regionen sie stammen. Bei den Frauen wird nur für das Bildungsniveau ein signifikanter Einfluss 
auf die Beschäftigung angezeigt. 

Zusammenfassend deuten die wenigen Untersuchungen zu den Qualifikationen und der 
Arbeitsmarktintegration von anerkannten Flüchtlingen somit darauf hin, dass diese zwar im 
Durchschnitt eher geringer qualifiziert sind als ArbeitsmigrantInnen aber in etwa gleich gut wie 
andere Gruppen von MigrantInnen, die nicht primär aus Arbeitsmotiven einwanderten. 
Gleichzeitig erweisen sich anerkannte Flüchtlinge auch oft als eine in frühen Phasen der 
Integration – selbst nach Kontrolle für Alters- und Qualifikationsunterschiede – am Arbeitsmarkt 
besonders benachteiligte Gruppe, die allerdings im weiteren Verlauf ihres Aufenthalts stärker 
aufholt als andere Gruppen. Die Ursachen für diese anfängliche Benachteiligung und auch 
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das spätere Aufholen sind nicht eindeutig geklärt, sie dürften aber – je nach den institutionel-
len Gegebenheiten im Empfängerland – aus dem Zusammenspiel von Traumatisierung vor 
und während der Flucht, langen Stehzeiten vor Erwerb eines Arbeitsmarktzuganges, einer 
Ansiedlung in möglicherweise ungeeigneten regionalen Arbeitsmärkten und (unter anderem 
aufgrund oftmals fehlender Dokumente) besonders schwierigen Bedingungen für Qualifikati-
onsanerkennung erklärt werden. 

3.2 Größenordnung und Struktur der Asylanträge in Österreich 

Betrachtet man die Größenordnung und die Struktur der Asylanträge in Österreich, so werden 
diese, wie auch in der internationalen Literatur betont (siehe Kapitel 2), von geopolitischen 
Krisen und Kriegen, Bürgerkriegen bzw. Vertreibung und Verfolgung ebenso wie Hunger- und 
Naturkatastrophen bestimmt. Aber auch wirtschaftliche Rezessionen und sozialen Spannun-
gen veranlassen Menschen, ihre Heimat zu verlassen ("Push-Faktoren"). In welche Länder bzw. 
(Welt-)regionen die Vertriebenen flüchten, wird, wie ebenfalls bereits in Kapitel 2 diskutiert, 
von einer Reihe von Faktoren determiniert ("Pull-Faktoren"). Diese sind beispielsweise die geo-
graphische Nähe zwischen Ziel- und Herkunftsland bzw. -region, das Vorhandensein und die 
Bereitschaft der Hilfestellung von Netzwerken im Zielland, gemeinsame Geschichte und Ver-
bundenheit, der Erhalt von Informationen über mögliche Zielländer bzw. -regionen während 
der Flucht oder auch die Reputation des Ziellandes etc. (Hatton, 2004; de Haas, 2011). Die 
Bedeutung von Österreich als Zielland von internationalen Flüchtlingsströmen belegt der 
UNHCR-Bericht aus dem Jahr 2014, wonach Österreich im Jahr 2013, wie auch schon 2009 bis 
2011, das 11. wichtigste Zielland für Flüchtlinge weltweit17) war bzw. das 8. wichtigste Land 
gemessen an der Einwohnergröße18) (UNHCR, 2014).  

Wie viele Personen in einem Monat, in einem Jahr oder über mehrere Jahre hinweg in einem 
bestimmten Land um Asyl ansuchen, ist demnach das Resultat des Einflusses spezifischer 
"Push-Faktoren" und "Pull-Faktoren" auf die Asylzahlen eines Landes. Für die Zahl der Asyl-
suchenden in Österreich waren seit den frühen 1990er-Jahren die Krise im ehemaligen 
Jugoslawien, die politischen Spannungen in den (ehemaligen) Sowjetrepubliken, die 
Afghanistan-Krise, der Irak-Krieg und jüngst die kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien, 
die die Zahl der Asylsuchenden in Österreich temporär anstiegen ließen, als "Push-Faktoren" 
ausschlaggebend.  

Der Höchststand an Asylansuchen wurde, wie aus Abbildung 3.1 ersichtlich, im Zeitabschnitt 
1990 bis 2014 im Jahr 2002 erreicht, als am Höhepunkt der Afghanistan-Krise 39.354 Personen 
in Österreich um Asyl ansuchten. In den darauffolgenden Jahren sank die Zahl der Asylwerbe-
rInnen aufgrund des Abklingens der kriegerischen Auseinandersetzungen in Afghanistan und 
im Irak auf den Tiefstwert von 11.012 Ansuchen im Jahr 2010. Seit Ausbruch der Syrien-Krise im 

                                                      
17) Nach Deutschland, USA, Frankreich, Schweden, Türkei, UK, Italien, Australien, Schweiz und Ungarn; 2012: 10. wich-
tigstes Zielland. 
18) Nach Malta, Schweden, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Norwegen und Zypern. 
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Jahr 2013 nimmt ihre Zahl wieder stark zu. Im Jahr 2014 erhöhte sich die Zahl der Asylansuchen 
laut Asylstatistik des Bundesministeriums für Inneres um 10.524 oder 60,1% auf 28.027 Ansu-
chen.19) Mit dieser Größenordnung an Asylanträgen wurde 2014 eine ähnlich hohe Zahl 
erreicht, wie zuletzt während der Afghanistan-Krise zu Beginn der 2000er Jahre.  

Abbildung 3.1: Asylwesen (Ansuchen, positive und negative Erledigung von Asylanträgen) in 
Österreich (1990-2014) 

 
Q: Statistik Austria, Bundesministerium für Inneres (Asylstatistik), WIFO-Darstellung. 

Die "Push- " und "Pull-Faktoren" wirken sich allerdings nicht nur auf die Größenordnung der 
Asylanträge in einem Land aus, sondern sie bestimmen auch die Zusammensetzung der um 
Asyl ansuchenden Personen nach Herkunftsländern bzw. -regionen mit. Die antragsstärkste 
Nation in Österreich war 2014 Syrien, in den Jahren davor bis 2003 waren es Personen aus 
Afghanistan, Russland oder Serbien (einschließlich Kosovo).  

Mehr als die Hälfte der Ansuchen pro Jahr werden von fünf Nationen gestellt. Im Jahr 2014 
entfielen auf die fünf antragsstärksten Nationen fast zwei Drittel der Anträge. Damit zeichnet 
sich die Herkunftsstruktur der um Asyl ansuchenden Personen in Österreich durch einige 
wenige quantitativ bedeutende Herkunftsregionen aus: neben den durchwegs – über meh-
rere Jahre hinweg – drei antragsstärksten Regionen Russland, Afghanistan und Serbien (ein-

                                                      
19) Die Presse, 26.1.2015, S. 7. 
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schließlich Kosovo) suchen seit 2011 zusehends auch Personen aus Pakistan in Österreich um 
Asyl an. Außerdem kommen mit dem Anhalten der kriegerischen Auseinandersetzung viele 
Flüchtlinge aus Syrien, die davor kaum Asylanträge in Österreich stellten. Die Zusammenset-
zung der AsylwerberInnen in Österreich zeichnet sich daher durch einige Herkunftsregionen 
aus, die bereits über mehrere Jahre für die Antragszahlen hinweg quantitativ bedeutend 
bleiben, während jüngst andere Herkunftsregionen neu hinzu gekommen sind und sich damit 
die Zusammensetzung der Ansuchen nach Herkunftsregionen zunehmend ausdifferenziert 
und der internationalen Konflikt- und Krisenlage entsprechend auch heterogener gestaltet. 

Abbildung 3.2: Anteil der Asylansuchen von Personen aus den fünf antragsstärksten 
Herkunftsregionen (2003-2014) 

 

Q: Statistik Austria, Bundesministerium für Inneres (Asylstatistik), WIFO-Darstellung. – *) 2014: Dezemberheft der Asylsta-
tistik des BMI. 

Eine ähnliche Herkunftsstruktur von Asylsuchenden, d. h. einen ähnlich strukturierten Flücht-
lingsstrom wie nach Österreich zeigt sich laut UNHCR-Bericht beispielsweise auch in Deutsch-
land, wo im Jahr 2013 Russland, Serbien (einschließlich Kosovo), Syrien und Afghanistan die 
antragsstärksten Nationen bildeten (UNHCR, 2014), während sich beispielsweise in Schweden, 
Italien oder Frankreich auch Flüchtlingsströme aus afrikanischen Staaten in den wichtigsten 
Herkunftsregionen niederschlagen.  

3.2.1 Entscheidungen über Asylanträge 

Der Fluchtgrund, eben abgebildet in den "Push-Faktoren", entscheidet maßgeblich über den 
Verfahrensausgang eines Asylverfahrens und damit über die Niederlassung und Beschäfti-
gungsoptionen in Österreich. Die Zahl der positiv erledigten Asylansuchen in Österreich belief 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*)

In
 %



–  32  – 

   

sich laut Asylstatik des Bundesministeriums für Inneres im Jahr 2013 auf 4.133 Bescheide (+453 
oder +12,3% gegenüber 2012), wovon mehr als drei Viertel der Zuerteilungen erstinstanzlich 
abgeschlossen wurden (2013: 76,6%). Für 2014 rechnet das Bundesministerium für Inneres mit 
einer Verdoppelung der Zuerkennungen in der ersten Instanz (7.100).20) Mit dem Asylverfah-
rensabschluss und der Zuerkennung des Status als anerkannter Flüchtling erhalten Flüchtlinge 
ein unbefristetes Aufenthaltsrecht in Österreich und unterliegen nicht mehr dem Ausländer-
beschäftigungsgesetz (§ 1Abs 2 lit a AuslBG). Sie erhalten somit auch einen unbeschränkten 
Arbeitsmarktzugang in Österreich und ein sofortiges Recht auf Familienzusammenführung 
(UNHCR, 2013). 

Abbildung 3.3:  Asylanträge und positive Entscheidungen über Asylanträge in Österreich 
(1990-2014) 

 

Q: Bundesministerium für Inneres (Asylstatistik), WIFO-Berechnungen. 

2013 gingen rund zwei Drittel der positiven Entscheide an Personen, die aus drei (Bürger-) 
kriegsgebieten stammten: Afghanistan (30,5%), Syrien (20,3%) und die Russische Föderation 
(16,3%). Weitere 12,6% der positiven Bescheide erhielten Personen aus dem Iran. Rund 80% 
der positiven Asylbescheide entfielen auf diese vier Herkunftsregionen.  

                                                      
20) Die Presse, 28.1.2015, S. 7. 
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Dagegen wurden 2013 10.379 Anträge aus den unterschiedlichsten Gründen ab- oder 
zurückgewiesen (–366 oder –3,4% gegenüber 2012), wovon ebenfalls Personen aus der Russi-
schen Föderation besonders stark betroffen waren (15,4%), gefolgt von Personen aus den 
Philippinen, aus Afghanistan, dem Kosovo und aus Algerien. Bei einem abgelehnten Asylansu-
chen hat die Asylbehörde die Zulässigkeit der Ab- oder Zurückschiebung in den Herkunfts-
staat zu überprüfen (Non-Refoulement-Prüfung nach § 8 AsylG). Wenn Letztere nicht zulässig 
ist, erhalten diese Personen trotz negativem Asylbescheid einen subsidiären Schutzstatus nach 
dem Asylgesetz. Dieser Schutzstatus muss entsprechend der EU-Richtlinie 2011/95/EU21) in 
einem verlängerbaren Aufenthaltstitel münden (mindestens ein Jahr, im Fall der Verlängerung 
mindestens zwei Jahre). Außerdem ist unmittelbar nach Zuerkennung des Schutzstatus die 
Aufnahme einer unselbständigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit unter Berücksichtigung 
der Vorschriften, die für den betreffenden Beruf oder für die öffentliche Verwaltung gelten, zu 
gestatten. In Österreich muss der Schutzstatus alle zwei Jahre verlängert werden (UNHCR, 
2013). Diese Personengruppe verfügt daher nur über ein befristetes Aufenthaltsrecht in Öster-
reich. Beim Arbeitsmarktzugang sind subsidiär Schutzberechtige anerkannten Flüchtlingen 
dagegen gleichgestellt (§ 1Abs 2 lit a AuslBG), eine Familienzusammenführung ist für sie aber 
erst nach einem Jahr möglich. Im Jahr 2013 erhielten 1.819 Personen subsidiären Schutz in 
Österreich (2012: 2.050).  

Die Gegenüberstellung von positiven und negativen Entscheidungen zu den Asylanträgen 
zeichnet sich durch eine hohe Volatilität aus, wobei positive Entscheidungen vor allem zeit-
verzögert nach internationalen Krisen oder (Bürger-)kriegen vergleichsweise häufiger getrof-
fen werden, wie beispielsweise zuletzt nach der Afghanistan-Krise im Jahr 2004, als gut die 
Hälfte der Entscheidungen im Jahresverlauf positiv entschieden wurden (Abbildung 3.3). 2014 
gingen knapp 30% der Entscheidungen positiv zugunsten der asylsuchenden Personen aus, 
wobei dieses Ergebnis durch die Zuerkennung von subsidiärem Schutz in Österreich verzerrt 
wird.  

3.2.2 Personenspezifische Merkmale von Asylsuchenden 

Besonders häufig stellen Männer Asylansuchen. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1997 
(Langthaler – Trauner, 2009) liegt der Männeranteil unter den Asylsuchenden in Österreich bei 
durchschnittlich gut 70% mit Spitzenwerten von über 75% in den antragsstarken Jahren zu 
Beginn der 2000er-Jahre sowie seit Ausbruch der Syrien-Krise. Ein solch hoher Männeranteil ist 
allerdings nicht bei allen Herkunftsregionen erkennbar. Ein etwas geringerer Männeranteil je 
Herkunftsregion lässt – wie in Abbildung 3.5 dargestellt – vermuten, dass gesamte Familien um 
Asyl ansuchen und weniger ausschließlich Männer aus der Krisenregion flüchten und ihre 
Familien erst anschließend nachholen. Vergleichsweise etwas häufiger flüchten laut Eurostat 
Familien aus Russland, Somalia, Iran, Irak sowie aus der Kaukasusregion (Armenien, Aserbaid-
schan) nach Österreich.  

                                                      
21) http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/rechtsgrundlage/files/2014/Richtlinie_2011_95_EU.pdf 
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Abbildung 3.4: Asylanträge nach Geschlecht (1998-2014) 

 
Q: Langthaler – Trauner (2009), Bundesministerium für Inneres (Asylstatistik), WIFO-Darstellung. 

Abbildung 3.5:  Männeranteil unter den Asylsuchenden in Österreich nach Herkunftsregionen 
(2013) 

 

Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. – Ausgewählte Herkunftsregionen mit n (Männer) > 150. 
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Abbildung 3.6: Männeranteil unter den Asylsuchenden in der EU 28 (2013) 

 

Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. – Slowakei: Referenzjahr 2012. 

 

Abbildung 3.7: Asylanträge nach Altersgruppen (2008, 2013) 

 
Q: Eurostat, WIFO-Darstellung. 
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Auch für die übrigen EU 28-Staaten gilt laut Eurostat, dass – so wie in Österreich – der Männer-
anteil unter den Asylsuchenden überwiegt, wobei die südeuropäischen sowie die baltischen 
Staaten den bereits vergleichsweise hohen Männeranteil unter den Asylsuchenden in Öster-
reich noch übertreffen (Abbildung 3.6). 

Asylsuchende sind nicht nur häufiger Männer, sondern meistens auch zwischen 18 und 34 
Jahre alt. Die Daten von Eurostat zu den offenen Asylansuchen in Abbildung 3.7 zeigen, dass 
im Zeitabschnitt 2008 bis 2013 stets gut zwei Drittel der offenen Anträge von Männern im 
erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren gestellt werden, hauptsächlich von jüngeren 
Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren. Bei den Frauen entfallen dagegen nur gut 
die Hälfte der offenen Anträge auf jene im erwerbsfähigen Alter, bei der zweiten Hälfte han-
delt es sich hauptsächlich um Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Entsprechend lag das 
Durchschnittsalter von Asylsuchenden in Österreich bei Männern bei rund 25,6 Jahren, bei 
Frauen um fast 2,5 Jahren darunter. 

Insgesamt stellten zwischen 2008 und 2013 jährlich rund 10.000 Personen im erwerbsfähigen 
Alter einen Antrag auf Asyl in Österreich, davon gut drei Viertel Männer. Laut einer Sonder-
auswertung der Asylstatistik des Bundesministeriums für Inneres belief sich im Jahr 2013 der 
Bestand an offenen Asylverfahren von Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 59 
Jahren auf rund 15.000, die potentiell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten; 
gleichfalls waren fast drei Viertel davon Männer. Für 2014, und aller Voraussicht auch für 2015, 
ist aufgrund des Anhaltens der Syrien-Krise mit einem weiteren Anstieg des Bestands an offe-
nen Asylverfahren zu rechnen (siehe dazu auch Kapitel 4). 

Innerhalb der antragsstärksten Regionen aus den letzten Jahren haben laut Eurostat 
Afghanistan, Russland und Somalia einen vergleichsweise hohen Anteil an Kindern und 
Jugendlichen unter 18 Jahren unter den Antragstellern22), während aus Syrien, aus dem 
Kosovo sowie aus Algerien, Nigeria und Pakistan hauptsächlich Erwachsene nach Österreich 
kommen. Mit dem Anhalten der Syrien-Krise dürfte daher auch die Zahl jener Personen anstei-
gen, die aufgrund ihres Alters potenziell für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können.  

Neben der Altersstruktur determiniert die formale Qualifikation die Chancen am Arbeitsmarkt. 
Aufgrund fehlender Informationen zur Qualifikationsstruktur der AsylwerberInnen in den 
Antragsdaten müssen Anhaltspunkte dazu aus der Qualifikationsstruktur der Bevölkerung in 
der Herkunftsregion abgeleitet werden, um hieraus wiederum die Qualifikationsstruktur der 
AsylwerberInnen in Österreich in Ansätzen skizzieren zu können. Die Grundlage zur Abschät-
zung der Qualifikationsstruktur bildet die Datensammlung des Unesco Institute for Statistics 
(UIS), das über Länder hinweg vergleichbare Datenbestände zu Bildung, Wissenschaft, Tech-
nologie, Kultur und Kommunikation für über 200 Länder der Welt unterhält. Den UIS-Daten zum 
Bildungsstand der Bevölkerung zufolge gestaltet sich die Qualifikationsstruktur innerhalb der 
Gruppe der zehn antragsstärkten Herkunftsregionen auf Asyl in Österreich seit 2010 sehr unter-
schiedlich. Einerseits befinden sich darunter Länder mit einem vergleichsweise hohen Bevöl-

                                                      
22) Bei den unbegleiteten Minderjährigen stellen ebenfalls Jugendliche aus Afghanistan die größte Nationalität. 
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kerungsanteil ab 25 Jahren mit mindestens mittlerer Ausbildung, andererseits Länder mit 
einem vergleichsweise niedrigen Bevölkerungsanteil mit mindestens mittlerer Ausbildung und 
damit einem vergleichsweise hohen Anteil an formal Geringqualifizierten nach internationaler 
ISCED23)-Kategorisierung.  

Abbildung 3.8: Bevölkerungsanteil im Alter ab 25 Jahren mit mindestens ISCED 3-Abschluss 
nach Geschlecht in ausgewählten Staaten seit 2010, die bedeutende Herkunftsregionen von 
AsylwerberInnen in Österreich darstellen 

 
Q: UIS, WIFO-Berechnungen. – Keine Daten verfügbar für: Afghanistan, Indien, Irak, Kosovo, Marokko, Nigeria und 
Somalia. Referenzjahr 2001: Armenien; 2002: Georgien; 2006: Algerien; 2009: Syrien; 2010: Russische Föderation; 2011: 
Pakistan; 2012: Iran, Serbien, Türkei. 

Beispielsweise zeichnet sich die Qualifikationsstruktur der Bevölkerung in der russischen Föde-
ration, in Georgien oder in Armenien durch einen vergleichsweise hohen Bevölkerungsanteil 
mit zumindest mittlerer Qualifikation aus. In diesen drei Staaten haben gut 80% der Bevölke-
rung ab 25 Jahren zumindest eine mittlere Ausbildung auf ISCED 3-Niveau abgeschlossen, 
während in Syrien oder Pakistan die Bevölkerung im Erwerbsalter nach internationaler Kate-
gorisierung mehrheitlich geringqualifiziert ist (mindestens mittlere Ausbildung: Syrien: 25%, 
Pakistan: 33%) (Abbildung 3.8).  

                                                      
23) International Standard Classification of Education. 
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3.3 Charakteristika der AsylwerberInnen und Arbeitsmarktintegrationserfolg 

3.3.1  Demographische Merkmale 

Abgesehen vom Alter der Asylsuchenden in Österreich ist es für eine Abschätzung der Arbeits-
marktchancen von AsylwerberInnen bzw. anerkannten Flüchtlingen unerlässlich, ihre Arbeits-
marktperformanz im Vergleich zu anderen Gruppen von ausländischen Arbeitskräften zu skiz-
zieren. Informationen dazu liefert das Mikrozensus – Ad-hoc-Modul 2008 zur "Arbeitsmarktsitua-
tion von Migrantinnen und Migranten in Österreich", das im zweiten Quartal 2008 an das 
Grundprogramm der Arbeitskräfteerhebung angeschlossen wurde. Im Rahmen dieser Stich-
probenerhebung wurden neben den Standardfragestellungen zusätzliche Fragen nach dem 
Grund für die Einreise nach Österreich, nach der Gesamtaufenthaltsdauer, der Anerkennung 
von Bildungsabschlüssen, der Beschäftigung entsprechend der Qualifikation und dem rechtli-
chen Aufenthaltsstatus der MigrantInnen in Österreich gestellt. Aus diesen zusätzlichen Fragen 
lassen sich Detailinformationen zu MigrantInnen, die als Asylsuchende nach Österreich 
gekommen waren, ableiten.  

Die Ergebnisse der Mikrozensus-Sondererhebung korrespondieren, wie in Übersicht 3.2 darge-
stellt, mit den Resultaten aus der Asylstatistik, wonach überproportional häufig Männer in 
Österreich um Asyl ansuchen. Nach den Ergebnissen ist bei Personen, die aus Asylgründen 
nach Österreich zugewandert sind, der Männeranteil unter allen Gruppen von MigrantInnen 
am höchsten. Damit unterscheidet sich diese Gruppe hinsichtlich ihrer geschlechtsspezifi-
schen Zusammensetzung deutlich von der Gruppe jener MigrantInnen, die aus familiären 
Gründen zugewandert ist und zum überwiegenden Teil Frauen umfasst. 

Zudem bestätigen diese Zahlen, dass AsylwerberInnen in den meisten Fällen zwischen 20 und 
40 Jahre alt sind, wenn sie in Österreich um Asyl ansuchen. Wiewohl aus Asylgründen zuge-
wanderte Personen zum Zeitpunkt der Befragung zu 49,5% älter als 40 Jahre waren und nur zu 
43,4% zwischen 25 bis 39 Jahre alt waren, waren über 90% der aus Asylgründen Zugewander-
ten zum Zeitpunkt ihrer Einreise nach Österreich zwischen 16 und 40 Jahre alt. Damit unter-
scheiden sich die aus Asylgründen Zugewanderten aber (mit Ausnahme von den als Kindern 
Zugewanderten) hinsichtlich ihres Alters bei der Zuwanderung kaum von anderen Gruppen 
von MigrantInnen. Insbesondere lag dieser Anteil auch bei ArbeitsmigrantInnen bei über 90% 
und bei jenen, die aus familiären Gründen zugewandert sind, nur unwesentlich darunter24) 
(Übersicht 3.2). 

Darüber hinaus zeigen diese Ergebnisse, dass 85% der aus Asylgründen Zugewanderten in 
Österreich in der Phase zwischen 1989 und 2008 nach Österreich kamen und sie neben dem 
ehemaligen Jugoslawien hauptsächlich aus Drittstaaten (d. h. Ländern außerhalb des EWR) 
stammen. Damit kommen Personen, die aus Asylgründen nach Österreich zuwanderten, 
(wenig überraschend) überproportional oft aus anderen Drittsaaten, während insbesondere 

                                                      
24) Einzig im Vergleich zu allen MigrantInnen liegt dieser Anteil deutlich höher. Dies ist aber auf die Kinder zugewan-
derten MigrantInnen zurückzuführen. 
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im Vergleich zu den aus familiären Gründen nach Österreich Zugewanderten der Anteil der in 
der Türkei Geborenen unter den aus Asylgründen Zugewanderten geringer ist. Im Vergleich zu 
ArbeitsmigrantInnen ist überdies auch der Anteil der aus dem ehemaligen Jugoslawien 
stammenden deutlich geringer. 

Übersicht 3.2: Demographische Struktur der im Ausland geborenen Wohnbevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter in Österreich nach Zuwanderungsgrund 

Grund für Migration nach Österreich 
 Arbeit Weiterbil-

dung 
Asyl Familie Anderer Als Kind Insgesamt 

In % 
Geschlecht 

Männlich 62,0 49,8 65,8 25,6 52,2 50,1 47,7 
Weiblich 38,0 50,2 34,2 74,4 47,8 49,9 52,3 

Alter 
15 bis 24 Jahre 1,4 16,4 7,1 10,9 4,5 50,3 17,0 
25 bis 39 Jahre (x) 54,1 43,4 45,5 (x) 34,5 38,3 
40 bis 65 Jahre 71,6 29,5 49,5 43,6 51,2 15,2 44,7 

Höchste abgeschlossene Ausbildung 
ISCED 0-2 40,2 (x) 26,9 41,5 23,7 41,6 36,7 
ISCED 3 / 4 43,9 53,1 63,7 46,8 53,6 51,8 49,7 
ISCED 5 / 6 15,9 44,7 9,3 11,7 22,7 6,5 13,6 

Ausbildungsanerkennung 
Anerkannt 11,3 33,5 14,9 6,2 (18,8) (x) 9,1 
Unnötig 70,3 29,9 57,1 66,1 44,6 10,6 50,8 
Nicht beantragt/läuft 12,4 (7,4) 19,5 20,1 24,2 (x) 12,9 
Ausbildung in Österreich 6,0 29,1 8,5 7,6 (12,4) 89,0 27,2 

Österreichische Staatsbürgerschaft 
Nein 70,1 73,5 67,3 68,2 59,4 39,3 62,0 
Ja 29,9 26,5 32,7 31,8 40,6 60,7 38,0 

Wohnbundesland 
Burgenland (x) (x) (x) (1,8) (x) (1,9) 1,7 
Niederösterreich 10,6 (x) 13,4 13,4 (14,7) 15,4 12,6 
Wien 52,5 58,8 36,1 43,5 41,3 38,9 44,8 
Kärnten (1,9) (x) (5,1) 3,6 (x) 3,9 3,3 
Steiermark 6,3 (10,7) 8,4 6,9 (x) 8,4 7,4 
Oberösterreich 10,5 (11,7) 20,3 14,0 (14,0) 14,9 13,9 
Salzburg 5,0 (6,8) 8,1 5,5 (x) 6,1 6,0 
Tirol 6,5 (x) (3,9) 5,9 (x) 6,4 5,8 
Vorarlberg 5,4 (x) (x) 5,3 (x) 4,2 4,5 

Alter bei Migration nach Österreich 
0 bis 15 Jahre (x) (x) (3,2) 4,8 (x) 100,0 25,4 
16 bis 24 Jahre 39,6 64,5 40,8 51,7 52,3 . 36,2 
25 bis 39 Jahre 50,7 27,9 50,1 36,6 36,9 . 33,1 
40 bis 64 Jahre 8,6 (x) (5,9) 7,0 (x) . 5,4 

Zuwanderungsjahr 
1960-1979 21,0 (9,8) (x) 8,2 (13,8) 22,7 14,6 
1980-1988 11,1 (x) 12,5 12,7 (x) 13,3 11,8 
1989-1993 34,6 16,0 39,8 20,3 27,8 38,6 30,5 
1994-2008 33,3 69,7 44,7 58,9 48,3 25,4 43,1 

Herkunftsregion 
EU Beitrittsstaaten 2004/07 22,0 28,9 17,8 18,7 39,1 18,8 20,8 
Ehemaliges Jugoslawien 46,9 16,4 42,5 33,5 27,3 42,0 38,9 
Türkei 12,3 (11,4) (4,9) 25,4 23,5 17,7 
Sonstige 18,9 43,2 34,8 22,5 28,3 15,6 22,7 

Q: MZ-Arbeitskräfteerhebung 2008, WIFO-Berechnungen. ( ) Werte mit weniger als 6.000 Fällen sind sehr stark zufalls-
behaftet. - (x) Werte mit weniger als ungewichtet 3.000 Fällen sind statistisch nicht interpretierbar. Zahlen sind für 15- 
bis 64-Jährige exklusive Präsenz- und Zivildiener. 
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Hinsichtlich der formalen Integration der aus Asylgründen Zugewanderten ergibt sich hinge-
gen ein gemischtes Bild. Zwei Drittel dieser Gruppe hatten 2008 keine österreichische Staats-
bürgerschaft, was ein höherer Anteil ist als im Durchschnitt über alle Gruppen von MigrantIn-
nen in Österreich, aber immer noch geringer als unter ArbeitsmigrantInnen und aus familiären 
Gründen Zugewanderten. Hinsichtlich der Anerkennung von Qualifikationen ist hingegen der 
Anteil der Personen mit anerkannten Qualifikationen unter den aus Asylgründen Zugewander-
ten höher als unter ArbeitsmigrantInnen, aus familiären Gründen Zugewanderten bzw. unter 
den im Ausland Geborenen insgesamt. Der Anteil derjenigen, die eine Anerkennung ihrer 
formalen Qualifikation als unnötig betrachtet, ist demgegenüber geringer als unter Arbeits-
migrantInnen und unter Personen, die aus familiären Gründen zugewandert sind, aber etwas 
höher als unter allen im Ausland geborenen Personen. Diese Zahlen lassen daher zumindest 
auf keine ausgeprägten Nachteile der aus Asylgründen zugewanderten Personen beim 
Erwerb der Staatsbürgerschaft und sogar leichte Vorteile bei der formalen Anerkennung von 
Qualifikationen schließen. 

Deutlichere Unterschiede zwischen Personen, die aus Asylgründen zugewandert sind, und 
Personen, die aus anderen Gründen zugewandert sind, ergeben sich hingegen bei der Sied-
lungsstruktur. Keine andere der in Übersicht 3.2 dargestellten Zuwanderungsgruppen hat 
einen so niedrigen Anteil der in Wien Lebenden (der bei aus Asylgründen Zugewanderten bei 
36,1% liegt), dafür ist unter den aus Asylgründen zugewanderten Personen der Anteil der in 
Oberösterreich Lebenden auffallend hoch. Der Grund hierfür dürfte in der mangelnden Frei-
heit der Wohnortwahl von AsylwerberInnen während der Laufzeit ihres Asylverfahrens liegen. 
Diese führt dazu, dass AsylwerberInnen gleichmäßiger auf das Bundesgebiet aufgeteilt wer-
den als Zuwanderungsgruppen mit freier Wohnortwahl. Nach Beendigung des Asylverfahrens 
dürften viele der AsylwerberInnen diesen Wohnort auch nicht mehr wechseln. 

Bei der Ausbildungsstruktur zeichnen sich die aus Asylgründen nach Österreich zugewander-
ten Personen hingegen durch einen vergleichsweise hohen Anteil von Personen mit mittlerer 
Qualifikation (ISCED 3 oder 4) aus. Fast zwei Drittel der aus Asylgründen Zugewanderten 
haben eine solche Qualifikation. Sie sind damit besser ausgebildet als Personen, die aus fami-
liären Gründen zugewandert sind. FamilienmigrantInnen weisen einen deutlich höheren Anteil 
an Personen mit höchstens Pflichtschulausbildung und einen nur leicht niedrigeren Akademi-
kerInnenanteil auf als aus Asylgründen zugewanderte Personen. Im Vergleich zu Arbeits-
migrantInnen ist der Anteil der Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss unter den aus 
Asylgründen zugewanderten Personen ebenfalls niedriger. Dies gilt aber auch für den Aka-
demikerInnenanteil. Im Gegensatz zu einigen der in Abschnit 3.1 dargestellten Ergebnisse in 
der Literatur erweisen sich daher die aus Asylgründen zugewanderten Arbeitskräfte in Öster-
reich als relativ gut ausgebildet. Insbesondere sind ihre selbstgemeldeten formalen Qualifika-
tionen, die vor allem im mittleren Ausbildungssegment angesiedelt sind, zumeist besser als 
jene der aus familiären Gründen zugewanderten Personen. 
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Abbildung 3.9: Demographische Struktur der aus Asylgründen in den Jahren 1994 bis 2008 
zugewanderten Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Österreich  

 
Q: MZ-Arbeitskräfteerhebung 2008, WIFO-Berechnungen. – ( ) Werte mit weniger als 6.000 Fällen sind sehr stark zufalls-
behaftet. Zahlen sind für 15- bis 64-Jährige exklusive Präsenz- und Zivildiener. 

Allerdings variiert die Bildungsstruktur der aus Asylgründen nach Österreich zuwandernden 
Personen (ebenso wie in anderen Ländern) – abhängig von der Bildungsstruktur der Länder, in 
denen Konflikte auftreten (Abbildung 3.8) – stark. Betrachtet man dabei die im Zeitraum 1994 
bis 2008 aus Asylgründen zugewanderten Personen, zeigt sich für diese Kohorte bei einem 
wenig überraschenden geringeren formalen Integrationsstand (also einem geringeren Anteil 
von Personen mit anerkannten Qualifikationen bzw. österreichischer Staatsbürgerschaft), ein 
deutlich schlechterer Bildungsstand (Abbildung 3.9). Wiewohl der Anteil der Personen mit 
maximal Pflichtschulabschluss unter den zwischen 1994 bis 2008 aus Asylgründen zugewan-
derten Personen immer noch niedriger und jener der Personen mit mittleren Qualifikationen 
höher ist als unter ArbeitsmigrantInnen bzw. aus familiären Gründen zugewanderten Perso-
nen, stieg der Anteil der Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss in dieser Gruppe doch 
auf fast ein Drittel an, während der Anteil der Personen mit mittleren Qualifikationen auf rund 
56% sank. 

3.3.2  Arbeitsmarktintegration 

Hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration deuten die Ergebnisse aus der MZ-Sonderauswertung 
in Übersicht 3.3 darauf hin, dass Männer, die aus Asylgründen nach Österreich kamen, eine 
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ähnlich hohe Beschäftigungsintensität aufweisen wie Arbeitsmigranten, ihr Arbeitslosigkeits-
risiko allerdings tendenziell etwas höher ausfällt. Die Beschäftigungsquote von Arbeitsmigran-
ten und anerkannten Flüchtlingen unterschied sich 2008 mit 74,7% bzw. 75,6% kaum. Frauen, 
die gleichfalls als Asylwerberinnen nach Österreich migrierten, zeichnen sich dagegen durch 
eine viel höhere Arbeitsmarktferne aus als ArbeitsmigrantInnen oder männliche Asylwerber. 
Die Beschäftigungsquote von aus Asylgründen zugewanderten Frauen lag mit rund 60% 
merklich – um rund 15 Prozentpunkte – unter jener von männlichen Flüchtlingen (75,6%) oder 
Arbeitsmigrantinnen (74,0%).  

Übersicht 3.3: Beschäftigungs-, Arbeitslosen- und Erwerbsquoten von in Ausland Geborenen 
nach Zuwanderungsgrund 

Grund für Migration nach Österreich 
Arbeit Weiterbildung Asyl Familie Anderer Als Kind Summe 

In % 
Männer und Frauen 

Beschäftigungsquote 74,4 64,3 70,5 61,1 76,5 63,6 67,0 
Arbeitslosenquote 4,6 (x) (7,1) 7,9 7,7 11,6 7,6 
Erwerbsquote 78,0 68,0 75,9 66,3 82,9 72,0 72,5 

Männer 
Beschäftigungsquote 74,7 66,4 75,6 82,8 86,0 73,1 75,7 
Arbeitslosenquote (5,1) (x) (8,1) (5,9) (x) 9,5 7,0 
Erwerbsquote 78,7 72,7 82,2 88,0 91,1 80,8 81,4 

Frauen 
Beschäftigungsquote 74,0 62,2 60,7 53,6 66,1 54,1 59,0 
Arbeitslosenquote (x) (x) (x) 8,9 (x) 14,3 8,3 
Erwerbsquote 76,9 63,4 63,8 58,8 73,9 63,1 64,3 

Q: MZ-Arbeitskräfteerhebung 2008, WIFO-Berechnungen. – ( ) Werte mit weniger als 6.000 Fällen sind sehr stark zufalls-
behaftet. (x) Werte mit weniger als 3.000 Fällen sind statistisch nicht interpretierbar. Zahlen sind für 15- bis 64-Jährige 
exklusive Präsenz- und Zivildiener. 

Bei den erst nach 1994 zugewanderten Personen, für die allerdings (aufgrund einer geringen 
Stichprobengröße) keine gesonderten Auswertungen nach Geschlecht möglich sind, zeigen 
sich demgegenüber deutlichere Anzeichen einer besonderen Benachteiligung von aus Asyl-
gründen zugewanderten Personen. Hier sind die Beschäftigungs- und die Erwerbsquote für 
aus Asylgründen zugewanderte Personen durchwegs deutlich geringer, und – sofern aus-
wertbar – die Arbeitslosenquoten höher als unter ArbeitsmigrantInnen, aus familiären Grün-
den zugewanderten Personen und unter den im Ausland Geborenen insgesamt. Obwohl 
diese Zahlen aufgrund der geringen Stichprobengröße mit einiger Vorsicht zu interpretieren 
sind, deutet dies im Einklang mit der internationalen Literatur auf eine Benachteiligung von 
aus Asylgründen zugewanderten Personen in frühen Aufenthaltsphasen hin, die allerdings im 
späteren Verlauf aufgeholt wird (z. B. Bevelander, 2011). 

Abgesehen von diesen Unterschieden hinsichtlich Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und 
Erwerbsteilnahme divergieren aus Asylgründen Zugewanderte auch hinsichtlich aller Indika-
toren des Berufs-Ausbildungs-Mismatches merklich von anderen Zuwanderungsgruppen 
(Übersicht 3.5). Aus Asylgründen zugewanderte Personen arbeiten dabei öfter als alle ande-
ren Zuwanderungsgruppen in Berufen, die geringere Anforderungen an ihre formalen Qualifi-
kationen stellen als sie tatsächlich aufweisen (sind also öfter für ihre ausgeübte Tätigkeit über-
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qualifiziert). So arbeiten 24% der aus Asylgründen Zugewanderten unter Berücksichtigung von 
formalem Ausbildungsabschluss laut ISCED-Kategorisierung und ausgeübtem Beruf (nach 
ISCO-Kategorisierung) (im Vergleich zu 19,1% aller MigrantInnen) in einem Beruf, der geringere 
Qualifikationsanforderungen stellt als sie tatsächlich aufweisen. Dies deutet – trotz eines 
hohen Anteils an formal anerkannten Qualifikationen in dieser Gruppe – auf besondere 
Probleme dieser Gruppe hin, ihre formal anerkannten Qualifikationen auch tatsächlich am 
Arbeitsmarkt zu verwerten. 

Übersicht 3.4: Beschäftigungs-, Arbeitslosen- und Erwerbsquoten von in den Jahren 1994-2008 
Zugewanderten nach Zuwanderungsgrund 

Grund für Migration nach Österreich 
Arbeit Weiterbildung Asyl Familie Anderer Als Kind Summe 

In % 
Beschäftigungsquote 87,0 56,9 52,1 55,8 77,0 44,3 61,1 
Arbeitslosenquote (4,8) (x) (14,6) 10,7 (x) (20,4) (10,0) 
Erwerbsquote 91,4 60,0 61,0 62,4 84,6 55,7 67,9 

Q: MZ-Arbeitskräfteerhebung 2008, WIFO-Berechnungen. – ( ) Werte mit weniger als 6.000 Fällen sind sehr stark zufalls-
behaftet. (x) Werte mit weniger als 3.000 Fällen sind statistisch nicht interpretierbar. Zahlen sind für 15- bis 64 jährige 
exklusive Präsenz- und Zivildiener. 

Übersicht 3.5: Über- und Unterqualifikation von MigrantInnen nach Zuwanderungsgrund 
Arbeit Weiterbildung Asyl Familie Anderer Als Kind Insgesamt 

Überqualifiziert 

Insgesamt 21,9 (19,4) 24,0 20,9 (22,8) 9,4 19,1 

Männer 20,9 (22,8) 20,1 12,9 (x) 10,8 16,7 

Frauen 23,4 (x) 33,4 25,2 (38,5) (7,5) 21,8 

Unterqualifiziert 

Insgesamt 21,5 (19,6) 19,1 25,5 34,2 37,3 26,2 

Männer 25,3 (x) 20,9 31,7 (36,7) 33,1 27,5 

Frauen 15,3 (24,4) (x) 22,2 (x) 43,0 24,5 

Arbeit entspricht nicht der Qualifikation 

Insgesamt 25,2 40,8 44,0 33,4 29,3 20,8 29,8 

Männer 22,7 47,8 41,7 23,5 (25,1) 20,0 26,6 

Frauen 29,3 (33,5) 49,6 38,7 (35,2) 21,8 33,5 

Q: MZ-Arbeitskräfteerhebung 2008, WIFO-Berechnungen. – ( ) Werte mit weniger als 6.000 Fällen sind sehr stark zufalls-
behaftet. (x) Werte mit weniger als 3.000 Fällen sind statistisch nicht interpretierbar. Zahlen sind für 15- bis 64 jährige 
exklusive Präsenz- und Zivildiener. 

Ähnlich arbeiten aus Asylgründen Zugewanderte auch seltener als anderen Gruppen in 
Berufen, die ein höheres Ausbildungsniveau erfordern als sie tatsächlich aufweisen (sind also 
seltener unterqualifiziert).25) 19,1% der aus Asylgründen Zugewanderten arbeiten in Berufen, 
                                                      
25) In der Literatur finden sich laut Groot - Maassen van den Brink (2000) zwei Berechnungsansätze zur Identifikation 
von formaler Überqualifikation: die objektive Berechnungsart und die subjektive, auf Selbsteinschätzung beruhende, 
Berechnungsart. Beim objektiven Berechnungsansatz wird überprüft, ob der ausgeübte Beruf und die höchste abge-
schlossene formale Ausbildung einer beschäftigten Person mit einer "standardisierten" Klassifikation übereinstimmen, 
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die höhere Qualifikationsanforderungen stellen als sie tatsächlich aufweisen. Aus Asylgründen 
Zugewanderten gelingt es daher auch seltener als anderen Gruppen von MigrantInnen 
durch "learning-by-doing" oder Erfahrungswissen in einen Beruf aufzusteigen, der höhere Qua-
lifikationsanforderungen stellt als sie tatsächlich aufweisen. 

Übersicht 3.6: Arbeitsbedingungen von MigrantInnen nach Zuwanderungsgrund 
Arbeit Weiterbildung Asyl Familie Anderer Als Kind Insgesamt 

Anteile in % 
Vollzeit (ab 36 h/Woche) 86,9 57,0 79,6 65,6 78,0 77,6 76,2 

Unbefristetes Dienstverhältnis 91,5 87,3 94,2 94,3 93,6 81,9 90,4 

Keine Leiharbeit 84,7 78,6 89,8 87,0 90,8 85,1 85,9 

Arbeit nie von Zuhause 91,5 70,7 97,5 92,8 85,6 92,4 91,4 

Keine Spätarbeit 67,1 44,8 69,3 69,5 46,4 72,2 67,2 

Keine Nachtarbeit 76,7 70,4 77,1 79,0 68,9 82,5 78,0 

Keine Samstagsarbeit 56,7 44,8 63,5 58,3 51,7 56,9 57,2 

Keine Sonntagsarbeit 77,1 62,2 79,2 73,2 61,3 81,3 75,8 

Keine Schichtarbeit 70,5 67,2 67,5 69,5 53,5 72,3 69,4 

Q: MZ-Arbeitskräfteerhebung 2008, WIFO-Berechnungen. – ( ) Werte mit weniger als 6.000 Fällen sind sehr stark zufalls-
behaftet. Zahlen sind für 15- bis 64 jährige exklusive Präsenz- und Zivildiener. 

Schlussendlich ist auch die subjektive Einschätzung, einen Beruf zu haben, der nicht der Qua-
lifikation entspricht, unter aus Asylgründen Zugewanderten deutlich stärker ausgeprägt als 
unter allen anderen Zuwanderungsgruppen (Übersicht 3.5).26) Dies trifft auf 44% der aus Asyl-
gründen Zugewanderten zu. Hinsichtlich aller dieser Maßzahlen sind damit aus Asylgründen 
zugewanderte Persinen die in Österreich am schlechtesten gestellte Zuwanderungsgruppe, 
wobei dies wiederum vor allem auf eine deutliche Schlechterstellung der Frauen unter den 
aus Asylgründen zugewanderten MigrantInnen zurückzuführen ist. 

Hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen sind aus Asylgründen Zugewanderte allerdings gegen-
über dem Durchschnitt aller MigrantInnen besser gestellt, da sie häufiger als der Durchschnitt 
aller MigrantInnen in Vollzeittätigkeiten und unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen arbei-
ten und (mit Ausnahme der Samstags- und Sonntagsarbeit) seltener von belastenden 

                                                                                                                                                                      
wie beispielsweise die Verknüpfungstabelle der ILO (2012). Diese dient als Referenzgröße, die jedem Beruf (laut 
ISCO 08), zusammengefasst in Berufshauptgruppen, ein spezifisches Skill-level in Form eines spezifischen Ausbildungs-
abschlusses zuordnet. Mit Ausnahme der Berufshauptgruppen 0 (Angehörige der regulären Streitkräfte) und 1 (Füh-
rungskräfte) kann jede Berufshauptgruppe einem spezifischen Skill-level zuordnet werden. Alle Arbeitskräfte, die die-
ser Verkreuzung zwischen ausgeübtem Beruf und höchster abgeschlossener Ausbildung entsprechen, werden als 
ausbildungsadäquat beschäftigt eingestuft, jene, die dieser Korrespondenz nicht entsprechen, werden entweder 
über- oder als unterqualifiziert beschäftigt kodiert. 
26) Anders als bei der objektiven Berechnungsart, wo ausgeübter Beruf und formale Ausbildung einer Arbeitskraft 
zentral für die Ermittlung von formaler Überqualifikation sind, wird bei der Berechnungsart nach subjektiver Einschät-
zung die betroffene Arbeitskraft befragt. Diese Selbsteinschätzung basiert auf einer Frage des Ad-hoc-Moduls der 
Arbeitskräfteerhebung 2008 ob die Arbeit, die eine Person gegenwärtig ausübt, der Qualifikation entspricht. 
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Arbeitsbedingungen (wie Heim-, Spät-, Nacht- oder Schichtarbeit) betroffen sind (Übersicht 
3.6). 

3.3.3  Regressionsanalysen 

Die Arbeitsmarktintegration von AsylwerberInnen ist daher von einer eindeutigen Benachteili-
gung der Frauen (auch im Vergleich zu anderen Zuwanderungsgruppen) und einer Benach-
teiligung der später zugewanderten Kohorten ebenso wie einer deutlichen Benachteiligung 
bei der faktischen Anerkennung ihrer formalen Qualifikationen gegenüber anderen Zuwan-
derungsgruppen geprägt. Bei den weiblichen Flüchtlingen dürften dabei mehrere Faktoren 
wie beispielsweise das Alter bei der Zuwanderung nach Österreich, die absolvierte Ausbil-
dung in der Herkunftsregion, die Bildungsbiographie insgesamt oder die Betreuungspflichten 
die Arbeitsmarktferne mit beeinflussen. Bock-Schappelwein – Bremberger – Huber (2008) ver-
weisen beispielsweise mit Fokus auf die Qualifikationsstruktur und die "school to work-transi-
tion"-Literatur (für einen Literaturüberblick siehe beispielsweise Wilkinson, 2008) darauf, dass 
die Gruppe jener Personen, die im Alter zwischen 15 und 19 Jahren migriert, eine besondere 
Zielgruppe hinsichtlich von Integrationsbemühungen darstellt, weil die migrationsbedingte 
Diskontinuität in der Bildungskarriere, die im Alter zwischen 15 und 19 Jahren passiert, oftmals 
zu einem Abbruch der Schullaufbahn führt und sich in niedrigeren Arbeitsmarktchancen fort-
setzt. Und weibliche Flüchtlinge sind nicht nur tendenziell jünger als männliche Flüchtlinge, 
sondern – in Abhängigkeit von der Herkunftsregion – auch relativ häufiger gering qualifiziert 
(siehe dazu auch Abbildung 3.8). Ähnlich dürften bei der Benachteiligung späterer Kohorten 
ebenfalls mehrere Faktoren, wie die oben beschriebene niedrigere Qualifikation der späteren 
Kohorten, aber auch eine in der Literatur immer wieder gefundene Benachteiligung von 
anerkannten Flüchtlingen in frühen Phasen ihrer Integration zusammentreffen. 

Um die Einflussfaktoren, die auf die Beschäftigungschancen von MigrantInnen einwirken, bes-
ser sichtbar zu machen und die Bedeutung des Zuwanderungsgrundes und der Qualifikati-
onsstruktur zu quantifizieren, werden in Übersicht 3.5 die Koeffizienten einer Regression der 
Beschäftigungs- und Nicht-Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit auf eine Reihe ihrer Determi-
nanten (wie Alter, Bildung, Geschlecht und den Zuwanderungsgrund) gezeigt. Damit soll 
überprüft werden, ob aus Asylgründen zugewanderte Personen nach Kontrolle für andere 
Faktoren am Arbeitsmarkt besser oder schlechter gestellt sind als andere Gruppen von 
MigrantInnen.  

Aus den Ergebnissen ist abzuleiten, dass die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, unter 
den aus Asylgründen Zugewanderten (nach Kontrolle um andere Einflussfaktoren), um fast 
12 Prozentpunkte niedriger ist als unter Personen, die zu Arbeitszwecken nach Österreich 
gekommen sind. Schlechter gestellt sind nur Personen, die zu Weiterbildungszwecken nach 
Österreich gekommen sind (da sie oftmals noch in Ausbildung sind). Bei den Frauen ist die 
Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, unter Flüchtlingen um sogar gut 20 Prozentpunkte 
niedriger als bei Arbeitsmigrantinnen; bei Männern zeigt sich (auch nach Kontrolle für andere 
Einflussfaktoren) zwischen aus Asylgründen zugewanderten Personen und Arbeitsmigranten 
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kein statistisch signifikanter Unterschied hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu 
sein.  

Übersicht 3.7: Regressionsergebnisse zur Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen  
Erwerbstätige Nichterwerbspersonen 

Koeffizient Standardfehler Signifikanz Koeffizient Standardfehler Signifikanz 
MÄNNER UND FRAUEN 

Zuwanderungsgrund 
Arbeit  Referenzkategorie 
Weiterbildung –0,233 0,059 0,000 0,221 0,061 0,000 
Asyl –0,116 0,053 0,029 0,093 0,052 0,076 
Familie –0,129 0,032 0,000 0,112 0,030 0,000 
Anderer –0,031 0,053 0,553 0,001 0,049 0,987 
Als Kind –0,067 0,038 0,079 0,040 0,036 0,266 
Geschlecht 
Männlich Referenzkategorie 
Weiblich –0,140 0,022 0,000 0,142 0,020 0,000 
Altersgruppen 
15 bis 24 Jahre Referenzkategorie 
25 bis 39 Jahre 0,207 0,031 0,000 –0,181 0,029 0,000 
40 bis 65 Jahre 0,090 0,035 0,011 –0,054 0,033 0,105 
Höchste abgeschlossene Ausbildung 
ISCED 0–2 Referenzkategorie 
ISECD 3,4 0,126 0,024 0,000 –0,115 0,022 0,000 
ISCED 5,6  0,132 0,028 0,000 –0,109 0,026 0,000 

MÄNNER 
Zuwanderungsgrund 
Arbeit  Referenzkategorie 
Weiterbildung –0,249 0,084 0,003 0,186 0,082 0,024 
Asyl –0,074 0,061 0,225 0,032 0,051 0,530 
Familie 0,010 0,041 0,804 –0,027 0,035 0,434 
Anderer 0,040 0,058 0,490 –0,041 0,044 0,350 
Als Kind –0,023 0,045 0,604 –0,002 0,038 0,959 
Altersgruppen 
15 bis 24 Jahre Referenzkategorie 
25 bis 39 Jahre 0,193 0,038 0,000 –0,165 0,034 0,000 
40 bis 65 Jahre 0,020 0,046 0,654 –0,010 0,041 0,813 
Höchste abgeschlossene Ausbildung 
ISCED 0–2 Referenzkategorie 
ISECD 3,4 0,103 0,031 0,001 –0,097 0,027 0,000 
ISCED 5,6  0,103 0,034 0,003 –0,084 0,031 0,006 

FRAUEN 
Zuwanderungsgrund 
Arbeit  Referenzkategorie 
Weiterbildung –0,242 0,079 0,002 0,270 0,080 0,001 
Asyl –0,205 0,076 0,007 0,209 0,081 0,009 
Familie –0,252 0,045 0,000 0,235 0,045 0,000 
Anderer –0,150 0,077 0,051 0,095 0,086 0,272 
Als Kind –0,153 0,060 0,010 0,126 0,060 0,036 
Altersgruppen 
15 bis 24 Jahre Referenzkategorie 
25 bis 39 Jahre 0,227 0,048 0,000 –0,206 0,046 0,000 
40 bis 65 Jahre 0,167 0,052 0,001 –0,112 0,050 0,025 
Höchste abgeschlossene Ausbildung 
ISCED 0–2 Referenzkategorie 
ISECD 3,4 0,149 0,034 0,000 –0,134 0,033 0,000 
ISCED 5,6  0,165 0,042 0,000 –0,138 0,040 0,001 

Q: MZ-Arbeitskräfteerhebung 2008, WIFO-Berechnungen. 

Bei Frauen kommt hinzu, dass die Qualifikationsstruktur, d. h. Abschlüsse über Pflichtschul-
niveau, die Beschäftigungschancen besonders stark beeinflussen. Die Wahrscheinlichkeit, 
erwerbstätig zu sein, erhöht sich bei hoch qualifizierten Frauen im Vergleich zu geringqualifi-
zierten um gut 16 Prozentpunkte, bei Männern um rund 10 Prozentpunkte. Vergleichsweise 
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höher sind zudem die Beschäftigungschancen, sowohl für Frauen als auch für Männer, in der 
mittleren Altersgruppe (25 bis 39 Jahre) im Vergleich zu jüngeren Personen. Ihre Wahrschein-
lichkeit, erwerbstätig zu sein, ist im Alter zwischen 25 und 39 Jahren für beide Geschlechter um 
rund 20 Prozentpunkte höher als unter jüngeren MigrantInnen. 

Die Wahrscheinlichkeit, nicht in den Erwerbsprozess integriert zu sein, ist bei aus Asylgründen 
zugewanderten Personen um 9 Prozentpunkte höher als bei ArbeitsmigrantInnen und hier 
abermals unter Frauen mit 20 Prozentpunkten deutlich ausgeprägter als unter Männern. Bei 
diesen ist neuerlich kein signifikanter Einfluss zwischen Arbeitsmigranten und Flüchtlingen 
erkennbar.  

Eine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung reduziert für beide Geschlechter glei-
chermaßen die Wahrscheinlichkeit, nicht in den Erwerbsprozess integriert zu sein, wobei dieser 
Effekt bei Frauen etwas stärker auftritt. Die Wahrscheinlichkeit, nicht in den Erwerbsprozess 
eingegliedert zu sein, sinkt bei hochqualifizierten Männern im Vergleich zu geringqualifizierten 
um 8 Prozentpunkte, bei Frauen um fast 14 Prozentpunkte. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, 
nicht in den Erwerbsprozess integriert zu sein, bei Personen im Alter zwischen 25 und 34 Jahren 
im Vergleich zu jüngeren Personen geringer, bei Frauen um rund 20 Prozentpunkte, bei Män-
nern um rund 16 Prozentpunkte. 

Um Unterschiede im Integrationsverhalten zwischen verschiedenen Zuwanderungsgruppen zu 
untersuchen und festzustellen, ob die in der Literatur oftmals gefundene Benachteiligung von 
erst kurz im Land befindlichen AsylwerberInnen gegenüber anderen Zuwanderungsgruppen 
auch für Österreich gilt, werden in Übersicht 3.8 die Ergebnisse von Regressionsanalysen dar-
gestellt, in denen die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, für verschiedene Zuwande-
rungsruppen (aus Asylgründen Zugewanderte, ArbeitsmigrantInnen, aus familiären Gründen 
Zugewanderte) auf eine Reihe von Faktoren (wie das Alter der Person, ihre Aufenthaltsdauer 
in Österreich, Bildungsstand, Geschlecht, Wohnort, Geburtsland, Staatsbürgerschaft, Aner-
kennung der formalen Ausbildung) regressiert wird, von denen wir annehmen, dass sie sich 
auf die Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen auswirken. Ziel ist es dabei festzustellen, 
inwiefern sich diese Faktoren unterschiedlich auf die verschiedenen Gruppen von MigrantIn-
nen auswirken.  
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Übersicht 3.8: Regressionsergebnisse zur Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen nach 
Aufenthaltsgrund 

Asyl Arbeit Familie  
Koeffi-
zient 

Standard-
fehler 

Signifi-
kanz 

Koeffi-
zient 

Standard-
fehler 

Signifi-
kanz 

Koeffi-
zient 

Standard-
fehler 

Signifi-
kanz 

Erwerbstätige 
ln(alter) 10,178 2,964 0,001 13,868 2,161 0,000 6,164 1,906 0,001 
ln(alter)^2 –1,429 0,405 0,000 –1,920 0,287 0,000 –0,932 0,263 0,000 
Jahre Aufenthalt 0,228 0,105 0,029 0,063 0,054 0,245 0,203 0,045 0,000 
ISECD 3,4 –0,085 0,099 0,390 –0,013 0,053 0,803 0,081 0,062 0,187 
ISCED 5,6  –0,174 0,215 0,418 0,079 0,081 0,328 0,156 0,074 0,034 
Frauen –0,277 0,084 0,001 0,002 0,041 0,967 –0,321 0,042 0,000 
Niederösterreich –0,100 0,141 0,479 –0,001 0,162 0,995 0,059 0,567 0,567 
Wien 0,036 0,101 0,721 0,018 0,158 0,907 0,188 0,043 0,043 
Kärnten –0,084 0,176 0,634 –0,084 0,217 0,697 0,007 0,959 0,959 
Steiermark –0,046 0,138 0,736 0,105 0,097 0,281 –0,046 0,702 0,702 
Oberösterreich 0,066 0,100 0,513 0,091 0,110 0,412 0,237 0,001 0,001 
Salzburg –0,049 0,137 0,720 0,036 0,137 0,791 0,248 0,000 0,000 
Tirol 0,052 0,139 0,708 –0,004 0,166 0,980 0,207 0,006 0,006 
Vorarlberg –0,028 0,196 0,888 0,001 0,163 0,993 0,228 0,000 0,000 
Ehem. Jugoslawien 0,110 0,107 0,303 0,030 0,062 0,628 –0,052 0,477 0,473 
Türkei –0,430 0,273 0,115 –0,029 0,082 0,726 –0,301 0,000 0,000 
Sonstige –0,139 0,153 0,366 0,012 0,086 0,887 –0,173 0,029 0,029 
Staatsbürgerschaft –0,074 0,094 0,430 –0,071 0,045 0,113 –0,043 0,473 –0,720 
Qualif. Anerkennung nicht nötig 0,215 0,118 0,068 –0,099 0,199 0,123 0,086 0,433 0,433 
Anerkennung der Qualifikation  
nicht beantragt/läuft 0,047 0,108 0,665 –0,267 0,053 0,084 –0,021 0,851 0,851 
Ausbildung in Österreich 0,245 0,044 0,000 –0,032 0,785 0,632 0,128 0,255 0,255 

Erwerbspersonen 
ln(alter) 9,294 2,708 0,001 13,868 2,161 0,000 7,677 0,848 0,000 
ln(alter)^2 –1,319 0,373 0,000 –1,920 0,287 0,000 –1,124 0,120 0,000 
Jahre Aufenthalt 0,220 0,089 0,013 –0,063 0,054 0,245 0,152 0,029 0,000 
ISECD 3,4 –0,077 0,094 0,415 –0,013 0,053 0,803 0,048 0,041 0,245 
ISCED 5,6  –0,152 0,207 0,463 0,079 0,081 0,328 0,035 0,055 0,523 
Frauen –0,294 0,081 0,000 0,002 0,041 0,967 –0,227 0,029 0,000 
Niederösterreich –0,167 0,156 0,286 –0,001 0,162 0,995 0,029 0,061 0,634 
Wien 0,058 0,089 0,510 0,018 0,158 0,907 0,062 0,057 0,279 
Kärnten –0,007 0,148 0,965 –0,084 0,217 0,697 0,029 0,068 0,664 
Steiermark 0,093 0,081 0,252 0,105 0,097 0,281 –0,044 0,074 0,552 
Oberösterreich 0,068 0,090 0,451 0,091 0,110 0,412 0,133 0,049 0,007 
Salzburg 0,034 0,111 0,760 0,036 0,137 0,791 0,081 0,053 0,126 
Tirol 0,077 0,097 0,431 –0,004 0,166 0,980 0,105 0,053 0,048 
Vorarlberg 0,007 0,159 0,965 0,001 0,163 0,993 0,138 0,042 0,001 
Ehem. Jugoslawien –0,031 0,104 0,766 0,030 0,062 0,628 0,029 0,043 0,504 
Türkei –0,620 0,217 0,004 –0,029 0,082 0,726 –0,110 0,059 0,062 
Sonstige –0,246 0,149 0,100 0,012 0,086 0,887 –0,052 0,052 0,322 
Staatsbürgerschaft –0,111 0,089 0,214 –0,071 0,045 0,113 –0,057 0,039 0,150 
Qualif. Anerkennung nicht nötig 0,220 0,126 0,080 –0,099 0,077 0,199 0,017 0,066 0,798 
Anerkennung der Qualifikation 
nicht beantragt/läuft 0,135 0,077 0,078 –0,267 0,138 0,053 0,042 0,064 0,512 
Ausbildung in Österreich 0,245 0,044 0,000 –0,032 0,118 0,785 0,013 0,069 0,847 

Q: MZ-Arbeitskräfteerhebung 2008, WIFO-Berechnungen. – Basiskategorien: Bildung = ISCED 0-2, Wohnort=Burgen-
land, Herkunftsregion = Beitrittsstaaten 2004/07, Ausbildungsanerkennung = Anerkannt. 
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Die auffälligsten Unterschiede zwischen aus Asylgründen Zugewanderten und Arbeitsmigran-
tInnen beziehungsweise aus familiären Gründen Zugewanderten sind dabei: 

1. Die Aufenthaltsdauer in Österreich korreliert (selbst nach Kontrolle für andere Charakteris-
tika) für aus Asylgründen zugewanderte Personen deutlich stärker mit der Beschäftigungs- 
und auch Partizipationswahrscheinlichkeit als bei ArbeitsmigrantInnen und (weniger deut-
lich) auch als bei FamilienmigrantInnen.  

2. Die formale Ausbildung hat sowohl für ArbeitsmigrantInnen als auch für Personen, die aus 
Asylgründen zugewandert sind, keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Beschäfti-
gungs- oder Erwerbsbeteiligungswahrscheinlichkeit.  

3. Vor allem bei der Erwerbsbeteiligung sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen 
(selbst nach Kontrolle für andere Einflussfaktoren) für aus Asylgründen zuwanderten Perso-
nen größer als bei anderen Zuwanderungsgruppen. 

4. Die formale Anerkennung von Qualifikationen hängt bei Personen, die aus Asylgründen 
zugewandert sind, enger mit der Erwerbsbeteiligungs- und Beschäftigungswahrscheinlich-
keit zusammen als bei anderen Zuwanderungsgruppen. 

5. Die Absolvierung der Ausbildung in Österreich wirkt sich nur bei Personen, die aus 
Asylgründen zugewandert sind, signifikant auf die Beschäftigungs- bzw. Partizipations-
wahrscheinlichkeit aus.  

Obwohl diese Ergebnisse nicht kausal interpretiert werden sollten, liefern sie doch einen Hin-
weis auf größere Arbeitsmarktprobleme unter erst kürzlich aus Asylgründen zugewanderten 
Personen als unter anderen Gruppen von MigrantInnen. Außerdem zeigen sich Anzeichen für 
eine besonders starke Benachteiligung der Frauen bei der Erwerbsbeteiligung in dieser 
Gruppe, gleichwohl dürfte der Qualifikationsanerkennung eine wichtigere Rolle für die 
Arbeitsmarktintegration von Personen, die aus Asylgründen nach Österreich zugewandert 
sind, zukommen als für andere Zuwanderungsgruppen. 

3.4 Sonderauswertung zur befristeten Beschäftigung von AsylwerberInnen in den 
Saisonbranchen 

Der § 4 AuslBG (Ausländerbeschäftigungsgesetz) sieht gegenwärtig vor, dass einer um Asyl 
ansuchenden Person eine Beschäftigungsbewilligung zu erteilen ist, sofern sie seit mindestens 
drei Monaten zum Asylverfahren zugelassen ist und über einen faktischen Abschiebeschutz 
verfügt und wenn die Lage und Entwicklung am österreichischen Arbeitsmarkt eine solche 
Beschäftigung zulässt, d. h. wenn das Arbeitsmarktservice nicht in der Lage ist, die offenen 
Stellen mit vorgemerkten inländischen oder am Arbeitsmarkt bereits integrierten Arbeitskräf-
ten zu besetzen (Arbeitsmarktprüfung). Allerdings schränkt ein Erlass des BMWA vom 1.5.2004 
die Ausführungen des § 4 AuslBG zu den Beschäftigungsmöglichkeiten von AsylwerberInnen 
ein, wonach der Arbeitsmarktzugang von AsylwerberInnen auf Saison- und Erntearbeit 
einzugrenzen ist.  

Saison- und Erntearbeit bedeutet, dass eine asylsuchende Person im Rahmen einer Kontin-
gentbewilligung eine zeitlich befristete Beschäftigung als ErntehelferIn bzw. als Arbeitskraft in 
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der Land- und Forstwirtschaft und im Sommer- bzw. Winterfremdenverkehr ausüben darf. Eine 
Kontingentbewilligung für die Landwirtschaft und für den Fremdenverkehr gilt für höchstens 
sechs Monate. Wurden einer Person nachfolgend mehrere Kontingentbewilligungen erteilt, so 
darf die Beschäftigung 12 Monate innerhalb eines Zeitraumes von 14 Monaten nicht über-
schreiten. Erntehelfer erhalten eine Kontingentbewilligung für maximal sechs Wochen. Asylsu-
chende Personen sind bei Kontingenten bevorzugt zuzulassen27). 

AsylwerberInnen, die aus ihrer Beschäftigung einen Anspruch auf Leistungen nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) erworben haben, können auch eine einjährige 
Beschäftigungsbewilligung erhalten, die nicht auf die Land- und Forstwirtschaft und den 
Fremdenverkehr beschränkt ist28). Diese Personen sind allerdings in unserer Sonderauswertung 
nicht erfasst. 

Seit 2012 dürfen jugendliche Asylsuchende bis zu einem Alter von 25 Jahren während des 
laufenden Asylverfahrens mit einer Lehrausbildung beginnen. Sie erhalten eine Beschäfti-
gungsbewilligung für alle Lehrberufe, in denen ein nachgewiesener Lehrlingsmangel besteht. 

Eine Sonderauswertung aus dem AMS-Datenbestand zur kontingentierten bewilligungspflich-
tigen Beschäftigung gibt Auskunft über die Zahl der erteilten Kontingentbewilligungen, die 
asylsuchende Personen im Zeitraum 2006 bis 2014 erhielten. Hieraus lassen sich Rückschlüsse 
auf die Zugangsmuster von Asylsuchenden zum österreichischen Arbeitsmarkt ableiten, die 
sich gegenwärtig durch eine kontingentierte bewilligungspflichtige unselbständige Beschäfti-
gung in zwei Branchen (Gastgewerbe, Land- und Forstwirtschaft) auszeichnet.  

Diese Sonderauswertung zur kontingentierten bewilligungspflichtigen Beschäftigung umfasst 
alle erteilten Kontingentbewilligungen für Erntehelfer, Fremdenverkehr und Tourismus für die 
Jahre 2006 bis 2014, in Summe 9 Kontingente für Erntehelfer, 22 Kontingente für den Sommer- 
und Winterfremdenverkehr sowie 12 Kontingente für die Land- und Forstwirtschaft. Dieser Son-
derauswertung zufolge erlangten in diesen Kontingenten nur sehr wenige AsylwerberInnen 
einen Arbeitsmarktzugang. Im Zeitabschnitt 2006 bis 2014 haben 2.840 Personen mit einem 
mindestens drei Monate dauernden Asylverfahren 5.340 Kontingentbewilligung als Erntehel-
fer, in der Land- und Forstwirtschaft bzw. im Sommer-/Winterfremdenverkehr erhalten. Spit-
zenjahr war 2008, als 904 AsylwerberInnen 1.084 Kontingentbewilligungen zuerteilt bekamen.  

In der überwiegenden Zahl der Fälle wird nur eine Kontingentbewilligung pro Jahr und Person 
erteilt. Durchschnittlich erhielten rund 80% der AsylwerberInnen eine Kontingentbewilligung 
pro Jahr. Im Jahr 2014 erhielten 209 AsylwerberInnen 255 Kontingentbewilligungen, davon 
hatten 78% eine Bewilligung, 22% zwei Bewilligungen. Rund die Hälfte der 2.840 Asylsuchen-
den erhielt einmalig eine Kontingentbewilligung, weitere 40% zwei- bis dreimal. Letztere, die 
zwei- bis dreimal eine Kontingentbewilligung bezogen, arbeiteten entweder (fast) ausschließ-
lich in der Land- und Forstwirtschaft oder (fast) ausschließlich im Tourismus. Diese im Vergleich 
zu den Asylantragszahlen für diese Jahre doch sehr geringen Zahlen lassen Zweifel darüber 

                                                      
27) https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/207/Seite.2070008.html  
28) http://www.ams.at/_docs/001_asylwerber.pdf  
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aufkommen, ob es bei Beibehaltung der gegenwärtigen Regel der Beschränkung des 
Arbeitsmarktzugangs von AsylwerberInenn auf zwei kontingentierte bewilligungspflichtige 
Wirtschaftsbereiche möglich ist, den AsylwerberInnen entsprechend der EU-Richtlinie 
2013/33/EU einen effektiven Arbeitsmarktzugang zu gewähren. 

Abbildung 3.10: Asylsuchenden erteilte Kontingentbewilligungen (2006-2014) 

 
Q: Arbeitsmarktservice Österreich, WIFO-Berechnungen. 

Von den insgesamt 5.340 Kontingentbewilligungen entfielen in fast jedem Untersuchungsjahr 
rund zwei Drittel auf Kontingentbewilligungen im Sommer- bzw. im Winterfremdenverkehr, ein 
Drittel auf Erntehelfer und die Land- und Forstwirtschaft (Abbildung 3.10).  

Überdies war der gewährte Zugang sowohl nach Geschlecht als auch nach Nationalitäten 
konzentriert, wobei insbesondere die Nationalitätenverteilung nur teilweise mit der Nationali-
tätenverteilung der AsylwerberInnen korrespondiert. Gut 80% der erteilten Kontingentbewilli-
gungen erhielten Männer, die durchschnittlich 35 Jahre alt waren, was der Zusammensetzung 
der Asylsuchenden in Österreich nach Alter und Geschlecht entspricht. 

In den Jahren 2006 bis 2011 erhielten Personen aus Serbien/Montenegro/Kosovo die meisten 
Bewilligungen (rund 28% 2006-2011), gefolgt von Personen aus der Türkei (rund 14% 2006-2011) 
und aus China (rund 9% 2006-2011). 2012 kam Afghanistan als zweitstärkste Nation hinzu. 2013 
und 2014 war dann Afghanistan die mit Abstand antragsstärkste Nation mit 25,3% bzw. 33,7% 
aller Bewilligungen gefolgt von Serbien/Montenegro/Kosovo, Türkei, China und Bangladesch. 
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Im Jahr 2014 entfielen neben Afghanistan ein weiteres Drittel der Bewilligungen auf Personen 
aus China, Bangladesch, Türkei und Serbien/Montenegro/Kosovo. Personen aus Afghanistan 
und Serbien/Montenegro/Kosovo erhielten mehrheitlich eine Kontingentbewilligung für die 
Land- und Forstwirtschaft, während Personen aus China, Bangladesch und aus der Türkei aus-
schließlich bzw. überwiegend eine Bewilligung für den Fremdenverkehr zugesprochen wurde. 

Abbildung 3.11: Beschäftigungsphasen nach einer Kontingentbewilligung (2006-2013) 

 

Q: Arbeitsmarktservice Österreich, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, INDI-DV, WIFO-
Berechnungen. 

In rund 90% folgte auf eine Erteilung einer Kontingentbewilligung auch tatsächlich eine 
Beschäftigung im Jahr der Erteilung nach29) (Abbildung 3.11). Ein Beschäftigungsverhältnis im 
Rahmen einer Kontingentbewilligung dauert sowohl in der Land- und Forstwirtschaft als auch 
im Fremdenverkehr durchschnittlich etwas weniger als 120 Tage oder knapp 4 Monate 
(Abbildung 3.12).  

Die bewilligungspflichtige Beschäftigung von Asylsuchenden umfasst neben der kontingen-
tierten Beschäftigung im Tourismus und in der Land- und Forstwirtschaft die Beschäftigung von 
Jugendlichen im Rahmen einer Lehrausbildung in Mangelberufen. Jene Jugendlichen, die 
während ihres laufenden Asylverfahrens eine Lehrausbildung beginnen, sind – ebenfalls der 

                                                      
29) Die Beschäftigungsphase (laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger) umfasst das Jahr der 
Kontingentbewilligung bzw. das Jahr davor, da sich Winterkontingentbewilligungen über einen Jahreswechsel erstre-
cken können. 
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Sonderauswertung des AMS zur bewilligungspflichtigen Beschäftigung von AsylwerberInnen 
zufolge – in einem überwiegenden Maße junge männliche Afghanen im Alter zwischen 18 
und 22 Jahren.  

Abbildung 3.12: Durchschnittliche Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses während einer 
Kontingentbewilligungsphase (2006-2012) 

 

Q: Arbeitsmarktservice Österreich, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, INDI-DV, WIFO-
Berechnungen. 

3.5 Zusammenfassung  

Die Asylmigration nach Österreich ist nach vorhandenen Daten überwiegend männlich und 
zwischen 20 und 40 Jahre alt. Die Ergebnisse zur Ausbildung und Integration von aus Asyl-
gründen nach Österreich zugewanderten Personen laut Mikrozensus – Ad-hoc-Modul 2008 zur 
"Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen und Migranten" – zeigen überdies, dass diese Perso-
nen traditioneller Weise einen sehr hohen Anteil an mittleren Qualifikationen aufwiesen. Ein-
schränkend ist jedoch festzuhalten, dass sich die Qualifikationsstruktur in den letzten Jahren 
unter anderem aufgrund der sich ändernden Sendelandstruktur verändert hat. Die rezente-
ren Zuwanderungskohorten dieser Gruppe, die im Zeitraum 1994 bis 2008 zuwanderten, hat-
ten einen deutlich höheren Anteil an Personen mit maximal Pflichtschulausbildung (von 
33,4%) als frühere Kohorten. Dennoch hatten auch in dieser Gruppe immer noch mehr als die 
Hälfte der aus Asylgründen zugewanderten Personen eine mittlere Ausbildung. 

Allerdings zeigt sich – im Einklang mit internationalen Studien – auch eine, selbst nach Kon-
trolle für andere für die Arbeitsmarktintegration wichtige Faktoren, besondere Benachteili-
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gung von aus Asylgründen zugewanderten Personen, die erst kurz in Österreich anwesend 
sind und – österreichspezifisch – eine besondere Benachteiligung von aus Asylgründen zuge-
wanderten Frauen. Insbesondere die Benachteiligung von erst kurz im Land befindlichen 
anerkannten Flüchtlingen wird dabei in der internationalen Literatur – abhängig von den insti-
tutionellen Gegebenheiten des jeweiligen Empfängerlandes – mit einer Kombination aus 
besonders unvorteilhaften Migrationsbedingungen von AsylwerberInnen, besonderen Prob-
lemen bei der Anerkennung der formalen Ausbildung von AsylwerberInnen, langen Stehzei-
ten außerhalb des Arbeitsmarktes während des Asylverfahrens und der Ansiedlung in Regio-
nen, in denen die spezifischen Qualifikationen der AsylwerberInnen am Arbeitsmarkt nicht 
nachgefragt werden, begründet.  

Allerdings beziehen sich die Benachteiligungen der aus Asylgründen zugewanderten Perso-
nen gegenüber anderen Zuwanderungsgruppen nur auf die ersten Jahre ihrer Ansiedlung, 
bei älteren Kohorten lassen sich nur bei den Frauen eindeutige Hinweise auf eine Benachteili-
gung bei der Arbeitsmarktintegration feststellen. Dies unterstreicht daher die Wichtigkeit, aus 
Asylgründen zugewanderte Frauen als eine eigene Zielgruppe der Arbeitsmarkt- und Integra-
tionspolitik zu betrachten. 

Bei Asylsuchenden, die während ihres laufenden Asylverfahrens als Erntehelfer bzw. Saison-
kraft in der Land- und Forstwirtschaft oder im Fremdenverkehr arbeiten, finden sich auch Her-
kunftsregionen, die nicht die antragsstärksten Staaten stellen wie beispielsweise die Türkei, 
China oder in den letzten Jahren auch Bangladesch. In den meisten Fällen suchen Asylwer-
berInnen einmalig, bzw. sofern mehrmals, zwei- bis dreimal um eine Saisonbeschäftigungsbe-
willigung an. Jene Asylsuchenden, die zwei- oder dreimal eine Bewilligung erhalten, arbeiten 
entweder ausschließlich in der Land- und Forstwirtschaft oder ausschließlich im Fremdenver-
kehr, was auch ein Abbild der regionalen Arbeitsmarktstrukturen darstellt. Ein Beschäftigungs-
verhältnis im Rahmen einer Kontingentbewilligung dauert sowohl in der Land- und Forstwirt-
schaft als auch im Fremdenverkehr durchschnittlich etwas weniger als 120 Tage oder knapp 
vier Monate. Jugendliche Asylsuchende, die während ihres laufenden Asylverfahrens eine 
Lehrausbildung beginnen, sind in einem überwiegenden Maße junge männliche Afghanen 
im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. 
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4. Mögliche Auswirkungen eines beschränkten Zugangs zum 
österreichischen Arbeitsmarkt auf die Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

4.1 Einleitung 

Eine der Befürchtungen, die mit einem liberaleren, nicht auf spezifische Branchen beschränk-
ten, Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen während des laufenden Asylverfahrens verbun-
den ist, bezieht sich auf die möglichen Arbeitsmarktauswirkungen einer solchen Änderung. In 
der öffentlichen Diskussion wird hier oft davon ausgegangen, eine steigende Beschäftigung 
der AusländerInnen führe zu schlechteren Beschäftigungschancen und niedrigeren Löhnen 
der InländerInnen und alteingesessenen AusländerInnen. Dementsprechend untersucht die-
ses Kapitel die potentiellen Auswirkungen einer solchen Lockerung des Arbeitsmarktzuganges 
für AsylwerberInnen auf den österreichischen Arbeitsmarkt. Insbesondere werden potentielle 
Auswirkungen auf Löhne, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit aber auch Verteilungs- und Ver-
drängungswirkungen diskutiert.  

Einschränkend ist jedoch festzuhalten, dass die mangelhafte Datenlage zu AsylwerberInnen 
und die fehlenden historischen Erfahrungen mit einem breiteren Arbeitsmarktzugang von 
AsylwerberInnen in Österreich während des laufenden Asylverfahrens, die Möglichkeiten einer 
detaillierten Untersuchung dieser Auswirkungen stark restringieren. Obwohl die Literatur zu 
den Arbeitsmarktauswirkungen der Migration recht breit ist, unterscheidet diese nur selten 
zwischen AsylwerberInnen und anderen Gruppen von MigrantInnen, sodass in der nachfol-
genden Untersuchung die im letzten Kapitel besprochenen arbeitsmarktrelevanten Spezifika 
von AsylwerberInnen unberücksichtigt bleiben müssen. Ähnlich ist nur wenig über die Auswir-
kungen des institutionellen Rahmens (wie z. B. einer möglichen Bedarfsprüfung vor dem 
Arbeitsmarkteintritt, oder einer intensiveren Betreuung von AsylwerberInnen), in dem eine sol-
che Lockerung des Arbeitsmarktzuganges stattfindet, bekannt. Obwohl zu erwarten wäre, 
dass zum Beispiel eine Bedarfsprüfung vor dem Arbeitsmarktzugang, oder aber auch eine 
intensivere Betreuung der AsylwerberInnen, deren mögliche negativen Auswirkungen verrin-
gern (und die positiven verstärken) würde. Schlussendlich müssen in diesem Kapitel auch die 
potentiellen begleitenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die zu einer Verringerung 
negativer bzw. Verstärkung positiver Effekte ergriffen werden könnten, unberücksichtigt blei-
ben. 

Um dennoch zu einigermaßen zuverlässigen Ergebnissen zu gelangen, werden daher 
zunächst die Vorhersagen der Arbeitsmarkttheorie zu den Auswirkungen von Zuwanderung 
auf heimische Arbeitskräfte im Allgemeinen diskutiert. Anschließend folgt ein Literaturüber-
blick über die empirischen Ergebnisse der Literatur zu den Auswirkungen von Migration auf 
heimische Arbeitskräfte. Im vierten Abschnitt wird ein Zeitreihenmodell vorgestellt und 
geschätzt, welches nach einer Diskussion der dazu nötigen Annahmen (im fünften Abschnitt) 
genutzt wird, um (in Abschnitt sechs) die Auswirkungen einer Lockerung des Arbeitsmarktzu-
ganges von AsylwerberInnen abzuschätzen. In Abschnitt 7 wird anhand einer Flow-Analyse für 
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die Jahre 2010 und 2011 diskutiert, welche Auswirkungen eine Lockerung des Arbeitsmarktzu-
ganges auf die Arbeitsmarktdynamik in Österreich haben könnte. Der achte Abschnitt 
schlussendlich fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert ihre wirtschaftspolitische Relevanz 
vor dem Hintergrund der notwendigen Einschränkungen dieser Analyse. 

4.2 Theoretische Ansatzpunkte 

Die Auswirkungen der Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften auf den Arbeitsmarkt 
gehören zu einem der dichtest erforschten Themen in der österreichischen Arbeitsmarktfor-
schung. Aufgrund des in den letzten Jahrzehnten stark steigenden Anteils an ausländischen 
Arbeitskräften in Österreich und der EU-Erweiterungen um die mittel- und osteuropäischen 
Länder in den Jahren 2004 und 2007, in deren Vorfeld ein starker Anstieg der Beschäftigung 
ausländischer Arbeitskräfte erwartet wurde, entstanden eine Reihe von Studien zu diesem 
Thema. Implizit oder explizit gehen die meisten davon von einem einfachen Angebots-Nach-
fragemodell des Arbeitsmarktes ohne Mobilität zwischen Sektoren und/oder Regionen aus. 
Die Arbeitskräftenachfrage (und der Reallohn, den ArbeitgeberInnen bereit sind, für Arbeits-
kräfte zu zahlen) wird in einem solchen Modell ausschließlich vom Einsatzverhältnis verschie-
dener Produktionsfaktoren (z. B. Kapital, hoch qualifizierte und niedrig qualifizierte Arbeit) 
zueinander bestimmt. In Abbildung 4.1 wird dieses Modell grafisch dargestellt. In dieser Abbil-
dung stellt die LS-Kurve die Arbeitskräfteangebotskurve der InländerInnen und alteingesesse-
nen AusländerInnen, die LD-Kurve die Arbeitskräftenachfragekurve dar. Der Schnittpunkt der 
beiden Kurven (L*,W*) ist das ursprüngliche Arbeitsmarktgleichgewicht.  

Durch eine Zuwanderung von M MigrantInnen verschiebt sich die Arbeitskräfteangebotskurve 
nach außen. Zu jedem Lohnsatz wird nun mehr Arbeit angeboten. Das neue Vollbeschäfti-
gungsgleichgewicht liegt am Punkt (L', W'). Die Beschäftigung der InländerInnen und altein-
gesessenen AusländerInnen beträgt bei diesem Lohnsatz LI.30) 

Trotz der Einfachheit dieses Modells lassen sich einige wichtige Vorhersagen zu den idealtypi-
schen Wirkungen von Migration treffen:  

 Eine Zuwanderung verringert die Beschäftigung inländischer und alteingesessener 
ausländischer ArbeitnehmerInnen (in Abbildung 4.1 von L* auf LI). Dieser Verdrängungsef-
fekt ist geringer als die ursprüngliche Migration. Die Größe der Verdrängung hängt vom 
Verlauf der Nachfrage- und Angebotskurve ab. Je flacher (elastischer) die Arbeitskräfte-
angebotskurve und je steiler (unelastischer) die Nachfragekurve, desto größer die Ver-
drängung. 

 Migration senkt die Löhne. Die Höhe dieses Lohnverlustes hängt ebenfalls vom Verlauf der 
Nachfrage- und Angebotskurve ab. Je steiler (unelastischer) die Arbeitskräfteangebots-
kurve und je steiler (unelastischer) die Nachfragekurve, desto größer der Lohneffekt. 

                                                      
30) In dieser Darstellung wird allerdings angenommen, dass Migration (über Konsum oder die migrantische Ökonomie) 
nicht gleichzeitig zu einer erhöhten Nachfrage führt. Wenn dies der Fall wäre würde sich auch die Arbeitskräftenach-
frage nach rechts außen verschieben, was die negativen Auswirkungen der Zuwanderung verringern würde. 
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 Migration steigert auch die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt. Dies lässt sich in Abbildung 
4.1 veranschaulichen, wenn die Lohnsumme (als Produkt von Lohn und Beschäftigung) 
plus der Produzentenrente (die Fläche unter der Arbeitskräftenachfragefunktion bis zum 
Gleichgewichtslohnsatz) als ein Maß für die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt herangezo-
gen wird. Wie aus Abbildung 4.1. ersichtlich steigt dieses Wohlfahrtmaß bei einer Ver-
schiebung der Arbeitskräftenachfrage von LS auf LS' um den Flächeninhalt des Dreiecks 
ABC.31) 

Abbildung 4.1: Effekte von Arbeitskräftemigration auf den Arbeitsmarkt in einem 
Arbeitskräfteangebots- und Nachfrageschema 

W   LD       

         LS  LS' 
 
 
 
 
     Produzenten 
     Rente    
W*   C  Wohlfahrtsgewinn 
 
W' Lohn           A       B 
 Summe 
 
 
 
  LI         L*    L'    L 

 
Q: WIFO-Darstellung. 

Erweitert man dieses Modell um Arbeitslosigkeit, indem man starre Löhne unterstellt, die 
zumindest ein wenig auf Veränderungen in der Arbeitslosigkeit reagieren, ergibt sich neben 
dem Lohn-, Verdrängungs- und Wohlfahrtseffekt auch noch ein Arbeitslosigkeitseffekt, dessen 
Stärke vor allem davon abhängt wie stark die Lohnpolitik auf Änderungen in der Arbeitslosig-
keit reagiert. Diese Erweiterung des Modells ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Sie zeigt in der 
rechten Hälfte zunächst das übliche Arbeitsmarktmodell. Die Kurve LS gibt das Arbeitskräfte-
angebot; die Kurve LD die Arbeitskräftenachfrage an. In der Ausgangssituation wäre der 
markträumende Lohn durch W* gegeben. 

Auf der rechten Seite dieser Abbildung wird hingegen die Lohnsetzung modelliert. Die Kurve 
UW stellt dabei die laut Arbeitskräfteangebot und -nachfrage möglichen Kombinationen von 

                                                      
31) Die Verteilung der Wohlfahrt ändert sich allerdings ebenfalls. Die Produzentenrente steigt, während die Lohn-
summe der InländerInnen und alteingesessenen AusländerInnen fällt und jene der neu zugewanderten AusländerIn-
nen steigt. Der Gesamteffekt auf die Lohnsumme kann daher nicht eindeutig bestimmt werden. 
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Arbeitslosigkeit und Löhnen dar. Zum Beispiel ist bei dem markträumenden Lohn W* die 
Arbeitslosigkeit null. Herrscht ein Lohn über diesem Niveau, steigt die Arbeitslosigkeit an. Die 
Kurve WS hingegen modelliert das Lohnsetzungsverhalten. Sie stellt die Kombinationen von 
Reallohn und Arbeitslosigkeit dar, welche aufgrund institutioneller Gegebenheiten oder der 
Unvollkommenheit der Arbeitsmärkte (z. B. durch Effizienzlohnbeziehungen, gewerkschaftli-
ches Verhalten oder aber auch von Sucharbeitslosigkeit) erreichbar sind. Im ursprünglichen 
Gleichgewicht der Wirtschaft herrscht aufgrund dieser institutionellen Gegebenheiten ein 
Lohn von W** und eine Arbeitslosigkeit von U**. Und die Beschäftigung der InländerInnen 
beträgt L**.  

Abbildung 4.2:  Effekte von Arbeitskräftemigration auf den Arbeitsmarkt in einem 
Arbeitsmarktmodell mit Arbeitslosigkeit            

         LD        LS  LS'    UW 
                UW' 
 
 
W** 
w'' 
        
W*                   WS 
 
W' 
  
 
 
 
          L** L''     L   U**   U'' 
Q: WIFO-Darstellung. 

Kommt es zu einer Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften, verschiebt sich zunächst 
die Arbeitskräfteangebotskurve nach rechts außen auf LS'. Zu jedem Lohnsatz, wird jetzt mehr 
Arbeit angeboten. Dies senkt aber auch den markträumenden Lohn von W* auf W' und über 
diesen Lohn. Dadurch verschiebt sich auch die Kurve UW im rechten Teil der Abbildung auf 
UW'. Das neue Arbeitsmarktgleichgewicht verschiebt sich somit auf einen Lohn von W'' und 
eine Arbeitslosigkeit von U'' sowie eine Gesamtbeschäftigung von L''. Im Gegensatz zu dem 
oben gezeigten Modell sind bei der Arbeitslosigkeit allerdings die Wohlfahrtseffekte einer 
Zuwanderung nicht mehr eindeutig bestimmbar, da hier dem Wohlfahrtsgewinn durch eine 
erhöhte Beschäftigung ein von den sozialen Sicherungssystemen abhängiger Wohlfahrtsver-
lust durch eine höhere Arbeitslosigkeit gegenübersteht.32) 

                                                      
32) Daneben könnte Zuwanderung langfristig auch Auswirkungen auf die Lohnsetzung im Empfängerland haben. So 
argumentiert etwa Borjas (2001), dass die höhere Mobilität von MigrantInnen die Sucharbeitslosigkeit verringern, und 
Bentolila et al. (2008) argumentieren Zuwanderung könne auch die Phillipskurve eines Landes verschieben. In diesen 
Fällen könnte Zuwanderung die WS-Kurve nach rechts innen verschieben. Wenn diese Gegenverschiebung stark 
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Eine der vielen wichtigen Annahmen dieses Modells, die in der Praxis nicht gegeben sind, ist 
die Homogenität des Faktors Arbeit. Es wird unterstellt, inländische Arbeitskräfte seien durch 
die gleichen Charakteristika gekennzeichnet, wie ausländische und daher perfekte Substi-
tute. In der Realität unterscheiden sich Arbeitskräfte allerdings in vielerlei Hinsicht (z. B. hin-
sichtlich ihrer Ausbildung). Es gibt nicht einen Arbeitsmarkt, sondern eine Vielzahl von Arbeits-
märkten für verschiedene "Fähigkeiten". Erweitert man das Modell, um dem Rechnung zu tra-
gen, indem man zum Beispiel zwei Arten von Arbeitskräften (z. B. Hoch- und Niedrigqualifi-
zierte) unterstellt, die in einem komplementären Verhältnis zueinander stehen33), zeigen sich 
auch verteilungsrelevante Wirkungen von Zuwanderung.  

Abbildung 4.3: Effekte von Arbeitskräftemigration auf den Arbeitsmarkt in einem 
Arbeitsmarktmodell mit hoch und niedrig qualifizierten Arbeitskräften 

 
 WU LDU    LSU     WQ       LDQ      LSQ 
 
     LSU'  WQ' 
        
      M    WQ* 
           M 
            
WU* 
WU' 
 
 
 
 
 
     LUI  LU*  LU'          LQ*  LQ' 
 
Q: WIFO-Darstellung. 

Eine grafische Version dieser Modellvariante (ohne Arbeitslosigkeit) ist in Abbildung 4.3 darge-
stellt. Auf der linken Seite wird dabei der Arbeitsmarkt für unqualifizierte Arbeitskräfte (durch 
eine Nachfragefunktion LDU und eine Angebotsfunktion LSU nach unqualifizierten) dargestellt. 
Auf der rechten Seite wird hingegen der Arbeitsmarkt für Qualifizierte (durch die Nachfrage-
funktion LDQ und die Angebotsfunktion LSQ) beschrieben. Der ursprüngliche Vollbeschäfti-
gungslohn für Geringqualifizierte liegt bei WU* und ihr Beschäftigungsniveau bei LU*. Für Hoch-
qualifizierte beträgt dieser Lohn WQ* und die Beschäftigung LQ*. Durch eine Zuwanderung von 
M gering qualifizierten Arbeitskräften verschiebt sich – wie bereits in der vorherigen Betrach-
tung – die Arbeitskräfteangebotsfunktion für gering qualifizierte Arbeit auf LSU' und der Lohn 

                                                                                                                                                                      
genug ist, könnte Zuwanderung auch zum Sinken der Arbeitslosigkeit im Empfängerland beitragen. Die Löhne wären 
aber in jedem Fall nach der Zuwanderung niedriger als davor. 
33) Dies bedeutet, dass eine höhere Beschäftigung von niedrig qualifizierten Arbeitskräften zu einer höheren Nach-
frage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften und vice versa führt. 
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dieser Arbeitskräfte fällt auf WU', während ihre Beschäftigung auf LU' steigt, aber die Beschäfti-
gung der InländerInnen auf LUI fällt. Gleichzeitig steigt die Arbeitskräftenachfrage nach 
hochqualifizierten Arbeitskräften (aufgrund der Komplementarität der verschiedenen Arbeits-
arten), sodass die Löhne der Hochqualifizierten (auf WQ') ebenso wie ihre Beschäftigung (auf 
LQ') steigen.  

Insgesamt steigt in dieser Spielart des Modells daher vor allem die (Lohn-)Ungleichheit zwi-
schen hoch und gering qualifizierten Arbeitskräften, wobei dieser Anstieg einerseits von der 
Struktur der Zuwanderung, andererseits aber auch von der Stärke der Komplementarität zwi-
schen hoch und niedrig qualifizierter Arbeit (also der Höhe des Parameters  in Abbildung 
4.3), der Steilheit der Arbeitskräfteangebotskurve nach hoch und niedrig qualifizierter Arbeit 
und der Steilheit der Nachfragekurve nach beiden Arten der Arbeit abhängt.34) 

Eine weitere Annahme dieses Modells, die in der Realität (zumindest für Österreich) nicht 
erfüllt ist, liegt in der Betrachtung einer geschlossenen Volkswirtschaft. Im (für Österreich) rele-
vanteren Fall einer kleinen offenen Volkswirtschaft würde die Zuwanderung von mehr Arbeits-
kräften und die daraus resultierenden sinkenden Löhne die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit des Landes stärken. Dies würde die Exporte erhöhen. Im Extremfall – in dem diese 
Anpassung sehr rasch erfolgt – würde daher eine Zuwanderung nur zu steigenden Exporten 
führen, ohne Auswirkungen auf die Löhne oder Beschäftigung der heimischen Arbeitskräfte zu 
entfalten. Die Beschäftigungs- und Lohnverluste der InländerInnen würden in diesem Fall 
durch die steigende Exportnachfrage vollends kompensiert.35) 

Auch die kurzfristige Betrachtung dieses Ansatzes, der davon ausgeht, dass der gesamtwirt-
schaftliche Kapitalstock unveränderlich ist und von Zuwanderung keine weiteren Auswirkun-
gen auf die Wettbewerbs- bzw. Innovationsfähigkeit eines Landes ausgehen, stellt eine Ein-
schränkung seiner Aussagekraft dar. Langfristig sollten (insbesondere in einer kleinen offenen 
Volkswirtschaft) durch Zuwanderung bedingte niedrigere Löhne zu erhöhten Investitionsanrei-
zen der Unternehmen führen. Diese würden zu zusätzlichen Investitionen und damit einer 
Erhöhung der Arbeitsproduktivität und damit auch zu steigenden Löhnen und Beschäftigung 
führen. Langfristig wäre somit mit einer Rückkehr zum ursprünglichen Lohn-, Beschäftigungs- 
und Arbeitslosigkeitsniveau der InländerInnen und alteingesessenen AusländerInnen zu 
rechnen. Überdies zeigen eine Reihe von Untersuchungen (Hunt – Gauthier-Loiselle, 2008; Peri, 
2007; Anderson – Platzer, 2006; Wadhwa et al., 2007; Combes – Lafourcade – Mayer, 2005 
und Girma – Yu, 2002), dass insbesondere die Zuwanderung von hoch qualifizierten Migran-
tInnen langfristig zu einer höheren Innovationskraft und technologischen Wettbewerbs-

                                                      
34) Langfristig würde der Anstieg der Lohnunterschiede zwischen Hoch- und Niedrigqualifizierten auch die 
Bildungsanreize erhöhen. Dies würde zu einem Rückgang des Angebots an niedrig qualifizierten Arbeitskräften und 
einem Anstieg des Angebots an Hochqualifizierten beitragen. Bei hinreichend niedrigen Ausbildungskosten würde 
dies zu einer Rückkehr zum ursprünglichen Gleichgewicht führen. 
35) In Abbildung 4.1 lässt sich dieser Fall durch eine vollkommen flache (also unendlich elastische) Arbeitskräfte-
nachfragefunktion darstellen. 
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fähigkeit des Empfängerlandes führen kann.36) Auch dies würde auf Sicht die Produktivität 
der Arbeitskräfte steigern. Als Resultat würde sich die Nachfrage nach Arbeit erhöhen (nach 
rechts außen verschieben). Ob die neue Gleichgewichtsbeschäftigung und der Gleichge-
wichtslohn unter oder über dem Ausgangsniveau liegen, hängt dabei von der Stärke des 
durch Migration induzierten Innovationimpulses ab. 

4.3 Empirische Ergebnisse zu den Auswirkungen von Migration: Ein 
Literaturüberblick37 

Insgesamt bescheinigen theoretische Ansätze einer Ausweitung des Arbeitsmarktangebotes 
ausländischer Arbeitskräfte, wie zum Beispiel durch eine Lockerung des Arbeitsmarktzuganges 
für AsylwerberInnen, somit zumindest kurzfristig arbeitslosigkeitssteigernde, lohn- und par-
tizipationssenkende Wirkungen sowie negative Verteilungswirkungen aber auch positive wohl-
fahrts-, export- und potentiell auch innovationssteigernde Wirkungen. Die Größe dieser ver-
schiedenen Auswirkungen hängt stark von verschiedenen zusätzlichen Einflussfaktoren wie 
der Struktur der Zuwanderung, dem Grad der Komplementarität zwischen in- und auslän-
dischem Arbeitskräfteangebot, der Reallohnflexibilität, der Elastizität der Arbeitskräftenach-
frage und des Arbeitskräfteangebots, sowie vom Tempo der Anpassung von Exporten und 
Kapitalstock an die neue Wirtschaftssituation, ab. Dementsprechend können sich die Auswir-
kungen von Zuwanderung zwischen Ländern, Zeitperioden und verschiedenen Zuwande-
rungsgruppen unterscheiden, sodass die Frage nach den tatsächlich zu erwartenden Auswir-
kungen einer Lockerung des Arbeitsmarktzugangs von AsylwerberInnen nur durch empirische 
Untersuchungen geklärt werden kann.  

Eine solche Untersuchung scheitert allerdings an der mangelhaften Datenlage zum Arbeits-
marktverhalten von AsylwerberInnen in Österreich und den fehlenden historischen Erfahrun-
gen mit einer solchen Ausweitung des Arbeitsmarktzugangs auf alle Branchen. Auch bishe-
rige internationale empirische Untersuchungen zu den Arbeitsmarktauswirkungen von Immi-
gration sind hier nur bedingt hilfreich, da sie selten zwischen Flüchtlingen und Arbeits-
migrantInnen unterscheiden, sodass auch hier nur wenige Anhaltspunkte über die Spezifika 
der AsylwerberInnen am Arbeitsmarkt gefunden werden können.  

Allerdings findet diese Literatur zumeist nur relativ geringe Auswirkungen von Zuwanderung 
auf heimische Arbeitskräfte. So werden in dem wohl umfassendsten Literaturüberblicken zu 
diesem Thema von Longhi et al. (2005, 2006 und 2008) insgesamt 48 internationale Studien 
analysiert, die in den letzten zwei Jahrzehnten erschienen sind und sich mit den Auswirkungen 
von Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt beschäftigten. Im Gegensatz zu den Erwartungen in 

                                                      
36) Ein weiterer Sonderfall wäre jener, in dem MigrantInnen selbst Kapital ins Empfängerland mitnehmen und dort 
Unternehmen gründen. Auch dies würde die Arbeitsmarkteffekte von Zuwanderung verringern. Dieser Fall ist für Asyl-
werberInnen besonders relevant, weil eine Reihe von Untersuchungen einen besonders hohen Anteil an Selbständi-
gen unter AsylwerberInnen finden (siehe dazu Refugee Council of Australia, 2010). 
37) Der folgende Literaturüberblick baut auf jenem in Huber - Böhs (2011) auf, und ergänzt diesen um die nach 2010 
entstandenen Studien und die Literatur, die sich spezifisch auf AsylwerberInnen konzentriert. 
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der öffentlichen Debatte tut sich diese Literatur schwer, einen statistisch signifikanten 
negativen Einfluss der Zuwanderung auf die Löhne und Beschäftigungswahrscheinlichkeit 
heimischer Arbeitskräfte zu finden. Die in der Arbeit von Longhi et al. (2005) verwendeten 
Meta-Analysen deuten darauf hin, dass nach Kontrolle für unterschiedliche methodische Vor-
gehensweisen im Durchschnitt in kontinentaleuropäischen Ländern eine Erhöhung des 
AusländerInnenanteils an der Beschäftigung um einen Prozentpunkt (PP) zu einer kurzfristigen 
Verringerung der Löhne der einheimischen Arbeitskräfte um etwa 0,4% führt (Longhi et al., 
2006).  

Ähnlich finden Longhi et al. (2006), dass eine Erhöhung des AusländerInnenanteils an der 
Beschäftigung um einen Prozentpunkt das individuelle Arbeitslosigkeitsrisiko um rund 0,02% 
erhöht. In der ergänzenden Studie des Jahres 2008 zeigen diese AutorInnen schlussendlich, 
dass der Effekt der Zuwanderung auf eine Vielzahl anderer Variablen, wie die Arbeitslosig-
keitsdauer und Partizipation, ebenfalls eher gering ist. 

In der internationalen Literatur, die sich explizit auf die Auswirkungen des Arbeitsmarktzugangs 
von AsylwerberInnen konzentriert, werden hingegen oftmals die langfristigen Effekte der 
Zuwanderung von AsylwerberInnen diskutiert. So zeigt etwa Williams (1995), dass Asylwerbe-
rInnen in den ersten Jahren ihres Aufenthaltes in einem Land dem Sozialsystem Kosten verur-
sachen, dass diesen Kosten auf lange Frist (nach rund 10 Jahren) aber Erträge gegenüber 
stehen, während eine Reihe von Untersuchungen (Stevenson, 2005; Liebig, 2006) die von 
AsylwerberInnen im Rahmen der selbständigen Beschäftigung geschaffenen Arbeitsplätze 
betonen (siehe dazu auch Refugee Council of Australia, 2010).38) 

Auch für Österreich existieren einige Untersuchungen zum Thema "Auswirkungen der Zuwan-
derung auf Löhne und Arbeitslosigkeit", von denen sich allerdings unseres Wissens nach keine 
auf die Auswirkungen von AsylwerberInnen bezieht. Die erste Welle dieser Untersuchungen 
konzentrierte sich dabei auf den Zeitraum von 1989 bis 1992, in dem in Österreich rund 100.000 
Arbeitskräfte zuwanderten. Diese Untersuchungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie die 
internationale Literatur, liefern aber auch über diese Literatur hinausgehende, für den 
österreichischen Arbeitsmarkt spezifische Erkenntnisse. Zusammenfassend lassen sich dabei 
folgende Punkte als gemeinsamer Nenner über die kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen von 
Zuwanderung auf den österreichischen Arbeitsmarkt herausarbeiten (Übersicht 4.1): 

 Die Auswirkungen der Migration auf die heimischen Arbeitskräfte sind zumeist eher gering 
und oftmals auch statistisch nicht signifikant. 

 Die Auswirkungen der Zuwanderung unterscheiden sich nach Zeitperioden recht erheb-
lich. Die Effekte (pro ZuwanderIn) sind in Zeiten sehr hoher Zuwanderung (z. B. in der Peri-
ode 1989 bis 1992) wesentlich stärker (und auch statistisch eher signifikant) als in Phasen 
langsamerer Zuwanderung (wie z. B. dem Zeitraum 1992 bis 1994). 

                                                      
38) So werden zum Beispiel im Literaturüberblick des Refugee Council of Australia (2010) auch die Beiträge der 
AsylwerberInnen und anerkannten Flüchtlinge zur freiwilligen Arbeit und zur Pflege der Gemeinschaft im ländlichen 
Raum diskutiert. 
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Übersicht 4.1: Ergebnisse von mikroökonometrischen Untersuchungen zur Auswirkung von 
Migration auf heimische Arbeitskräfte in Österreich 

 
AutorIn Betrachtete Gruppe Abhängige Variable Ergebnis 
Winter-Ebmer –
Zweimüller 
(1994) 

ArbeiterInnen im Alter 
zwischen 15 und 57 
Jahre 

Eintritt in die Arbeitslosigkeit Erhöhung des AusländerInnenanteils um eine 
Standardabweichung führt zu einer Erhöhung des 
Arbeitslosigkeitsrisikos um 0,9 Prozentpunkte. 

  Dauer der Arbeitslosigkeit Erhöhung des AusländerInnenanteils um 1% führt zu einer 
Erhöhung der Arbeitslosigkeitsdauer um 4 bis 6%. 

Winter-Ebmer –
Zimmermann 
(1996, 1996a) 

Junge Arbeitnehme-
rInnen unter 35 
Jahren 

Individuelles 
Arbeitslosigkeitsrisiko 

Kleine und oft insignifikante Auswirkungen auf das 
individuelle Arbeitslosigkeitsrisiko. 

Huber – Hofer 
(2001) 

ArbeitnehmerInnen 
im Alter zwischen  
19 und 56 Jahren 

Lohnwachstum Signifikante Effekte der Zuwanderung nur für ArbeiterInnen.  
Eine Erhöhung des AusländerInnenanteils um 1% verringert 
das Lohnwachstum um 0,2%. 

  Industriewechsel und Nicht-
Beschäftigungsrisiko 

Bei ArbeiterInnen steigt das Arbeitslosigkeitsrisiko signifikant, 
bei Angestellten nicht. 

Winter-Ebmer –
Zimmermann 
(1998) 

Sektorale 
Beschäftigung 

Beschäftigungswachstum 
der heimischen Arbeits-
kräfte 

Eine Erhöhung des AusländerInnenanteils um 1% senkt das 
Beschäftigungswachstum der Einheimischen um 0,1%. 

  Lohnwachstum Eine Erhöhung des AusländerInnenanteils um 1% senkt das 
Lohnwachstum der Einheimischen um 0,1 bis 0,2%. 

Prettner – 
Stiglbauer 
(2007) 

Sektorale 
Beschäftigungsdaten 

Beschäftigung Migration hat keine signifikanten Auswirkungen auf 
Beschäftigung der InländerInnen, ist aber positiv mit der 
Gesamtbeschäftigung korreliert. 

  Arbeitslosigkeit Migration hat keine signifikanten Auswirkungen auf 
Arbeitslosigkeit der InländerInnen, ist aber positiv mit der 
Gesamtarbeitslosigkeit korreliert. 

Huber – Hofer 
(2001) 

ArbeitnehmerInnen 
im Alter zwischen  
19 und 56 Jahren 

Lohnwachstum Signifikante Effekte der Zuwanderung nur für Arbeiter. Für 
Frauen hat Zuwanderung keinen signifikanten Effekt. 

  Industriewechsel und Nicht-
Beschäftigungsrisiko 

Signifikante Effekte der Zuwanderung auf das 
Arbeitslosigkeitsrisiko nur für Arbeiter. Für Frauen hat 
Zuwanderung keinen signifikanten Effekt. 

Horvath (2011) ArbeitnehmerInnen 
insgesamt 

Lonhnivveau in einzelnen 
dezilen der Lohnverteilung 

Signifikante negative Effekte der Zuwanderung aus 
ArbeiterInnen in den untersten drei Lohndezilen, signifikant 
positive im obersten Lohndezil. 

Schweighofer 
(2012) 

Beschäftigte 
insgesamt 
 

Unselbständige Beschäf-
tigung der InländerInnen 
Unselbständige Beschäf-
tigung der AusländerInnen 

Keine Anzeichen in vielen Branchen und Bundesländern, 
jedoch signifikante Effekte in einigen Branchen und 
Bundesländern. 

Bock- 
Schappelwein 
et al. (2009) 

ArbeitnehmerInnen 
insgesamt 

Lohnwachstum Oft kein statistisch signifikanter Einfluss auf die Lohnhöhe. 
Erhöhung des AusländerInnenanteils an der Beschäftigung 
um 1 Prozentpunkt senkt das Lohnwachstum um 0,3 
(Frauen) bis 0,4 (Männern) Prozentpunkte. 

  Beschäftigungs-
wahscheinlichkeit 

Anstieg des AusländerInnenanteils senkt die Beschäfti-
gungswahrscheinlichkeit der Frauen, vor allem bei Frauen 
mit hohem Lohn, in Branchen mit hohem Aus-
länderInnenanteil. 

Q: Bock-Schappelwein et al. (2009), WIFO-Recherchen. 

 Generell profitieren hoch qualifizierte Arbeitskräfte von der Zuwanderung niedrig qualifi-
zierter Arbeitskräfte. Ihre Löhne steigen. Niedrig qualifizierte Arbeitskräfte hingegen kom-
men durch Zuwanderung weiterer niedrig qualifizierter Arbeitskräfte unter Konkurrenz-
druck. Ihre Löhne fallen. 
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 Immobile Arbeitskräfte, die auf erhöhten Konkurrenzdruck nicht durch eine Abwande-
rung aus ihrer Industrie und (oder) Region reagieren (können), sind von Migration stärker 
betroffen.  

Neuere Untersuchungen zeigen aber auch, dass diese Effekte von der Qualifikationsstruktur 
der Zuwandernden abhängen und Verdrängungsprozesse am Arbeitsmarkt recht heterogen 
verlaufen. So untersuchen zum Beispiel Bock-Schappelwein et al. (2009) die Auswirkungen der 
Zuwanderung nach Österreich seit dem Jahr 2000. Nach den makro-ökonomischen Ergebnis-
sen dieser Studie legte durch die Zuwanderung der 2000er-Jahre die Beschäftigung über 
15 Jahre (gegenüber einem Szenario ohne Zuwanderung) um über 3,5%, die Wertschöpfung 
um über 3% zu. Im Durchschnitt über alle ArbeitnehmerInnen steigen die Löhne gegenüber 
dem Basisszenario nach 15 Jahren um 0,4% schwächer als in einem Szenario ohne Zuwan-
derung und der maximale Anstieg der Arbeitslosigkeit beträgt nach fünf Jahren 0,5 Prozent-
punkte. 

Im Vergleich zu den Effekten der Zuwanderung der 1990er-Jahre zeigen sich dabei die Kon-
sequenzen der besseren Ausbildungsstruktur der ZuwanderInnen in den 2000er-Jahren, die im 
Gegensatz zur Wanderung der 1990er-Jahre zu einem großen Teil aus gut ausgebildeten und 
sprachlich gut integrierten deutschen StaatsbürgerInnen bestand. Der Anstieg der Erwerbsbe-
völkerung beträgt in der Zuwanderungsperiode Anfang der 2000er-Jahre nur rund 70% des 
Anstiegs zu Beginn der neunziger Jahre. Der Effekt auf das BIP liegt nach 15 Jahren aber bei 
über 85% (und die Beschäftigung bei 81%) des Effektes in den 1990er-Jahren.  

Bei den mikroökonometrischen Untersuchungen dieser Studie deuten hingegen nur wenige 
der Ergebnisse auf statistisch signifikante Auswirkungen der Zuwanderung hin. Die Mehrheit 
der Ergebnisse zeigt keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Lohnhöhe und die individu-
elle Beschäftigungswahrscheinlichkeit in diesem Zeitraum. Die geschätzten Koeffizienten ste-
hen allerdings im Einklang mit jenen in der Makrosimulation. Eine Erhöhung des AusländerIn-
nenanteils an der Beschäftigung um einen Prozentpunkt senkt das Lohnwachstum über einen 
Dreijahreszeitraum um 0,3 (bei den Frauen) bis 0,4 (bei den Männern) Prozentpunkte. Diese 
Auswirkungen sind dabei vor allem bei immobilen Arbeitskräften und Arbeitskräften in Bran-
chen mit einem hohen MigrantInnenanteil zu beobachten. Moderat sind hingegen die Aus-
wirkungen auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit. Ein Anstieg des AusländerInnnenanteils 
senkt die Beschäftigungswahrscheinlichkeit, nur bei den Frauen statistisch signifikant. Über-
durchschnittlich hohe Effekte ergeben sich bei weiblichen Arbeitskräften mit einem hohen 
Lohn, bei Frauen in Branchen mit einem hohen AusländerInnenanteil und bei alteingesesse-
nen AusländerInnen.  

Diese insgesamt geringen Auswirkungen bedeuten allerdings nicht, dass mit dieser Zuwande-
rung keine relevanten verteilungspolitischen Konsequenzen verbunden sein können. So unter-
sucht Horvath (2011) die Auswirkungen der Zuwanderung der Jahre 1994 bis 2005 auf die 
Arbeitskräfte in verschiedenen Quantilen der Einkommensverteilung. Dabei lassen sich in kei-
nem der Quantile signifikant negative Auswirkungen der verstärkten Zuwanderung feststellen. 
Seine Ergebnisse zeigen, dass zwar einerseits Lohnverluste bei ArbeiterInnen in den drei unters-
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ten Einkommensdezilen in Folge direkter Konkurrenzbeziehungen entstehen, diese aber durch 
positive Lohneffekte auf Grund der heterogenen Zusammensetzung der MirgantInnen groß-
teils kompensiert werden, sodass in Summe keine signifikanten Lohneffekte zu beobachten 
sind. Lediglich für Angestellte finden sich zum Teil positive Lohnzuwächse in Folge gestiegener 
Migration. 

Schweighofer (2012) untersucht hingegen die durch Zuwanderung induzierten Verdrängungs-
prozesse am österreichischen Arbeitsmarkt in verschiedenen Bundesländern und Branchen in 
den Jahren 1998 bis 2011. Seine Ergebnisse bestätigen die Vermutung von recht unterschied-
lichen Auswirkungen von Migration in verschiedenen Branchen und Bundesländern. Obwohl 
in vielen Branchen in den Bundesländern weder positive noch negative Auswirkungen einer 
steigenden AusländerInnenbeschäftigung auf die Beschäftigung von inländischen bzw. 
alteingesessenen ausländischen Arbeitskräften festzustellen sind, zeigen sich in einzelnen Bun-
desländern und insbesondere Branchen doch recht deutliche Anzeichen für solche Verdrän-
gungsprozesse. Vor allem im Handel, Gaststättenwesen und in den sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen treten solche Verdrängungsprozesse in vielen Bundesländern auf und in den 
Bundesländern Salzburg und Burgenland in einer größeren Zahl an Branchen. 

4.4  Grundlagen für eine Simulation 

4.4.1 Modell 

Eine Schwäche der oben angeführten Untersuchungen ist, dass sie nur wenig über die zeitli-
che Anpassung des Arbeitsmarktes an die Zuwanderung aussagen. Um diese zu untersuchen, 
verwenden wir ein Zeitreihenmodell, welches sich an Arbeiten von Hofer – Huber (2003) sowie 
Prettner – Stiglbauer (2007) orientiert und der breiten empirischen Literatur zur Arbeitsmarkt-
dynamik (siehe z. B. Blanchard – Katz (1992) für eine frühe Anwendung und Mitze – Stephan 
(2013) für einen Literaturüberblick) folgt.39) In diesem Modell wird das Arbeitskräfteangebot 
der inländischen Arbeitskräfte und auch jenes der Arbeitskräfte aus den EU- und EFTA- Län-
dern, die freien Zugang zum Arbeitsmarkt genießen, durch die freie Entscheidung der Arbeits-
kräfte, ihre Arbeit am Arbeitsmarkt anzubieten, bestimmt, während die Entscheidung über 
das Angebot der ausländischen Arbeitskräfte aus Drittstaaten eine politische Entscheidung ist, 
die exogen bestimmt wird. Inländische Arbeitskräfte bzw. ausländische Arbeitskräfte, die Frei-
zügigkeit genießen, legen demnach ihr Arbeitskräfteangebot in Abhängigkeit von den Löh-
nen und den Chancen, Arbeit zu finden – also der Arbeitslosigkeit – fest. In ersten Differenzen 
ergibt dies  

(4.1) SN
ttt

SN
t uwL    

mit LSNt dem Logarithmus des Arbeitskräfteangebotes der InländerInnen und der AusländerIn-
nen, die in Österreich freien Arbeitsmarktzugang haben, tw  dem gesamtwirtschaftlichen 

                                                      
39) Dieses Modell ist dabei eine dynamische Version des einfachen Angebots- und Nachfragemodells in Abbil-
dung 4.2. 
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Lohnsatz, und tu  der Arbeitslosenquote zum Zeitpunkt t. Nach dieser Gleichung hängt die 

Zunahme im Arbeitskräfteangebot positiv vom Lohnwachstum und negativ von der Verän-
derung der Arbeitslosenquote ab. 

Überdies wird angenommen, inländische und ausländische Arbeitskräfte seien perfekte Sub-
stitute, deren Arbeitskräftenachfrage (LDt) negativ vom Reallohnsatz abhängt. In ersten Diffe-
renzen ergibt sich dadurch die Arbeitskräftenachfragefunktion: 

(4.2) D
tt

D
t wL    

mit LDt der Gesamtnachfrage nach Arbeit (unabhängig davon, ob es sich dabei um inländi-
sche oder ausländische Arbeitskräfte handelt). Schlussendlich gehen wir noch von einer 
Lohnsetzungsfunktion aus, nach der der Lohn negativ von der Arbeitslosenquote abhängt.  
(4.3)  tt uw    

Diese Lohnfunktion kann aus einer Reihe von theoretischen Modellen abgeleitet werden. So 
kann sie sowohl durch Theorien des Gewerkschaftshandelns als auch durch Effizienzlohntheo-
rien oder Suchtheorien gestützt werden (Bean, 1994). 

Des weiteren gelten folgende approximative Definitionsbeziehungen:40) 

(4.5)  
D
t

S
tt LLu   

mit LSt dem Arbeitskräfteangebot zum Zeitpunkt t und  

(4.6)   F
t
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t

S
t LL   

In der Festsetzung der Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften aus Drittstaaten wird 
hingegen unterstellt, die Regierung legt den AusländerInnenanteil ( F

t ) exogen fest. 

Dadurch kann dieses System durch folgende Gleichungen gelöst werden.41) 
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und mittels ökonometrischer Verfahren (Systemschätzungen) konsistent geschätzt werden, 
wobei hierbei auch verzögerte Werte sowohl der endogenen Variablen (Arbeitskräfteange-
bot der InländerInnen, beziehungsweise der AusländerInnen mit Freizügigkeit sowie Arbeits-
kräftenachfrage) als auch der exogenen Variable miteinbezogen wurden, sodass das end-
gültige geschätzte Gleichungssystem wie folgt spezifiziert wurde: 

(4.9) D
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40) Zur Herleitung muss beachtet werden ݈݊ሺ1  ሻݔ ؆  .(für Details siehe Bean, 1994 sowie Blanchard – Katz, 1992) ݔ
41) In diesem System wurden aufgrund der in Österreich gegebenen Datenlage (fehlende Lohndaten für die 
Bundesländer auf Quartalsbasis) die Lohngleichung heraus substituiert. 
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4.4.2 Daten und Schätzergebnisse 

Zur Schätzung des Modells wurden saisonbereinigte Quartalsdaten über den AusländerInnen-
anteil aus Drittstaaten, sowie aus EU- und EFTA-Ländern42), die unselbständig Beschäftigten 
und das Angebot an unselbständig beschäftigten InländerInnen im Zeitraum vom ersten 
Quartal 1997 bis zum dritten Quartal 2014 verwendet.43) In diesen Daten (Abbildung 4.4) zeigt 
sich dabei zunächst ein enger Zusammenhang zwischen der Änderung der Arbeitskräfte-
nachfrage und der Änderung des AusländerInnenanteils. Der Korrelationskoeffizient zwischen 
diesen beiden Größen liegt hier bei 0,45 und ist auf dem 5%-Niveau signifikant. Diese Korrela-
tion unterstreicht somit, dass in der Vergangenheit Zuwanderung vor allem dann erfolgte, 
wenn die heimische Beschäftigungssituation gut war. Gleichzeitig ist auch die Korrelation zwi-
schen der Änderung der Arbeitskräftenachfrage und der Änderung des Anteils der Dritt-
staatsangehörigen mit +0,18 positiv. Allerdings ist diese Korrelation auch deutlich geringer als 
zwischen der Änderung der Arbeitskräftenachfrage und der Änderung des Ausländeranteils 
insgesamt. Dies bestätigt, dass Zuwanderung aus Drittstaaten von der österreichischen Politik 
vor allem in Zeiten guter Arbeitsmarktentwicklung zugelassen wurde, aber aufgrund ihrer bes-
seren politischen Beeinflussbarkeit (durch ihre migrationspolitische Steuerung) weniger stark 
auf das Beschäftigungswachstum reagiert als Zuwanderung aus Ländern, für die Freizügigkeit 
herrschte. 

Weniger eng ist der Zusammenhang zwischen der Änderung des AusländerInnenanteils und 
des Wachstums des Arbeitskräfteangebotes der inländischen Arbeitskräfte und auch zwi-
schen der Änderung des AusländerInnenanteils und der Änderung der Arbeitslosenquote. Die 
Korrelation zwischen der Änderung des AusländerInnenanteils und des Arbeitskräfteange-
botswachstums der inländischen Arbeitskräfte liegt bei –0,11 und ist damit, wie aus theore-
tischen Überlegungen zu erwarten, leicht negativ. Die Korrelation zwischen der Änderung des 
AusländerInnenanteils aus Drittstaaten und des Arbeitsangebotswachstums der inländischen 
Arbeitskräfte (inklusive der ausländischen Arbeitskräfte für die Freizügigkeit gilt) ist hingegen 
mit 0,008 annähernd null. Ähnlich liegt die Korrelation zwischen der Änderung des Auslände-
rInnenanteils insgesamt und der Änderung der Arbeitslosenquote bei –0,13 und jene zwischen 
der Änderung des AusländerInnenanteils aus Drittstaaten und der Änderung der Arbeitslo-
senquote bei –0,18, wobei diese Korrelationen statistisch nicht signifikant sind. Diese Korrelati-

                                                      
42) Diese Unterscheidung in Zuwanderung aus EWR Ländern und Drittstaaten erfolgt, weil erstere einen freien Arbeits-
marktzugang haben und daher, der oben beschriebenen Modellogik folgend, zum inländischen Arbeitskräftean-
gebot gerechnet werden müssen, während MigrantInnen aus Drittstaaten nach wie vor eine Beschäftigungsbewilli-
gung benötigen und daher am ehesten mit AsylwerberInnen vergleichbar sind. 
43) Diese Schätzperiode ist die längst mögliche, da detaillierte Daten über die Beschäftigung und Arbeitslosigkeit von 
AusländerInnen nach Herkunftsregion, die zur Schätzung des Arbeitskräfteangebots von AusländerInnen aus den EU-
und EFTA-Ländern und des Anteils der ausländischen Arbeitskräfte aus den Drittstaaten notwendig sind, erst ab 1997 
vorliegen. 
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onen lassen daher gesamtwirtschaftlich eher geringe Verdrängungseffekte zwischen dem 
Angebot inländischer und ausländischer Arbeitskräfte vermuten. 

Abbildung 4.4: Entwicklung von Ausländeranteil, Angebot der inländischen Arbeitskräfte und 
Beschäftigung nach Bundesländern 1997 bis 2014 

  

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, WIFO-Berechnun-
gen. 

Schlussendlich ist auch die Korrelation zwischen der Beschäftigung und dem Arbeitsange-
botswachstum der inländischen Arbeitskräfte positiv. Sie liegt bei über 0,38 und ist ebenfalls 
statistisch signifikant. Dies bestätigt die starke Reaktion des Arbeitskräfteangebots auf Ände-
rungen in der Beschäftigung in Österreich, die auch schon in anderen Untersuchungen (z. B. 
Hofer - Pichelmann - Schuh, 2001) festgestellt wurde. 

Korrelationsanalysen greifen allerdings für eine adäquate Analyse der Auswirkungen einer 
Zuwanderung zu kurz. Sie können nur die kontemporären Abhängigkeiten der Zeitreihen 
untersuchen, sagen aber nichts über die verzögerten Zusammenhänge aus und erlauben 
auch keine Aussagen über zeitliche Kausalitäten. Aus diesem Grund werden in Übersicht 4.2 
Schätzergebnisse von verschiedenen Varianten des in Gleichungen 4.9 und 4.10 angeschrie-
benen Modells dargestellt. Diese Schätzungen unterscheiden sich zum einen in der Maßzahl 
zur Messung des AusländerInnenanteils am Arbeitskräfteangebot und des inländischen 
Arbeitskräfteangebots. In den Resultaten in der linken Hälfte von Übersicht 4.2 wird der Aus-
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länderInnenanteil über die Zahl der Drittstaatsangehörigen gemessen, während die Zahl der 
InländerInnen und auch der AusländerInnen aus EU- und EFTA-Ländern als inländisches 
Arbeitskräfteangebot betrachtet werden. Diese Schätzung trägt daher der Tatsache Rech-
nung, dass die Zuwanderung aus EU- und EFTA-Ländern nicht mehr direkt durch migrations-
politische Entscheidungen beeinflusst bzw. gesteuert werden kann. Diese Spezifikation ent-
spricht damit am ehesten dem Modell eines weiterhin (z. B. durch eine Arbeitsmarktprüfung) 
politisch kontrollierten Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen auf den österreichischen 
Arbeitsmarkt und ist daher auch unser bevorzugtes Simulationsmodell.  

Auf der rechten Seite der Übersicht 4.2 werden hingegen alle ausländischen Arbeitskräfte in 
die Berechnung des AusländerInnenanteils miteinbezogen, während das inländische Arbeits-
kräfteangebot nur aus österreichischen StaatsbürgerInnen besteht. Diese Variante vernach-
lässigt somit die fehlende Steuerungsmöglichkeit der Zuwanderung aus EU- und EFTA-Staaten 
und wird ausschließlich zu Vergleichszwecken geschätzt. 

Die untere Hälfte der Übersicht 4.2 unterscheidet sich von der oberen hingegen ausschließlich 
hinsichtlich der Zahl der berücksichtigten verzögerten Werte des AusländerInnenanteils. Wäh-
rend im oberen Teil der Übersicht nur der kontemporäre AusländerInnenanteil berücksichtigt 
wird, werden im unteren Teil auch die um ein Quartal verzögerten Werte in die Schätzung mit-
einbezogen. Diese sind allerdings in beiden Spezifikationen sowohl in der Beschäftigungs- als 
auch in der Arbeitskräfteangebotsgleichung statistisch nicht signifikant. Ansonsten unter-
scheiden sich die Ergebnisse aber nicht wesentlich von den in der oberen Hälfte dargestell-
ten. Aus diesem Grund gehen wir im Folgenden vor allem auf die Ergebnisse der Schätzungen 
in der oberen Hälfte der Übersicht ein. 

Diese zeigen zum einen den schon in den Korrelationsergebnissen festgestellten engen Bezug 
zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage in Österreich. Nach den Ergebnissen im obe-
ren linken Teil von Übersicht 4.2 führt ein Anstieg des Wachstums der unselbständigen 
Beschäftigung um einen Prozentpunkt zu einer Erhöhung des Arbeitskräfteangebotswachs-
tums um 0,64 PP, während das Beschäftigungswachstum auf einen Anstieg des Arbeitskräfte-
angebotes von InländerInnen und aus EWR-Ländern zugewanderten um einen Prozentpunkt 
mit einem Anstieg um 0,79 PP reagiert. Außerdem erweist sich das Beschäftigungswachstum 
(im Quartalsabstand) als autokorreliert (da der verzögerte Wert mit einem Koeffizienten von 
0,40 in die Schätzung eingeht), während dasselbe für das Arbeitskräfteangebot nicht gilt. Die 
weiteren verzögerten Werte des Wachstums des Arbeitskräfteangebotes und der -nachfrage 
sind hingegen in beiden Gleichungen des Systems statistisch insignifikant.  

Eine Erhöhung des Anteils der Drittstaatsangehörigen am Arbeitskräfteangebot um einen Pro-
zentpunkt erhöht allerdings das Wachstum der Arbeitskräftenachfrage um 0,10 PP, während 
sie das Wachstum des inländischen Arbeitskräfteangebotes, möglicherweise auch aufgrund 
einer Verdrängung von ZuwanderInnen aus den EWR-Ländern, durch ZuwanderInnen aus 
Drittstaaten um 0,09 PP verringert. Die verzögerten Werte des Anteils ausländischer Arbeits-
kräfte üben hingegen – wie aus dem linken unteren Teil von Übersicht 4.2 ersichtlich – keinen 
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weiteren statistisch signifikanten Einfluss auf das Wachstum des Angebotes der InländerInnen 
und der Beschäftigung aus. 

Übersicht 4.2: Schätzergebnisse des Modells 
AusländerInnenanteil gemessen über Drittstaaten Alle AusländerInnen   
Abhängige Variable Beschäfti-

gungs-
wachstum 

Arbeitskräfte-
angebotswachstum 
(InländerInnen und 
EWR-BürgerInnen 

Beschäfti 
gungs- 

wachstum 

Arbeitskräfte-
angebotswachs-

tum 
(InländerInnen) 

  Modell 1 Modell 2 
Beschäftigungswachstum 0,6376 *** 0,4348 *** 
  (0,0898) (0,0716)   
Beschäftigungswachstum (t-1) 0,4012 *** –0,1305 0,3087 *** -0,0461   
  (0,1057) (0,1061) (0,0996) (0,0741)   
Arbeitskräftengebotswachstum1) 0,7940 *** 0,9137 ***   
  (0,1118) (0,1505)   
Arbeitskräftengebotswachstum1) (t-1) –0,1307 0,0877 -0,1280 0,2178 * 
  (0,1389) (0,1250) (0,1695) (0,1139)   
Änderung des AusländerInnenanteils2) 0,1037 *** –0,0940 *** 0,1843 *** -0,0777 ** 
  (0,0388) (0,0347) (0,0408) (0,0302)   
Konstante –0,0004 0,0011 -0,0009 ** 0,0008 *** 
  (0,0004) (0,0003) (0,0004) (0,0003)   
N 72 72 72 72 
R2 0,4075 0,2111 0,4582 0,2355 

  Modell 3 Modell 4 
Beschäftigungswachstum 0,6453 *** 0,4347 *** 
  (0,0906) (0,0813)   
Beschäftigungswachstum (t-1) 0,4439 *** –0,1583 0,4844 -0,0776   
  (0,1103) (0,1129) (0,1014) (0,0903)   
Arbeitskräftengebotswachstum1) 0,7873 *** 0,7503   
  (0,1106) (0,1403)   
Arbeitskräftengebotswachstum1) (t-1) –0,1849 0,1193 -0,1863 0,2391 ** 
  (0,1448) (0,1322) (0,1554) (0,1156)   
Änderung des AusländerInnenanteils2) 0,1063 *** –0,0962 *** 0,2659 -0,1157   
  (0,0385) (0,0348) (0,0438) (0,0398)   
Änderung des AusländerInnenanteils2) (t-1) –0,0474 0,0267 -0,1696 0,0353 *** 
  (0,0399) (0,0365) (0,0476) (0,0397)   
Konstante –0,0003 0,0010 *** -0,0003 0,0007  *** 
  (0,0004) (0,0003) (0,0004) (0,0003) 
N 72 72 72 72 
R2 0,4203 0,2122 0,5606 0,2451 

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, WIFO-Berechnun-
gen. – *** (**) (*) geschätzte Koeffizienten sind auf den 1% (5%) (10%) Niveau signifikant; Werte in Klammern sind 
Standardfehler der Schätzer. – 1) Modell 1 und 3: Arbeitskräfteangebotswachstum der InländerInnen und EWR-Bürge-
rInnen. Modell 2 und 4: Arbeitskräfteangebotswachstum der InländerInnen. – 2) Modell 1 und 3: Anteil der Drittstaats-
angehörigen am Arbeitskräfteangebot insgesamt. Modell 2 und 4: Anteil aller AusländerInnen am Arbeitskräfteange-
bot insgesamt. 

Berücksichtigt man hingegen alle ausländischen Arbeitskräfte im AusländerInnenanteil, wie 
auf der rechten Seite von Übersicht 4.2, ändern sich die Signifikanzen der Koeffizienten (abge-
sehen von der schwachen Signifikanz des Arbeitskräfteangebotes in der Angebotsgleichung) 
nicht und eine Erhöhung des AusländerInnenanteils am Arbeitskräfteangebot um einen Pro-
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zentpunkt führt zu einem (mit 0,18 PP) etwas stärkeren Anstieg des Beschäftigungswachstums 
aber zu einem etwas schwächeren oder aber statistisch insignifikanten Rückgang des Wachs-
tums des Arbeitskräfteangebotes (um 0,08 PP), wie ein gleich großer Anstieg des Anteils der 
Drittstaatsangehörigen am Arbeitskräfteangebot. 

4.5 Schätzung des Arbeitskräfteangebotsanstiegs und Szenarien 

Anhand der in Übersicht 4.2. dargestellten Schätzergebnisse können auch die Auswirkungen 
einer Lockerung des Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen (ohne Branchenbeschrän-
kung und Kontingentierung) simuliert werden. Dazu ist es notwendig, Szenarien über das 
durch eine solche Liberalisierung zusätzlich geschaffene Arbeitskräfteangebot zu bilden. 
Diese Szenarien werden dabei bestimmt durch: 

 die Zahl der Neuanträge zum Asylverfahren,  
 den Anteil der Personen, deren Status als Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigter 

anerkannt wird oder die aufgrund anderer Aufenthaltstitel einen Zugang zum öster-
reichischen Arbeitsmarkt erhalten und langfristig am österreichischen Arbeitsmarkt 
verbleiben, 

 die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Asylverfahrens, 
 die potentielle Erwerbsquote der AsylwerberInnen. 

Übersicht 4.3: Anzahl der Personen in der Grundversorgung nach Altersgruppen und 
Geschlecht (2010-2013) 
 Von 0 bis 

einschl.  
5 Jahre 

Von 6 bis 
einschl.  
15 Jahre 

Von 16 bis 
einschl.  
17 Jahre 

Erwachsene 
(18 bis einschl. 

59 Jahre) 

Senioren 
(60+) 

Insgesamt 16+ 

2010 
Männlich 1.208 1.522 495 7.811 120 11.156 8.426 
Weiblich 1.173 1.339 211 4.304 182 7.209 4.697 
Insgesamt 2.381 2.861 706 12.115 302 18.365 13.123 

2011 
Männlich 1.025 1.444 653 8.730 137 11.989 9.520 
Weiblich 993 1.196 181 3.887 191 6.448 4.259 
Insgesamt 2.018 2.640 834 12.617 328 18.437 13.779 

2012 
Männlich 1.051 1.567 913 10.128 192 13.851 11.233 
Weiblich 989 1.232 169 4.070 238 6.698 4.477 
Insgesamt 2.040 2.799 1.082 14.198 430 20.549 15.710 

2013 
Männlich 1.159 1.690 725 10.829 229 14.632 11.783 
Weiblich 1.020 1.354 170 4.341 311 7.196 4.822 
Insgesamt 2.179 3.044 895 15.170 540 21.828 16.605 

Q: BMI. 

4.5.1 Annahmen 

Zieht man dabei die durchschnittliche Zahl der Personen in der Grundversorgung als eine 
grobe Maßzahl für die Zahl der Personen in einem Asylverfahren heran (Übersicht 4.3), so lag 



–  72  – 

   

diese Zahl in den Jahren 2010 bis 2013 zwischen 18.365 und 21.828 Personen und stieg jedes 
Jahr (zuletzt um rund 1.300 Personen) an. Von diesen Personen waren zwischen 7.209 und 
7.196 weiblich und zwischen 11.156 und 14.632 männlich. Der Männeranteil erhöhte sich 
dabei in den letzten Jahren von rund 60% auf rund 67%. Für das Jahr 2014 und 2015 liegen 
noch keine Detailergebnisse vor. Allerdings ist zu erwarten, dass sich die bestehenden Trends 
im letzten Jahr und auch 2015 fortgesetzt und verstärkt haben, wobei gegenwärtig von 
einem (weiter steigenden) Bestand von 33.500 Personen in der Grundversorgung ausgegan-
gen wird. Im Durchschnitt der letzten Jahre (2011 bis 2013) waren unter den Personen in 
Grundversorgung überdies rund 80% der Männer und 70% der Frauen 16 Jahre oder älter und 
damit im erwerbsfähigen Alter und der Anteil der positiv erledigten Verfahren liegt nach 
unseren Annahmen durchschnittlich bei 50%.44) 

Übersicht 4.4: Annahmen über Altersstruktur, Anteil der positiven Bescheide und zu 
erwartende Erwerbsquoten der AsylwerberInnen im Jahr 2015 

Männer Frauen Insgesamt 

Bestand Asylanträge 19.095 9.405 28.500 

Anteil 16 Jahre und älter in % 80 65 75 

Erwebsfähige (Bestand Asylanträge*Anteil 16+) 15.276 6.113 21.389 

Erwerbsquote in % 75 25 60 

Erwebspersonen (Erwerbsfähige*Erwerbsquote) 11.396 1.504 12.900 

Anteil positiver Bescheide in % 50 50 50 

Änderung Arbeitskräfteangebot (Erwerbspersonen* Anteil positiver Verfahren) 5.698 752 6.450 

Dauer Verfahren 

Variante 1   6 Monate   6 Monate   6 Monate 

Variante 2 12 Monate 12 Monate 12 Monate 

Q: WIFO-Berechnungen. 

Um die Änderung des Arbeitskräfteangebotes durch einen Arbeitsmarktzugang von Asylwer-
berInnen ohne kontingentierte Branchenbeschränkung für 2015 zu errechnen, gehen wir von 
einem Bestand von 35.000 Personen in der Grundversorgung aus, von denen 28.500 Asylwer-
berInnen in einem Asylverfahren sind.45) Von diesen wird angenommen, sie seien – wie in der 
Vergangenheit – zu rund zwei Drittel (19.905) männlich und zu einem Drittel (9.405) weiblich. 
Der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter unter den AsylwerberInnen wird hingegen – 
entsprechend der Entwicklung in den letzten Jahren auf 80% bei den Männern und 65% bei 
                                                      
44) 2014 erreichte dieser Anteil 30% (siehe Kapitel 3). Nach Angaben des Bundesministeriums für Inneres liegt er aber 
gegenwärtig bereits bei etwa 40%, da insbesondere syrische AsylwerberInnen einen hohe Anerkennungsrate auf-
weisen. Er sollte sich daher aufgrund der sich wandelnden Länderstruktur der Ansuchen in den nächsten Monaten 
noch erhöhen. 
45) Laut Salzburger Nachrichten vom 14.02.2015 waren zum Stichtag 30.12.2014, 31.274 hilfs- und schutzbedürftigen 
Fremde in Österreich. Von diesen waren 20.977 AsylwerberInnen, 2.651 Asylberechtigte, 3.609 subsidiär Schutzberech-
tigte und 4.037 "sonstige Fremde". Wir gehen somit realistischer Weise davon aus, dass sich die Zahl der AsylwerberIn-
nen seither erhöht hat.  
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den Frauen festgelegt. Überdies wird angenommen, dass die potentielle Erwerbsquote unter 
AsylwerberInnen jener entspricht, die laut Mikrozensus – Ad-hoc-Modul 2008 zur "Arbeitsmarkt-
situation von Migrantinnen und Migranten in Österreich" für nach 1994 aus Asylgründen 
zugewanderte MigrantInnen (also 75% bei den Männern und 25% bei den Frauen) vorlag. 
Somit wären unter den 28.500 Personen im Asylverfahren potentiell 12.900 Erwerbstätige 
(11.396 Männer und 1.504 Frauen). Von diesen würden langfristig aber nur rund 50% oder 
6.450 Personen ihr Verfahren positiv beenden. Unabhängig vom Zeitpunkt des Arbeitsmarkt-
zuganges für AsylwerberInnen ohne Kontingente und Brancheneinschränkungen nach 
Zulassung zum Asylverfahren wäre daher langfristig mit 6.450 Arbeitskräften aus den gegen-
wärtigen offenen Asylverfahren zu rechnen. 

Der zeitliche Verlauf, mit dem dieses Arbeitskräfteangebot realisiert würde, hängt aber einer-
seits vom Zeitpunkt der Gewährung eines Arbeitsmarktzuganges nach der Zulassung zum 
Asylverfahren und andererseits von der durchschnittlichen Dauer eines Verfahrens ab 
(Abbildung 4.5). Würde man zum Beispiel allen AsylwerberInnen ab dem Zeitpunkt der 
Zulassung zum Asylverfahren einen Arbeitsmarktzugang gewähren, würden sofort alle 
geschätzten 12.900 arbeitswilligen AsylwerberInnen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt 
auftreten.46) Der Anstieg des Arbeitskräfteangebots gegenüber dem Status-quo läge daher 
bei 12.900 Personen. Danach würde diese Zahl aber im Einklang mit der Zahl der negativ 
entschiedenen Asylverfahren wieder zurückgehen, um langfristig auf das Niveau von 6.450 
Personen zu fallen.  

Wird hingegen, so wie gegenwärtig, der Arbeitsmarktzugang ohne Kontingentierung, Bran-
chenbeschränkung und Arbeitsmarktprüfung erst nach einem positiv entschiedenen Verfah-
ren erteilt, verliefe die Angebotsausweitung genau spiegelverkehrt. Sie würde bei null starten 
und sich langsam an das langfristige Niveau anpassen. Die Geschwindigkeit, mit der sich die 
beiden Kurven annähern, hängt dabei von der durchschnittlichen Verfahrensdauer ab. So 
würde sich der Unterschied zwischen den beiden Kurven bei einer durchschnittlichen Ver-
fahrensdauer von 12 Monaten nach 9 Monaten halbieren, bei einer Verfahrensdauer von 
durchschnittlich 6 Monaten aber schon nach 5 Monaten. 

Betrachtet man daher das durch eine mögliche Lockerung des Arbeitsmarktzuganges hin-
sichtlich Branchenbeschäftigung und Kontingentierung verursachte zusätzliche Arbeitskräfte-
angebot aus den bereits jetzt bestehenden AsylwerberInnen in Österreich, so würde sich die 
 

                                                      
46) Von diesen wären allenfalls rund 300 Personen abzuziehen, da diese wie in Kapitel 2 gezeigt, schon jetzt einen 
Arbeitsmarktzugang haben. Diese werden aber in der Folge vernachlässigt. 
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Abbildung 4.5: Ausweitung des Arbeitskräfteangebotes in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der 
Gewährung des Arbeitsmarktzuganges und der Verfahrensdauer 

Verfahrensdauer: 12 Monate 

 
Verfahrensdauer: 6 Monate 

 
Q: WIFO-Berechnungen. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ohne Freizügigkeit 0 698 1.338 1.924 2.462 2.955 3.406 3.820 4.200 4.548 4.867 5.159 5.427 5.673 5.898 6.105 6.294 6.467 6.626 6.772 6.906 7.028 7.141 7.243
Mit Arbeitsmarktzugang 16.75 16.05 15.41 14.82 14.28 13.79 13.34 12.93 12.55 12.20 11.88 11.59 11.32 11.07 10.85 10.64 10.45 10.28 10.12 9.979 9.845 9.723 9.610 9.508
Differenz 16.75 15.35 14.07 12.90 11.82 10.84 9.938 9.110 8.351 7.655 7.017 6.432 5.896 5.405 4.955 4.542 4.163 3.816 3.498 3.207 2.939 2.695 2.470 2.264
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Mit Arbeitsmarktzugang12.99011.90811.00510.254 9.627 9.105 8.670 8.308 8.006 7.754 7.544 7.369 7.223 7.102 7.001 6.917 6.846 6.788 6.739 6.698 6.664 6.636 6.613 6.593
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ses zum Zeitpunkt der Gewährung des Arbeitsmarktzuganges zunächst gegenüber dem 
Status-quo sprunghaft erhöhen. Die Größenordnung dieses Anstiegs wäre dabei vom Zeit-
punkt, nachdem ein Arbeitsmarktzugang während eines laufenden Verfahrens gewährt 
wurde, und der unterstellten Verfahrensdauer abhängig. Der nach diesem unmittelbaren 
Liberalisierungseffekt anschließende Anstieg wäre aber geringer als unter den gegenwärtig 
geltenden Regelungen und langfristig würde, unabhängig von der Regelung des Arbeits-
marktzuganges, dasselbe zusätzliche Arbeitskräfteangebot von AsylwerberInnen erreicht, weil 
in beiden Fällen nur die positiv beschiedenen Asylanträge einen langfristigen Arbeitsmarkt-
zugang erhalten würden.  

Betrachtet man daher nur die bereits in Österreich gemeldeten AsylwerberInnen, würde eine 
Liberalsierung ihres Arbeitsmarktzuganges zunächst einen sprunghaften Anstieg des Angebots 
an AsylwerberInnen verursachen, danach aber zurückgehen statt wie bisher weiter zu stei-
gen. Das durch eine Neuregelung des Arbeitsmarktzuganges zusätzlich geschaffene Arbeits-
kräfteangebot wird aber nicht nur von der Zahl der gegenwärtig anwesenden AsylwerberIn-
nen bestimmt, sondern auch von ihrer zukünftigen Zahl. Diese hängt – wie in Kapitel 1 darge-
stellt – unter anderem auch von den politischen Entwicklungen in den potentiellen Sendelän-
dern ab, die ihrerseits wiederum nicht prognostizierbar sind. Aus diesem Grund wird im Fol-
genden angenommen, dass mittelfristig der Abgang der AsylwerberInnen den Zugängen von 
neuen AsylwerberInnen entspricht, und somit der geschätzte gegenwärtige Bestand an Asyl-
werberInnen auch der langfristig vorherrschende ist. Unter dieser zusätzlichen Annahme 
würde eine Liberalisierung des Arbeitsmarktzuganges – hinsichtlich Branchenbeschäftigung 
und Kontingentierung – der AsylwerberInnen zu einer einmaligen Erhöhung des Arbeitskräfte-
angebotes gegenüber dem Verlauf bei gegenwärtiger Regelung in der Höhe des erstmali-
gen Angebotssprunges führen. Danach würde der Anstieg wieder auf demselben Niveau 
liegen wie vor der Änderung.  

4.5.2 Szenarien und Varianten 

Da wir einerseits nur wenige Informationen über die gesamte Verfahrensdauer haben, und 
andererseits nicht geklärt ist, nach welchem Zeitraum nach Zulassung zum Asylverfahren in 
Österreich ein Arbeitsmarktzugang gewährt wird, bilden wir anhand verschiedener Annah-
men drei Szenarien zum Zeitpunkt der Gewährung des Arbeitsmarktzugangs: 

 Das erste dieser Szenarien geht von einer Gewährung des Arbeitsmarktzuganges für Asyl-
werberInnen nach drei Monaten nach Zulassung zum Asylverfahren aus. Dies entspricht 
einer Beibehaltung der gegenwärtigen gesetzlichen Regelung hinsichtlich des Zeitrah-
mens, allerdings unter der Aufgabe der momentanen Einschränkung der kontingentierten 
Beschäftigung auf Saison- und Erntearbeit. 

 Im zweiten Szenario wird hingegen von einer Gewährung des Arbeitsmarktzuganges für 
AsylwerberInnen sechs Monate nach Zulassung zum Asylverfahren in Österreich ausge-
gangen. Dies entspricht einer Regelung, die ähnlich großzügig ist, wie jene in sieben 
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anderen EU-Ländern und damit dem gegenwärtigen Modalwert in der EU entspricht 
(siehe Kapitel 2). 

 Im dritten Szenario wird eine Gewährung des Arbeitsmarktzuganges für AsylwerberInnen 
nach neun Monaten nach Zulassung zum Asylverfahren in Österreich unterstellt. Dies 
entspricht dem Mindeststandard laut Asylaufnahmerichtlinie (siehe Kapitel 2). 

Überdies werden aufgrund der nicht verfügbaren Informationen zur Dauer von Asylverfahren 
für jedes dieser Szenarien zwei Varianten unterstellt:  

 In der ersten Variante wird von einer Verfahrensdauer von sechs Monaten ausgegangen. 
Dies entspricht in etwa der gegenwärtigen durchschnittlichen Dauer eines erstinstanzli-
chen Verfahrens, das nach Angaben des Bundesministeriums für Inneres gegenwärtig bei 
181 Tagen liegt. Diese Verfahrensdauer ist daher eine sehr optimistische Schätzung und 
unterstellt, dass die Bemühungen um eine weitere Verkürzung der Verfahrensdauer erfolg-
reich sind. 

 In der zweiten Variante wird von einer Verfahrensdauer von 12 Monaten ausgegangen. 
Diese Annahme ist weitgehend arbiträr, da uns über die Gesamtdauer von Verfahren 
keine Informationen vorliegen, korrigiert aber für die Tatsache, dass die durchschnittliche 
Gesamtverfahrensdauer per Definition länger ist als die durchschnittliche Dauer des erst-
instanzlichen Verfahrens.  

Ziel dieser beiden Varianten ist dabei nicht eine realistische Abschätzung der Verfahrensdau-
ern im Asylverfahren zu liefern, sondern Anhaltspunkte über die Wichtigkeit dieser Variable für 
die Auswirkungen einer Gewährung eines Arbeitsmarktzuganges für AsylwerberInnen je nach 
Zeitpunkt der Gewährung des unkontingentierten Arbeitsmarktzuganges zu illustrieren. 

4.5.3 Angebotseffekte 

Anhand dieser Annahmen lassen sich auch die möglichen Konsequenzen verschiedener Sze-
narien einer Lockerung des Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen, der sich nicht mehr 
auf zwei kontingentierte Branchen beschränkt, auf das Arbeitskräfteangebot berechnen. 
Würde zum Beispiel der Arbeitsmarktzugang nach 9 Monaten gestattet, läge die durch die 
Lockerung des Arbeitsmarktzuganges induzierte einmalige Erhöhung des Arbeitskräfteange-
botes gegenüber dem Basiszenario bei 2.519 Personen. Bei gegenwärtigem Arbeitskräftean-
gebot entspricht dies einer Erhöhung des Ausländeranteils um 0,07 PP. Von einer durchschnitt-
lichen Verfahrensdauer von 12 Monaten ausgegangen würde dies hingegen einen einmali-
gen Anstieg des Arbeitskräfteangebotes um 6.963 Personen (oder des AusländerInnenanteils 
um 0,15 PP) bedeuten (Übersicht 4.5). Bei einer Gewährung des Arbeitsmarktzuganges nach 
6 Monaten läge der Arbeitskräfteangebotsanstieg hingegen bei einer durchschnittlichen 
Verfahrensdauer von 6 Monaten bei 4.350 Personen (0,11 PP des AusländerInnenanteils), bei 
einer Verfahrensdauer von 12 Monaten bei 7.706 Personen (0,20 PP des AusländerInnenan-
teils). Bei einer Gewährung des Arbeitsmarktzuganges nach 3 Monaten schlussendlich wäre 
mit einem Anstieg des Arbeitskräfteangebots um 7.517 Personen oder 0,19 PP des Auslände-
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rInnenanteils (bei einer Verfahrensdauer von 6 Monaten) beziehungsweise 10.006 Personen 
oder 0,26 PP (bei einer Verfahrensdauer von 12 Monaten) zu rechnen.  

Übersicht 4.5: Annahmen über Angebotsausweitung in verschiedenen Szenarien 
Arbeitsmarktzugang 

Nach 9 Monaten Nach 6 Monaten Nach 3 Monaten 
 Absolut PP Absolut PP Absolut PP 
Verfahrensdauer 6 Monate 2.519 0,07 4.350 0,11 7.517 0,19 
Verfahrensdauer12 Monate 6.963 0,15 7.706 0,20 10.006 0,26 

Q: WIFO-Berechnungen. – PP = Prozentpunkte. 

4.6  Simulationsergebnisse 

4.6.1  Ergebnisse der Szenarien 

Die zu erwartenden Wirkungen dieser "Schocks" auf die Beschäftigung, das heimische 
Arbeitskräfteangebot, das Arbeitskräfteangebot insgesamt und die Arbeitslosigkeit können 
anhand des in Abschnitt 4.4 vorgestellten Modells aussimuliert werden. Hierbei werden die 
Auswirkungen von AsylwerberInnen am österreichischen Arbeitsmarkt jenen der Zuwande-
rung aus Drittstaaten gleichgesetzt. Die Simulationen berücksichtigen somit weder arbeits-
marktrelevante Spezifika von AsylwerberInnen noch unterschiedliche institutionelle Rahmen-
bedingungen für den Arbeitsmarktzugang von AsylwerberInnen und Drittstaatsangehörigen. 
Überdies werden in diesen Simulationen auch potentielle begleitende arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen, die zu einer Verringerung negativer bzw. Verstärkung positiver Effekte ergriffen 
werden könnten, nicht berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, die Wirtschaftspolitik 
entwickle sich auch in Zukunft so wie in den Jahren 1994 bis 2014. 

Abbildung 4.6 stellt die Ergebnisse dieser Simulationen bei einer angenommenen Verfahrens-
dauer von 6 Monaten dar, während Abbildung 4.7 die Ergebnisse der verschiedenen Szena-
rien bei einer angenommenen Verfahrensdauer von 12 Monaten präsentiert. Die Zahlen in 
diesen Abbildungen sind dabei (unter Berücksichtigung der oben angeführten Einschränkun-
gen) als Abweichungen der Beschäftigung und des Arbeitskräfteangebots (in Prozent) und 
der Arbeitslosenquote (in Prozentpunkten) von der Status-quo-Prognose zu interpretieren. 

Die Verläufe aller Szenarien ähneln sich: unmittelbar nach der Lockerung des Arbeitsmarktzu-
gangs hinsichtlich Branchenbeschäftigung und Kontingentierung sinkt das Arbeitskräftean-
gebot der InländerInnen, während die unselbständige Beschäftigung in etwa im selben Aus-
maß steigt. Diese Anpassungen sind allerdings nur sehr gering, sodass die Arbeitslosenquote 
unmittelbar nach der Angebotsausweitung die Hauptlast (rund 90%) der Anpassung an die 
Ausweitung des Angebots ausländischer Arbeitskräfte trägt und damit unmittelbar nach der 
Liberalisierung am stärksten steigt. Im weiteren Verlauf der Anpassung steigt hingegen die 
Beschäftigung, aber auch das Arbeitskräfteangebot der InländerInnen, wobei Letzteres am 
Ende der Simulationsperiode (nach 16 Quartalen) nur mehr leicht unter dem Status-quo liegt. 



–  78  – 

   

Über den gesamten Simulationszeitraum geht daher die Arbeitslosenquote leicht zurück, liegt 
aber am Ende immer noch über dem Niveau der Status-quo-Prognose. 

Die Szenarien unterscheiden sich allerdings – aufgrund der unterschiedlichen Schocks – hin-
sichtlich ihrer quantitativen Auswirkungen. So steigt zum Beispiel unter der Annahme einer 
durchschnittlichen Verfahrensdauer von 6 Monaten und einer Freigabe des Arbeitsmarktzu-
gangs nach 9 oder 6 Monaten die Arbeitslosenquote unmittelbar nach der Liberalisierung um 
zwischen 0,06 beziehungsweise 0,10 PP an. Der Rückgang des Arbeitskräfteangebots der 
InländerInnen und MigrantInnen aus den EU-/EFTA-Ländern und der Anstieg der Beschäfti-
gung sind mit jeweils 0,004% bzw. 0,007% sehr gering. Langfristig steigt die Beschäftigung in 
diesem Szenario ebenfalls nur sehr schwach um 0,01% bis 0,02% und die Arbeitslosenquote 
liegt langfristig um 0,05 bis 0,09 PP höher als in der Status-quo-Prognose. Das Arbeitskräftean-
gebot der InländerInnen liegt am Ende des Simulationszeitraums nur mehr um 0,001% bis  
–0,002% unter dem Niveau des Status-quo (Abbildung 4.6). 

Ähnlich gering, wenn auch etwas höher sind die simulierten Auswirkungen unter der Annah-
me einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von 12 Monaten und einer Freigabe des 
Arbeitsmarktzugangs nach 9 oder 6 Monaten. In diesem Fall steigt die Arbeitslosenquote 
unmittelbar nach der Liberalisierung um 0,14 bis 0,18 PP an, um nach 16 Quartalen noch 0,13 
bis 0,17 PP über dem Status-quo-Szenario zu liegen. Die Beschäftigung steigt hier hingegen 
mittelfristig um 0,02% bis 0,03% und das Arbeitskräfteangebot der InländerInnen und Migran-
tInnen aus den EU-/EFTA-Ländern verändert sich über den 16-Quartalszeitraum ebenfalls 
kaum. 

Etwas größer sind hingegen – der in diesem Fall stärkeren Angebotsausweitung der Asylwer-
berInnen entsprechend – die Auswirkungen bei einer Gewährung des Arbeitsmarktzuganges 
nach 3 Monaten. Hier würde die Arbeitslosenquote je nach durchschnittlicher Verfahrens-
dauer unmittelbar nach der Politikänderung um zwischen 0,17 (bei 6 Monaten durchschnittli-
cher Verfahrensdauer) und 0,23 PP (bei 12 Monaten durchschnittlicher Verfahrensdauer) und 
die Beschäftigung um rund 0,01% bis 0,02% steigen, während das Arbeitskräfteangebot der 
InländerInnen um denselben Prozentsatz zurückgehen würde. Nach vier Jahren wäre in die-
sem Fall ebenfalls mit etwas größeren Auswirkungen zu rechnen. Die Beschäftigung würde in 
diesem Fall zwar um zwischen 0,03% bis 0,04% steigen und das Arbeitskräfteangebot der 
InländerInnen und AusländerInnen aus den EU-/EFTA-Ländern läge am Ende der Periode nur 
unwesentlich unter dem Niveau des Status-quo, die Arbeitslosenquote würde aber je nach 
Verfahrensdauer um zwischen 0,16 und 0,21 PP höher liegen als ohne diese Änderungen. 
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Abbildung 4.6: Simulationsergebnisse (Verfahrensdauer 6 Monate)  

 
Freigabe nach 9 Monaten 

 
Freigabe nach 6 Monaten 

 
 Freigabe nach 3 Monaten 

 
Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, WIFO-Berechnun-
gen. – Abbildung meldet Simulationsergebnisse auf Grundlage des Modells in Übersicht 4.2 (linkerer oberer Teil). Zah-
len sind Abweichungen zu Status-quo in Prozent (Arbeitskräfteangebot, -nachfrage) beziehungsweise in Prozentpunk-
ten (Arbeitslosenquote). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Unselbständig Beschäftigte 0,004 0,007 0,008 0,009 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Angebot Inland -0,004 -0,003 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001
Angebot insgesamt 0,061 0,062 0,063 0,063 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064
Arbeitslosenquote 0,058 0,056 0,055 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Unselbständig Beschäftigte 0,007 0,011 0,014 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
Angebot Inland -0,006 -0,005 -0,004 -0,003 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002
Angebot insgesamt 0,106 0,108 0,109 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110
Arbeitslosenquote 0,099 0,096 0,095 0,094 0,094 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093
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0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Unselbständig Beschäftigte 0,011 0,020 0,024 0,027 0,028 0,029 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Angebot Inland -0,011 -0,008 -0,006 -0,005 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003
Angebot insgesamt 0,183 0,186 0,188 0,189 0,190 0,190 0,190 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191
Arbeitslosenquote 0,172 0,166 0,164 0,162 0,162 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250



–  80  – 

   

Abbildung 4.7: Simulationsergebnisse (Verfahrensdauer 12 Monate)  

 
Freigabe nach 9 Monaten 

 
Freigabe nach 6 Monaten 

 
Freigabe nach 3 Monaten 

 
Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, WIFO-Berechnun-
gen. – Abbildung meldet Simulationsergebnisse auf Grundlage des Modells in Übersicht 4.2 (linkerer oberer Teil). Zah-
len sind Abweichungen zu Status-quo in Prozent (Arbeitskräfteangebot, -nachfrage) beziehungsweise in Prozentpunk-
ten (Arbeitslosenquote). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Unselbständig Beschäftigte 0,009 0,016 0,019 0,021 0,022 0,023 0,023 0,023 0,023 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
Angebot Inland -0,009 -0,006 -0,005 -0,004 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003
Angebot insgesamt 0,145 0,147 0,149 0,150 0,150 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151
Arbeitslosenquote 0,136 0,132 0,130 0,129 0,128 0,128 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Unselbständig Beschäftigte 0,012 0,020 0,025 0,028 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031
Angebot Inland -0,011 -0,008 -0,006 -0,005 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004
Angebot insgesamt 0,188 0,191 0,193 0,194 0,195 0,195 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196
Arbeitslosenquote 0,176 0,171 0,168 0,167 0,166 0,166 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Unselbständig Beschäftigte 0,015 0,026 0,032 0,036 0,038 0,039 0,039 0,039 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
Angebot Inland -0,015 -0,011 -0,008 -0,006 -0,006 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005
Angebot insgesamt 0,244 0,248 0,251 0,252 0,253 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254
Arbeitslosenquote 0,229 0,222 0,218 0,217 0,216 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300



–  81  – 

   

4.6.2 Sensitivitätsanalyse 

Diese Ergebnisse beruhen allerdings auf einer Reihe von Annahmen über die Geschlechter- 
und Altersstruktur der AsylwerberInnen. Diese könnten sich durch die rezente Zuwanderung 
von AsylwerberInnen aus Syrien in Richtung eines höheren Männeranteils und andererseits in 
Richtung eines höheren Anteils der Personen im erwerbsfähigen Alter verschieben (siehe 
Kapitel 3). Dementsprechend wurden eine Reihe von Sensitivitätsanalysen vorgenommen, um 
die Auswirkungen dieser Annahmen auf die Ergebnisse zu untersuchen. Insbesondere wurde 
simuliert, wie sich eine Erhöhung des Anteils der Personen im erwerbsfähigen Alter unter den 
AsylwerberInnen um 5 Prozentpunkte und einer Erhöhung des Männeranteils auf drei Viertel 
auf die Ergebnisse auswirken würden. 

In diesem Fall würde sich (bei einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von 12 Monaten – 
also in der Variante mit den größten Auswirkungen – bei einer Freigabe des Arbeitsmarktzu-
gangs nach 9 Monaten eine einmalige Steigerung des AusländerInnenanteils unter der 
unselbständigen Beschäftigung um 0,16 PP (oder des Arbeitskräfteangebots um 6.352 Perso-
nen) ergeben. Bei einer Freigabe des Arbeitsmarktzugangs nach 6 Monaten betrüge die 
Steigerung des AusländerInnenanteils 0,21 PP (8.996 Personen) und bei einer Freigabe nach 
3 Monaten 0,27 PP (10.706 Personen). Überdies unterscheiden sich die Arbeitsmarktwirkungen 
in diesen Sensitivitätsanalysen nur wenig von den Ergebnissen der bisher berücksichtigten Sze-
narien (siehe Abbildung 4.8). Auch in diesen Sensitivitätsanalysen steigt die Beschäftigung 
leicht, während das Arbeitskräfteangebot der InländerInnen nur anfänglich zurückgeht. Die 
Arbeitslosenquote steigt hier im Fall einer Liberalisierung des Arbeitsmarktzugangs nach 6 oder 
9 Monaten ebenfalls um zwischen rund 0,1 und 0,2 PP. Höhere Effekte mit einem Anstieg der 
Arbeitslosenquote von bis zu 0,25PP wären hingegen bei einer Liberalisierung nach dem drit-
ten Monat zu erwarten. 
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Abbildung 4.8: Sensitivitätsanalyse (Durchschnittliche Verfahrensdauer 12 Monate)  

 
Freigabe nach 9 Monaten 

 Freigabe nach 6 Monaten 

 
Freigabe nach 3 Monaten 

 

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, WIFO-Berechnun-
gen. – Abbildung meldet Simulationsergebnisse auf Grundlage des Modells in Übersicht 4.2 (linkerer oberer Teil). Zah-
len sind Abweichungen zu Status-quo in Prozent (Arbeitskräfteangebot, -nachfrage) beziehungsweise in Prozentpunk-
ten (Arbeitslosenquote). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Unselbständig Beschäftigte 0,009 0,016 0,020 0,022 0,023 0,024 0,024 0,024 0,024 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Angebot Inland -0,009 -0,007 -0,005 -0,004 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003
Angebot gesamt 0,151 0,153 0,155 0,156 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157
Arbeitslosenquote 0,142 0,137 0,135 0,134 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133
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Unselbständig Beschäftigte 0,012 0,021 0,026 0,029 0,030 0,031 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
Angebot Inland -0,012 -0,009 -0,007 -0,005 -0,005 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004
Angebot gesamt 0,198 0,201 0,203 0,205 0,205 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206
Arbeitslosenquote 0,186 0,180 0,177 0,176 0,175 0,175 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174
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Unselbständig Beschäftigte 0,016 0,027 0,034 0,037 0,039 0,040 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041
Angebot Inland -0,015 -0,011 -0,008 -0,007 -0,006 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005
Angebot gesamt 0,255 0,259 0,262 0,263 0,264 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265
Arbeitslosenquote 0,239 0,231 0,228 0,226 0,225 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224
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4.7 Potentielle Verteilungs- und Verdrängungswirkungen 

Abgesehen von den möglichen gesamtwirtschaftlichen Effekten einer teilweisen Liberalisie-
rung des Arbeitsmarktzuganges für AsylwerberInnen hinsichtlich Branchenbeschäftigung und 
Kontingentierung wäre es aber auch interessant, zumindest Anhaltspunkte über potentielle 
Verteilungs- und Verdrängungswirkungen zu erhalten. Eine Methode, um solche Anhalts-
punkte – trotz der wenigen gesicherten Befunde über die Arbeitsmarktchancen von Asylwer-
berInnen in Österreich – zu erhalten, ist die in der Literatur gefundenen Koeffizienten auf die 
Größe des zu erwartenden zusätzlichen Arbeitskräfteangebots umzulegen. Solche Übungen 
führen allerdings – aufgrund der geringen Zahl an zusätzlichen Arbeitskräften – zu geringen 
Auswirkungen auf die Löhne und auch die Lohnungleichheit. Wenn man zum Beispiel die in 
den 1990er-Jahren gefundenen Ergebnisse und auch jene in der internationalen Literatur 
einer Lohnreduktion von –0,2% bis –0,4% bei einer Erhöhung des AusländerInnenanteils um 
einen Prozentpunkt unterstellt, so würden, je nach unterstelltem Szenario, aufgrund der 
daraus zu erwartenden Erhöhung des Arbeitskräfteangebotes, die Löhne der heimischen 
Arbeitskräfte um zwischen 0,04% und 0,08% niedriger sein als ohne eine solche Maßnahme.47)  

Abgesehen von der Besorgnis um die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und möglicher Lohnwir-
kungen ist allerdings auch von Interesse, ob die teilweise Liberalisierung des Arbeitsmarktzu-
ganges für AsylwerberInnen hinsichtlich Branchenbeschäftigung und Kontingentierung auch 
Verdrängungsprozesse am Arbeitsmarkt bewirken könnte. Insbesondere wäre von Interesse, 
ob die dadurch verursachte verstärkte Beschäftigungsaufnahme ausländischer Arbeitskräfte 
zu häufigeren Beschäftigungsbeendigungen oder selteneren -aufnahmen von InländerInnen 
oder aber bereits in Österreich befindlichen ausländischen Arbeitskräften führt. Diese Untersu-
chung erfolgt anhand einer Regressionsanalyse. In dieser werden die Abgänge aus der 
Beschäftigung von InländerInnen sowie der bereits anwesenden AusländerInnen in den 
ÖNACE-1-Steller-Branchen (j) eines Bundeslandes (i) im Monat (t) (in Prozent der Beschäftig-
ten dieser Branche), sowie die Zugänge in die Beschäftigung von InländerInnen sowie bereits 
anwesenden AusländerInnen auf die Zugänge von erstmals angemeldeten AusländerInnen 
in derselben Branche und demselben Bundesland (neuzuijt) regressiert48), wobei für andere 
Einflüsse (wie z. B. Saisoneinflüsse und vergangenes Beschäftigungswachstum) kontrolliert 
wird.  

Im Detail verwenden wir dazu monatliche Daten über die Abgänge von Beschäftigten in ein-
zelnen (ÖNACE-1-Steller-) Branchen der österreichischen Bundesländer für die Jahre 2010 und 
2011, in denen aufgrund der Liberalisierung des Arbeitsmarktzuganges aus den EU 10-Ländern 

                                                      
47) Im Detail geht diese Berechnung davon aus, dass je nach Szenario durch den Arbeitsmarktzugang der Auslände-
rInnenanteil am Arbeitskräfteangebot um zwischen 0,1% und 0,2% steigen wird. Multipliziert man dies mit dem Koeffi-
zienten von –0,4 (als eine Art worst-case-Szenario), erhält man diese Lohnwirkungen. 
48) In dieser Untersuchung wird dabei auf die Gesamtzahl der neu zuwandernden Arbeitskräfte aus dem Ausland und 
nicht nur jenen aus den EU 8-Ländern abgestellt, um auf diese Weise eine Verzerrung durch das Weglassen anderer 
Zuwanderungsgruppen zu vermeiden. 
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im Mai 2011 besonders viele erstmalige Beschäftigungsaufnahmen von ausländischen 
Arbeitskräften registriert wurden, um folgende Gleichung zu schätzen: 
(4.11)   ܾܽ௧ ൌ ௧ݑݖݑଵ݊݁ߙ  ௧ܾܽߛ  ௧ݑݖߚ  ݅ כ ݆  ݐ כ ݆  ݅ כ ݐ   ௧ߝ

௧ݑݖ   (4.12) ൌ ௧ݑݖݑଵ݊݁ߙ  ௧ܾܽߛ  ௧ݑݖߚ  ݅ כ ݆  ݐ כ ݆  ݅ כ ݐ   ௧ߝ

In diesen Gleichungen sind abkijt und zukijt die Abgänge aus der Beschäftigung bzw. die 
Zugänge zu Beschäftigung der bereits seit einiger Zeit in Österreich arbeitenden Arbeitskräfte 
(InländerInnen und alteingesessene AusländerInnen). abijt und zuijt sind hingegen alle Ab- und 
Zugänge aus und in die Beschäftigung (inklusive jener, die direkt von einem Beschäftigungs-
verhältnis in ein anderes übergehen). Diese kontrollieren für das Beschäftigungswachstum in 
der Branche und dem Bundesland zum Zeitpunkt t (da die Differenz zwischen Zugängen und 
Abgängen das Beschäftigungswachstum ergibt) und auch für den Beschäftigungsumschlag 
(da dieser durch die Summe aus Zu- und Abgängen gemessen werden kann). Die Interakti-
onsterme (i*j, t*j, i*t) sind hingegen eine Serie von branchen-bundesland-, zeit-bundesland- 
und zeit-branchenspezifischen Konstanten. Diese kontrollieren für zeitinvariante Spezifika einer 
Branche in einem Bundesland und bundesland- sowie branchenspezifische Saisonalität. Der 
Koeffizient ߙଵ gibt hingegen an, um wie viele Prozentpunkte der Beschäftigung sich der 
Abgang aus der Beschäftigung bzw. der Zugang in die Beschäftigung erhöht, wenn es zu 
einer Erhöhung der Neuzugänge von ausländischen Arbeitskräften, um einen Prozentpunkt 
der unselbständig Beschäftigten kommt. 

Übersicht 4.6 zeigt die Ergebnisse dieser Schätzung, wobei in dieser Übersicht zwischen Zu- 
und Abgängen in und aus verschiedenen Arbeitsmarktzuständen unterschieden wird. In den 
Spalten 1 und 2 werden alle Zu- und Abgänge in und aus Beschäftigung betrachtet; in Spal-
ten 3 und 4 hingegen nur Zu- und Abgänge aus der und in die Arbeitslosigkeit und in Spalten 
5 und 6 Zu- und Abgänge aus der und in die Inaktivität.  

Übersicht 4.6: Ergebnisse einer Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwischen Ab- und 
Zugängen aus der und in die Beschäftigung in Österreich und Neuzugängen von 
beschäftigten AusländerInnen 

Abgänge Zugänge Abgänge Zugänge Abgänge Zugänge 
Insgesamt In/aus Arbeitslosigkeit In/aus Inaktivität 

Abgänge insgesamt 0,580*** 0,054*** 0,060*** 0,035** 0,520*** 0,019 
(–0,029) (–0,017) (–0,014) (–0,017) (–0,029) (–0,022) 

       Erstzugänge ausländischer 
Arbeitskräfte 

–0,048 0,007 0,009 –0,210*** –0,056 0,220 
(–0,075) (–0,210) (–0,076) (–0,078) (–0,130) (–0,260) 

Zugänge insgesamt 0,043*** 0,550*** 0,021*** 0,087*** 0,022 0,460*** 
(–0,014) (–0,068) (–0,006) (–0,021) (–0,016) (–0,080) 

N 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 
R-sq 0,941 0,937 0,586 0,629 0,919 0,913 

Q: Arbeitsmarktservice Österreich, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Arbeitsmarkt-
datenbank, Erwerbskarrierenmonitoring), WIFO-Berechnungen. – Werte in Klammer sind heteroskedastie-robuste 
Standardfehler der Schätzung. Die Koeffizienten der Branchen-Region-, Region-Zeit- und Branchen-Zeit-fixen Effekte 
werden nicht gemeldet. ***, (**), (*) signalisiert Signifikanz auf den 1% (5%) (10%) Niveau. 
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Nach den Ergebnissen besteht zwischen der Zuwanderung neuer ausländischer Arbeitskräfte 
auf den österreichischen Arbeitsmarkt und den Abgängen aus der Beschäftigung von in 
Österreich bereits aktiv Beschäftigten (egal ob dies Abgänge in die Arbeitslosigkeit oder in 
die Inaktivität betrifft) kein statistisch gesicherter Zusammenhang. Dies betrifft sowohl die 
Abgänge insgesamt als auch die Abgänge in die Arbeitslosigkeit und in die Inaktivität. Zwi-
schen der Zuwanderung von neuen ausländischen Arbeitskräften und den Beschäftigungszu-
gängen aus allen Nicht-Beschäftigungszuständen von InländerInnen und bereits anwesenden 
AusländerInnen insgesamt und aus der Inaktivität besteht ebenfalls kein statistisch gesicherter 
Zusammenhang. Einzig bei den Zugängen zur Beschäftigung aus der Arbeitslosigkeit besteht 
ein (statistisch signifikanter) negativer Zusammenhang. Nach diesem verringert eine Erhöhung 
der Zugänge von erstmalig am österreichischen Arbeitsmarkt auftretenden ausländischen 
Arbeitskräften um einen Prozentpunkt der Beschäftigten die Zugänge aus der Beschäftigung 
von bereits in Österreich arbeitenden Arbeitskräften um 0,21 PP. Legt man diese Zahl auf die 
durch eine teilweise Liberalisierung der Arbeitsaufnahme von AsylwerberInnen am österreichi-
schen Arbeitsmarkt verursachten Zugänge um, würde dies im schlimmsten Fall eine Verringe-
rung des Zugangs in die Beschäftigung um 0,04 PP der Beschäftigten (oder rund 1.400 Fälle) 
bedeuten. 

Die Auswirkungen einer teilweisen Liberalisierung des Arbeitsmarktzugangs von AsylwerberIn-
nen auf den Umschlag an Arbeitskräften sollten daher eher gering sein. Allerdings deuten die 
am Anfang dieses Kapitels diskutierten Ergebnisse von Schweighofer (2012) auf branchen- 
und bundesländer-spezifisch recht asynchrone Verdrängungsprozesse am österreichischen 
Arbeitsmarkt hin. Aus diesem Grund zeigt Übersicht 4.7 Schätzergebnisse für die Gleichungen 
(4.11) und (4.12) getrennt nach verschiedenen Branchen und Bundesländern, wobei hier nur 
die Koeffizienten für den Neuzugang ausländischer Arbeitskräfte gemeldet werden. 

Nach diesen Ergebnissen verringern Neuzugänge von ausländischen Arbeitskräften vor allem 
in der Landwirtschaft, im Handel, in Information und Kommunikation, im Finanz- und im 
Gesundheitswesen sowie in den Bundesländern Wien, Steiermark, Salzburg und Tirol die 
Zugänge aus der Nicht-Beschäftigung statistisch signifikant. In allen diesen Branchen und Bun-
desländern mit Ausnahme des Finanz- und des Gesundheitswesens und der Bundesländer 
Steiermark und Tirol ist dies auf eine statistisch signifikant geringere Zahl sowohl der Zugänge 
aus der Arbeitslosigkeit als auch aus der Inaktivität zurückzuführen. Im Finanzwesen sowie in 
der Steiermark und in Tirol sinkt hingegen nur die Zahl der Zugänge aus der Inaktivität signifi-
kant, während dies im Gesundheitswesen ausschließlich die Zahl der Zugänge aus der 
Arbeitslosigkeit betrifft. Diese Branchen und Bundesländer dürften auch jene sein, in denen 
Verdrängungseffekte am deutlichsten erkennbar sind, da in allen anderen Branchen und 
Bundesländern kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Neuzugängen von ausländi-
schen Arbeitskräften zur Beschäftigung und den Zugängen anderer Arbeitskräfte besteht. 

Auf Seite der Zugänge der Arbeitskräfte zur Beschäftigung bestehen damit zumindest in eini-
gen Bundesländern und Branchen Hinweise auf eine Verdrängung. Auf Seiten der Abgänge 
aus der Beschäftigung sind solche Hinweise hingegen deutlich seltener. In den meisten Bun-
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desländern und Branchen sind die Koeffizienten hier statistisch insignifikant und im Beherber-
gungswesen, in der Steiermark und in Tirol aber auch bei den sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen zeigen sich statistisch signifikante negative Koeffizienten, die entgegen 
unseren ursprünglichen Vermutungen eine geringere Zahl an Abgängen als Reaktion auf 
vermehrte ausländische Zugänge implizieren. Einzig in Tirol und im Finanzwesen bestehen 
Hinweise, dass eine verstärkte Arbeitsaufnahme von erstmalig arbeitsuchenden AusländerIn-
nen zu einem verstärkten Abgang von InländerInnen und alteingesessenen AusländerInnen in 
die Inaktivität führt. 

Übersicht 4.7: Ergebnisse einer Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwischen Ab- und 
Zugängen aus der und in die Beschäftigung in Österreich und Neuzugängen von 
beschäftigten AusländerInnen nach Branchen und Bundesländern 

Abgänge Zugänge Abgänge Zugänge Abgänge Zugänge 
In/aus Nicht-Beschäftigung In/aus Arbeitslosigkeit In/aus Inaktivität 

Nach Branchen 
Landwirtschaft –0,130 –0,650*** 0,100 –0,410*** –0,240 –0,240** 
Sachgütererzeugung 0,031 –0,069 0,170 –0,100 –0,140 0,035 
Bau –1,170 0,510 1,380 0,440 –2,550 0,064 
Handel –0,290** –0,500* –0,240 –0,360*** –0,055 –0,460** 
Verkehr 0,180 0,340 0,130 0,330 0,057 0,015 
Beherbergung, Gastronomie –0,170* 0,270 –0,110 –0,092 –0,061 0,360* 
Information, Kommunikation –0,047 –1,050*** –0,180 –0,360* 0,130 –0,690* 
Finanzwesen 0,240 –1,120*** –0,240 –0,085 0,480*** –1,040*** 
Sonstige Wirtschaftliche DL –0,170 0,210 –0,210* –0,230 0,045 0,440 
Erziehung, Unterricht 0,310 –0,500 –0,530 –0,370 0,830 –0,130 
Gesundheitswesen –0,120 –0,440** 0,052** –0,210*** –0,170 –0,230 
Andere Dienstleistungen (DL) 0,390 0,110 0,061 –0,280 0,330 0,390 

Nach Bundesländern 
Wien –0,130 –0,650*** 0,100 –0,410*** –0,240 –0,240** 
Niederösterreich 0,031 –0,069 0,170 –0,100 –0,140 0,035 
Burgenland –1,170 0,510 1,380 0,440 –2,550 0,064 
Steiermark –0,290** –0,500* –0,240*** –0,036 –0,055 –0,460** 
Kärnten 0,180 0,340 0,130 0,330 0,057 0,015 
Oberösterreich –0,170** 0,270 –0,110 –0,092 –0,061 0,360* 
Salzburg –0,047 –1,050*** –0,180 –0,360* 0,130 –0,690* 
Tirol 0,240 –1,120*** –0,240 –0,085 0,480*** –1,040*** 
Vorarlberg –0,170 0,210 –0,210* –0,230 0,045 0,440 
Q: Arbeitsmarktservice Österreich, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Arbeitsmarkt-
datenbank, Erwerbskarrierenmonitoring), WIFO-Berechnungen. – Werte in Klammer sind heteroskedastie-robuste 
Standardfehler der Schätzung. Die Koeffizienten der Branchen-Region-, Region-Zeit- und Branchen-Zeit-fixen Effekte 
und andere Kontrollvariablen werden nicht gemeldet. ***, (**), (*) signalisiert Signifikanz auf den 1% (5%) (10%) 
Niveau. 

4.8 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass eine teilweise Liberalisierung des Arbeits-
marktzuganges für AsylwerberInnen unter den hier getroffenen Annahmen nach sechs oder 
neun Monaten nach Zulassung zum Asylverfahren in Österreich zu einer Erhöhung der Arbeits-
losenquote über einen 4-Jahres-Zeitraum um zwischen 0,1 PP bis maximal 0,2 PP führen 
würde, andererseits aber die unselbständige Beschäftigung zwischen 0,01% bis 0,03% erhöhen 
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würde, während das Arbeitskräfteangebot der InländerInnen nur kurzfristig etwas zurück-
ginge. 

Etwas bedeutsamere Effekte ergäben sich nach diesen Simulationen bei längeren Verfah-
rensdauern und einer Liberalisierung des Arbeitsmarktzugangs drei Monate nach Zulassung 
zum Asylverfahren in Österreich. Hier wäre, bei ansonsten ebenfalls geringen Auswirkungen 
auf Arbeitskräftenachfrage und -angebot, mit einem kurzfristigen Anstieg der Arbeitslosen-
quote um bis zu 0,23 PP und einer mittelfristigen Erhöhung um bis zu 0,21 PP zu rechnen. 

Abgesehen von diesen möglichen gesamtwirtschaftlichen Effekten einer teilweisen Liberali-
sierung des Arbeitsmarktzuganges für AsylwerberInnen wäre es auch denkbar, dass eine sol-
che Liberalisierung Lohn-, Verteilungs- und Verdrängungswirkungen verursacht. Diese Effekte 
scheinen eher gering zu sein. Auf Basis der Koeffizienten in der Literatur und der hier getroffe-
nen Annahmen über das aus der Liberalisierung entstehende zusätzliche Angebot wären 
allenfalls um zwischen 0,04% und 0,08% niedrigere Löhne der heimischen Arbeitskräfte zu 
erwarten und auch die Verteilungs- und Verdrängungswirkungen sollten eher moderat blei-
ben. Allenfalls wäre hier mit einer Verringerung des Zugangs in die Beschäftigung um 0,04 PP 
der Beschäftigten zu rechnen, wobei sich diese Effekte insbesondere auf einzelne Branchen 
(Landwirtschaft, Handel, Information und Kommunikation, Finanz- und Gesundheitswesen) 
konzentrieren könnten.  

Einschränkend ist bei diesen Ergebnissen allerdings zu erwähnen, dass sie zum einen – auf-
grund der mangelhaften Datenlage zur Zahl der AsylwerberInnen in Österreich und der 
durchschnittlichen Verfahrensdauer von Asylverfahren – auf einer Reihe von Annahmen 
beruhen. Diese Datenunsicherheiten bedeuten auch, dass die hier vorliegenden Ergebnisse 
mit einiger Vorsicht zu interpretieren sind. Allerdings weisen unsere Sensitivitätsanalysen auch 
auf einige wichtige Parameter zur Beurteilung der Auswirkungen hin. Unter diesen ist vor allem 
die durchschnittliche Verfahrensdauer zu erwähnen. Diese ist in allen unseren Szenarien 
(unabhängig von dem Zeitpunkt des Arbeitsmarktzuganges) eine der wichtigsten Einflussgrö-
ßen auf die Arbeitsmarktwirkungen einer Lockerung des Arbeitsmarktzuganges von Asylwer-
berInnen. Dabei gilt: je kürzer die durchschnittliche Verfahrensdauer, desto geringer die 
Arbeitsmarktwirkungen.  

Zum anderen werden unsere Simulationsergebnisse auch durch den geringen Wissensstand 
über den institutionellen Rahmen (wie z. B. einer möglichen Bedarfsprüfung vor dem Arbeits-
markteintritt oder einer intensiveren Betreuung von AsylwerberInnen), in dem eine solche 
Liberalisierung stattfindet, eingeschränkt. In diesem Sinne sind unsere Schätzungen als maxi-
male Auswirkungen zu interpretieren, da sie keinerlei wirtschaftspolitische Maßnahmen 
berücksichtigen, durch die negative Arbeitslosigkeitswirkungen einer solchen Liberalisierung 
verringert werden könnten.  
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5. Zusammenfassung und wirtschaftpolitische Schlussfolgerungen 

In Österreich haben AsylwerberInnen laut § 4 Abs. 1 Z 1 AuslBG ab dem dritten Monat nach 
der Zulassung zum Asylverfahren einen bewilligungspflichtigen Zugang zum österreichischen 
Arbeitsmarkt. Dieser wird allerdings gegenwärtig durch einen Erlass des ehemaligen Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (vom 1.5.2004) auf die kontingentierte Saison- und Ernte-
arbeit beschränkt. Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Auswirkungen eines bewilligungs-
pflichtigen Arbeitsmarktzuganges für Asylsuchende auf den österreichischen Arbeitsmarkt 
ohne Einschränkung auf diese kontingentierten Bereiche zu untersuchen. Insbesondere wur-
den dabei vier Fragestellungen, die eng mit den verschiedenen Hoffnungen aber auch Befür-
chtungen hinsichtlich einer solchen Lockerung des Arbeitsmarktzuganges verbunden sind, in 
den Mittelpunkt gestellt. Diese waren: 

1. Inwieweit lassen sich aus Änderungen im Arbeitsmarktzugang in anderen Ländern 
Rückschlüsse auf die dadurch verursachten Änderungen in den Migrationsbewegun-
gen von AsylwerberInnen ziehen?  

2. Welche Aussagen lassen sich über die Qualifikationen und den Integrationserfolg von 
Personen, die aus Asylgründen nach Österreich zugewandert sind, im Vergleich zu 
anderen Gruppen von MigrantInnen machen? 

3. Wie gestaltet sich der Arbeitsmarktzugang hinsichtlich der Zahl und Struktur von Asyl-
werberInnen, die einen Arbeitsmarktzugang erhalten, gegenwärtig? 

4. Mit welchen Auswirkungen auf den österreichischen Arbeitsmarkt (Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit aber auch Löhne, Verteilung und Arbeitsmarktdynamik) wäre, in 
Abhängigkeit von verschiedenen Szenarien über den Zeitpunkt der Gewährung des 
Arbeitsmarktzugangs und der durchschnittlichen Verfahrensdauer eines Asylverfah-
rens, zu rechnen? 

5.1 Ergebnisse im Überblick 

Hinsichtlich aller vier Untersuchungsziele ist dabei einschränkend festzuhalten, dass die Daten-
lage und der Wissensstand zu Struktur und Zahl der von einer solchen Lockerung des Arbeits-
marktzuganges betroffenen Personen sehr mangelhaft ist. Aus Sicht der Zielsetzungen der 
vorliegenden Studie erwiesen sich dabei vor allem der geringe Erkenntnisstand hinsichtlich 
der Zahl der AsylwerberInnen in Österreich, ihrer Qualifikation und der Dauer ihrer Verfahren 
als die wichtigsten Einschränkungen. Diese bedingen, dass zur Abschätzung der Arbeitsmarkt-
auswirkungen einer Lockerung des Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen, d. h. ein nicht 
auf spezifische Branchen beschränkter Arbeitsmarktzugang, eine Vielzahl von Annahmen und 
Schätzungen notwendig waren. Diese erhöhen die mit einer solchen Maßnahme verbun-
denen Unsicherheiten. Trotz dieser Einschränkungen konnten in dieser Studie auf Grundlage 
eines Screenings der internationalen Literatur, theoretischer Überlegungen und eigenständi-
ger empirischer Untersuchungen einige relevante Ergebnisse erzielt werden.  
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5.1.1 Auswirkungen von Asylpolitik auf Asylanträge 

So zeigt zum Beispiel der Literaturüberblick des ersten Kapitels, welches sich mit den Wirkun-
gen der Asylpolitik auf die Zahl der gestellten Asylanträge in einem Land beschäftigt, dass 
eine restriktivere Asylpolitik den durch vermehrte Krisen bedingten Anstieg der AsylwerberIn-
nenzahlen in der Vergangenheit zwar dämpfen, aber nicht verhindern konnte. Im Allgemei-
nen sind politische und wirtschaftliche Krisen im Sendeland, bestehende Netzwerke von Asyl-
werberInnen aber auch die wirtschaftliche Situation im Empfängerland wichtigere Determi-
nanten von Flüchtlingsbewegungen als asylpolitische Entscheidungen im Empfängerland. 
Daher ist auch in den nächsten Jahren – unabhängig von asylpolitischen Entscheidungen – 
mit einer steigenden Anzahl an Asylanträgen in Europa und Österreich zu rechnen. Dement-
sprechend wichtig wird es auch sein, für die Betreuung und Steuerung dieser Gruppe von 
MigrantInnen entsprechende Konzepte und Kapazitäten aufzubauen. 

Überdies wird in der einschlägigen Literatur den Aufenthaltsbedingungen im Empfängerland 
(zu denen auch der Arbeitsmarktzugang gehört) zumeist eine geringere Wirksamkeit bei der 
Steuerung von Asylanträgen beschieden als etwa den Aufnahmebedingungen (also z. B. 
Visa-Bestimmungen, Strafen für Menschenschmuggel oder Haftungsregeln für Beförderer) 
oder administrative Regeln zur Bearbeitung von Asylanträgen (z. B. Einengung des Flüchtlings-
begriffs, beschleunigte Verfahren und Beschränkungen des Einspruchsrechtes bei asylrechtli-
chen Verfahren). Auch unsere eigenen Untersuchungen zu den Änderungen der Regelungen 
des Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen in Deutschland, Belgien und Lettland zeigen 
nur im Fall Deutschlands eine deutliche Erhöhung der Zahl der AsylwerberInnen nach den 
Reformen. Allerdings ist auch hier zu hinterfragen, ob dieses Ergebnis dem liberaleren Arbeits-
marktzugang von AsylwerberInnen geschuldet ist, oder eher den liberalen Aufnahmebedin-
gungen von syrischen AsylwerberInnen, da Deutschland im Zeitraum nach der Reform die 
Aufnahme von 25.500 syrischen Flüchtlingen zusicherte. Aber auch, wenn eine Wirkung unter-
stellt wird, sind durch eine Lockerung des Arbeitsmarktzuganges für AsylwerberInnen nur 
geringe Effekte auf die Zahl der zusätzlichen AsylwerberInnen zu erwarten. Umgelegt auf 
Österreich würden die für Deutschland gefundenen Effekte einen Anstieg der Zahl der Asyl-
werberInnen um 500 bis 550 Asylanträge pro Jahr nahelegen. 

Gleichzeitig betont die internationale Literatur aber auch, dass die Wirkungen von Asylpoliti-
ken unter anderem stark vom Informationsstand der Flüchtlinge abhängen. Dies ließe vermu-
ten, dass die Wirkung von Asylpolitik, je nachdem ob die Information über Politikänderungen 
bei den Flüchtlingen ankommt oder nicht, durchaus unterschiedlich sein könnte. Insbeson-
dere scheinen viele AsylwerberInnen ihre – überdies oft nur mangelhaften – Informationen 
über die Empfängerländer erst während der Flucht über Netzwerkbeziehungen und Schlep-
per zu erhalten. Dies deutet einerseits auf die Wichtigkeit der Bekämpfung des Schlepperwe-
sens und andererseits auf die Notwendigkeit entsprechender Informationspolitiken bei der 
Steuerung von Flüchtlingsbewegungen hin.  
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5.1.2 Ergebnisse zu den Qualifikationen und der Arbeitsmarktintegration von aus 
Asylgründen Zugewanderten 

Die Asylmigration nach Österreich besteht nach den vorhandenen Daten zu einem überwie-
genden Teil aus männlichen Personen, die zwischen 20 und 40 Jahre alt sind und deren Qua-
lifikationsstruktur herkunftsregionsspezifisch variieren dürfte. Die Ergebnisse zur Ausbildung und 
Integration von aus Asylgründen nach Österreich zugewanderten Personen laut Mikrozensus – 
Ad-hoc-Modul 2008 zur "Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen und Migranten" zeigen über-
dies, dass diese Personen traditioneller Weise einen sehr hohen Anteil an mittleren Qualifikati-
onen aufwiesen. Betrachtet man die gesamte aus Asylgründen nach Österreich zugewan-
derte Bevölkerung hatten 2008 63% dieser Gruppe eine mittlere Ausbildung als höchste abge-
schlossene Ausbildung. Damit war diese Gruppe besser ausgebildet als die aus familiären 
Gründen zugewanderten Personen in Österreich, und hatte auch einen höheren Anteil an 
mittleren Qualifikationen (aber auch einen geringeren AkademikerInnenanteil) als die 
ArbeitsmigrantInnen.  

Einschränkend ist jedoch festzuhalten, dass sich die Qualifikationsstruktur in den letzten Jahren 
unter anderem aufgrund der sich ändernden Sendelandstruktur verändert hat. Die rezente-
ren Zuwanderungskohorten dieser Gruppe, die im Zeitraum 1994 bis 2008 zuwanderten, hat-
ten einen deutlich höheren Anteil an Personen mit maximal Pflichtschulausbildung (von 
33,4%) als frühere Kohorten. Dennoch hatten auch in dieser Gruppe immer noch mehr als die 
Hälfte der aus Asylgründen zugewanderten Personen eine mittlere Ausbildung. Diese wurde 
bei rund einem Viertel der Personen noch nicht anerkannt und auch hinsichtlich der fakti-
schen Anerkennung dieser Qualifikationen am österreichischen Arbeitsmarkt zeigt sich eine 
deutliche Benachteiligung der aus Asylgründen zugewanderten Personen gegenüber ande-
ren Zuwanderungsgruppen. Dies deutet darauf hin, dass die formalen Bildungsabschlüsse der 
aus Asylgründen nach Österreich zugewanderten Personen, die oft die mittleren Qualifikati-
onen betreffen, nicht immer den österreichischen Qualifikationsanforderungen entsprechen 
oder zumindest nicht immer als den österreichischen Qualifikationen entsprechend wahr-
genommen werden. Dementsprechend groß dürfte der Bedarf an (Teil-)Qualifizierung in 
dieser Gruppe sein, wenn die Qualifikationen in Österreich anerkannt werden sollen. 

Allerdings zeigt sich – im Einklang mit internationalen Studien – auch eine, selbst nach Kon-
trolle für andere für die Arbeitsmarktintegration wichtige Faktoren, besondere Benachteili-
gung von aus Asylgründen zugewanderten Personen, die erst kurz in Österreich anwesend 
sind und – österreichspezifisch – eine besondere Benachteiligung von aus Asylgründen zuge-
wanderten Frauen. Insbesondere die Benachteiligung von erst kurz im Land befindlichen 
anerkannten Flüchtlingen wird dabei in der internationalen Literatur – abhängig von den insti-
tutionellen Gegebenheiten des jeweiligen Empfängerlandes – mit einer Kombination aus 
besonders unvorteilhaften Migrationsbedingungen von AsylwerberInnen, die ihr Heimatland 
oft sehr rasch und unter traumatischen Umständen verlassen müssen, mit – unter anderem 
aufgrund oftmals fehlender Unterlagen – besonderen Problemen bei der Anerkennung der 
formalen Ausbildung von AsylwerberInnen, langen Stehzeiten außerhalb des Arbeitsmarktes 
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während des Asylverfahrens und der Ansiedlung in Regionen, in denen die spezifischen Qua-
lifikationen der AsylwerberInnen am Arbeitsmarkt nicht nachgefragt werden, begründet. 
Insofern bieten sich eine Reihe von wirtschaftspolitischen Ansatzpunkten an, mit denen zu 
einer Verbesserung die Integration von erst kurz in Österreich befindlichen Personen, die aus 
Asylgründen zugewandert sind, beigetragen werden könnte.  

Obwohl es bei der gegenwärtigen Datenlage nicht möglich ist, die wesentlichsten dieser 
Gründe für Österreich zu bestimmen, würde eine Politik, die das Ziel eines verbesserten 
Arbeitsmarktzugangs von AsylwerberInnen verfolgt daher ihr Augenmerk auf die institutionel-
len Umstände ihrer Ansiedlung, die Anerkennung ihrer Qualifikationen und ihre Asylverfahrens-
dauern legen. Die zentralen Fragen wären hier, ob AsylwerberInnen auch in Regionen ange-
siedelt werden, wo eine entsprechende Nachfrage nach ihrer Arbeitskraft besteht, wie die 
Anerkennung von (formalen) Qualifikationen in dieser Gruppe verbessert werden kann, zu 
welchen De-qualifikationseffekten längere Verfahrensdauern führen und wie die Asylwerbe-
rInnen während der Dauer ihrer Asylverfahren besser betreut werden können. 

Allerdings beziehen sich die Benachteiligungen der aus Asylgründen zugewanderten Perso-
nen gegenüber anderen Zuwanderungsgruppen auch nur auf die ersten Jahre ihrer Ansied-
lung, bei älteren Kohorten lassen sich nur bei den Frauen eindeutige Hinweise auf eine 
Benachteiligung bei der Arbeitsmarktintegration feststellen. Dies unterstreicht die Wichtigkeit, 
aus Asylgründen zugewanderte Frauen als eine eigene Zielgruppe der Arbeitsmarkt- und 
Integrationspolitik zu betrachten. 

5.1.3 Ergebnisse zum gegenwärtigen Arbeitsmarktzugang 

Hinsichtlich des gegenwärtigen Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen nach § 4 AuslBG 
(Ausländerbeschäftigungsgesetz), zeigt eine Sonderauswertung der AMS-Daten zur bewilli-
gungspflichtigen kontingentierten Beschäftigung für die Jahre 2006 bis 2014, dass es insge-
samt nur wenigen AsylwerberInnen gelang, in diesen Kontingenten einen Arbeitsmarktzugang 
zu erwerben. In den Jahren 2006 bis 2014 erhielten insgesamt nur 2.840 Personen 5.340 Kon-
tingentbewilligung als Erntehelfer, in der Land- und Forstwirtschaft bzw. im Sommer-/Winter-
tourismus. Spitzenjahr war 2008, als 904 AsylwerberInnen 1.084 Kontingentbewilligungen zuer-
teilt bekamen.  

Der Arbeitsmarktzugang in diesen Kontingenten ist auch nicht sehr nachhaltig. Zumeist erhält 
ein Asylwerber oder eine Asylwerberin (sofern er/sie überhaupt einen Arbeitsmarktzugang 
erhält) nur eine Bewilligung. Rund die Hälfte der 2.840 Asylsuchenden, die einen Arbeitsmarkt-
zugang erlangten, erhielt über den gesamten Zeitraum nur eine Kontingentbewilligung, wei-
tere 40% zwei oder drei. Letztere, die zwei- bis dreimal eine Kontingentbewilligung bezogen, 
arbeiteten entweder (fast) ausschließlich in der Land- und Forstwirtschaft oder (fast) aus-
schließlich im Tourismus. Überdies betrug die durchschnittliche Dauer des Beschäftigungsver-
hältnisses in einer solchen Bewilligung nur etwa 120 Tage oder knapp 4 Monate.  

Der Zugang war auch sowohl nach Geschlechtern als auch nach Nationalitäten konzentriert, 
wobei insbesondere die Nationalitätenverteilung nur teilweise mit der Nationalitätenvertei-



–  93  – 

   

lung der AsylwerberInnen korrespondiert. Gut 80% der erteilten Kontingentbewilligungen 
erhielten dabei Männer, die durchschnittlich 35 Jahre alt waren, was der Zusammensetzung 
der Asylsuchenden in Österreich nach Alter und Geschlecht entspricht. In den Jahren 2006 bis 
2011 erhielten Personen aus Serbien Montenegro und Kosovo die meisten Bewilligungen (rund 
28% 2006-2011), gefolgt von Personen aus der Türkei (rund 14% 2006-2011) und aus China 
(rund 9% 2006-2011). 2012 kam Afghanistan als zweitstärkste Nation hinzu. 2013 und 2014 war 
dann Afghanistan die mit Abstand antragsstärkste Nation mit 25,3% bzw. 33,7% aller Bewilli-
gungen gefolgt von Serbien, Montenegro und Kosovo, Türkei, China und Bangladesch. Damit 
zeigt sich eine auffällig starke Konzentration der Kontingentverteilung auf Personen aus dem 
ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und China, die nicht den Asylzahlen in den letzten Jah-
ren entspricht. Eine Erklärung hierfür wäre, dass die bestehenden ethnischen Netzwerke (z. B. 
Empfehlungen von gleichsprachigen alteingesessenen AusländerInnen, vorhandene 
Arbeitgeber gleicher Nationalität) den Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen aus diesen 
Ländern erleichtern.  

5.1.4 Auswirkungen auf den österreichischen Arbeitsmarkt 

Im letzten Teil der Studie werden anhand eines Zeitreihenmodells und einer Reihe von realisti-
schen Annahmen über die Zahl der Personen im Asylverfahren, die durchschnittliche Dauer 
des Asylverfahrens und der zu erwartenden Alters- und Erwerbsstruktur der zuwandernden 
AsylwerberInnen verschiedene Szenarien darüber entwickelt, wie sich eine Lockerung des 
Arbeitsmarktzuganges ohne Einschränkung der Beschäftigungsmöglichkeiten auf spezifische 
kontingentierte Wirtschaftsbereiche für AsylwerberInnen auf Löhne, Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit in Österreich auswirken könnte beziehungsweise mit welchen Verteilungs- und 
Verdrängungswirkungen zu rechnen wäre.  

Einschränkend ist bei diesen Ergebnissen zu erwähnen, dass sie zum einen – aufgrund der 
mangelhaften Datenlage zur Bestandszahl der AsylwerberInnen in Österreich und auch zur 
durchschnittlichen Verfahrensdauer von Asylverfahren – auf einer Reihe von Annahmen 
beruhen, die zwar plausibel erscheinen, aber empirisch nicht überprüfbar sind. Zum anderen 
berücksichtigen diese Simulationsergebnisse auch den institutionellen Rahmen (wie z. B. eine 
mögliche Bedarfsprüfung vor dem Arbeitsmarkteintritt oder eine intensivere Betreuung von 
AsylwerberInnen), in dem eine solche Lockerung des Arbeitsmarktzuganges stattfindet, nicht, 
sondern gehen davon aus, dass die Arbeitsmarktwirkungen in etwa einem gleich hohen 
Anstieg des Arbeitskräfteangebotes von Drittstaatsangehörigen entspricht. Sie berücksichti-
gen auch keinerlei wirtschaftspolitische Maßnahmen, durch die negative Effekte einer sol-
chen Lockerung verringert, oder aber positive Effekte gesteigert, werden könnten. Diese Unsi-
cherheiten bedeuten, dass die hier vorliegenden Ergebnisse mit einiger Vorsicht zu interpretie-
ren sind.  

Die in diesem Kapitel berechneten möglichen Lohn-, Verteilungs- und Verdrängungswirkun-
gen sind dabei relativ gering. Auf Basis der Koeffizienten in der Literatur und der Annahmen 
über das zusätzliche Arbeitskräfteangebot wären allenfalls zwischen 0,04% und 0,08% niedri-
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gere Löhne der heimischen Arbeitskräfte zu erwarten und auch die Verteilungs- und Ver-
drängungswirkungen sollten eher moderat bleiben. Allenfalls wäre hier mit einer Verringerung 
des Zugangs in die Beschäftigung um 0,04 Prozentpunkte der Beschäftigten zu rechnen, 
wobei sich diese Effekte insbesondere auf einzelne Branchen (Landwirtschaft, Handel, Infor-
mation und Kommunikation, Finanz- und Gesundheitswesen) konzentrieren könnten. Ähnli-
ches gilt auch für die Auswirkungen auf die unselbständige Beschäftigung, welche in Abhän-
gigkeit von den berechneten Szenarien um 0,01% bis 0,03% steigen würde, und das Arbeits-
kräfteangebot der InländerInnen, welches nur kurzfristig leicht zurückgehen würde.  

Als einzige nennenswerte Auswirkung zeigt sich somit eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit. Diese 
würde sich unter den getroffenen Annahmen bei einer Lockerung nach sechs oder neun 
Monaten kurzfristig um 0,1 bis maximal 0,2 Prozentpunkte erhöhen und im Anschluss (aller-
dings nur sehr langsam) wieder zurückgehen. Etwas bedeutsamere Effekte ergäben sich hin-
gegen bei einer Lockerung des Arbeitsmarktzugangs 3 Monate nach Zulassung zum Asylver-
fahren in Österreich. Hier wäre unter den getroffenen Annahmen mit einem kurzfristigen 
Anstieg der Arbeitslosenquote von 0,17 bis zu 0,23 Prozentpunkten und einer mittelfristigen 
Erhöhung um bis zu 0,22 Prozentpunkte zu rechnen. 

Allerdings weisen unsere Sensitivitätsanalysen auch auf einige wichtige wirtschaftspolitisch 
beeinflussbare Parameter hin, die die Auswirkungen einer Lockerung des Arbeitsmarktzugan-
ges von AsylwerberInnen mit beeinflussen. Unter diesen ist die durchschnittliche Verfahrens-
dauer in allen Szenarien (unabhängig von dem Zeitpunkt der partiellen Lockerung des 
Arbeitsmarktzugangs) eine der wichtigsten. Da Personen, die in der letztmöglichen Instanz 
eine negativen Asylentscheid erhalten, in der Regel auch keinen Arbeitsmarkzugang erhal-
ten, gilt: je kürzer die durchschnittliche Verfahrensdauer, desto geringer die Arbeitsmarkt-
wirkungen einer Liberalisierung. Dementsprechend wichtig ist es für die Wirtschaftspolitik, bei 
einer solchen Liberalisierung auf möglichst kurze Verfahrensdauern bei AsylwerberInnen 
hinzuarbeiten.  

5.2 Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen 

Ausgehend von diesen Ergebnissen ist somit die Entscheidung, unter welchen Bedingungen 
ein liberalerer Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen, der insbesondere einen branchen-
mäßig breiteren, nicht kontingentierten Arbeitsmarktzugang zulässt als bisher, in Österreich 
eingeführt wird, eine Abwägung von verschiedenen Vor- und Nachteilen einer solchen Neu-
regelung. Diese Abwägung kann dabei aus verschiedenen Perspektiven erfolgen. Eine wären 
die Auswirkungen dieses erleichterten Arbeitsmarktzugangs für AsylwerberInnen auf ihre eige-
nen langfristigen Integrationschancen. Eine andere Perspektive wären die Vor- und Nachteile 
vor dem Hintergrund der Bestimmungen der neuen Asylaufnahmerichtlinie der Europäischen 
Kommission. Diese legt unter anderem auch Mindeststandards für den Arbeitsmarktzugang 
von AsylwerberInnen während ihres Verfahrens fest und garantiert AsylwerberInnen spätes-
tens neun Monate nach der Stellung des Antrags auf internationalen Schutz einen (nach 
einer Arbeitsmarktprüfung) effektiven Zugang zum Arbeitsmarkt. Schlussendlich könnten die 
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Vor- und Nachteile einer Reform auch aus wirtschaftlicher Perspektive diskutiert werden. Bei 
all diesen Abwägungen werden allerdings auch die humanitären und (völker-)rechtlichen 
Aspekte der Asylwanderungen eine Rolle spielen, die bei sonst gleichen Bedingungen, ten-
denziell für eine Bevorzugung liberalerer Zuwanderungsbedingungen für AsylwerberInnen als 
zum Beispiel für ArbeitsmigrantInnen sprechen. 

5.2.1 Zielrichtung möglicher Änderungen im Arbeitsmarktzugang für 
AsylwerberInnen 

Aus Sicht der Bestimmungen der Asylaufnahmerichtlinie der Europäischen Kommission zeigen 
unsere Ergebnisse, dass es mit der gegenwärtig bestehenden Regelung einschließlich des 
BMWA-Erlasses und der damit verbundenen kontingentierten bewilligungspflichtigen Beschäf-
tigung in Saisonbranchen, nur gelingt, einem relativ kleinen Teil der AsylwerberInnen einen 
Arbeitsmarktzugang zu gewähren. Dies lässt zumindest Zweifel darüber zu, ob es mit der 
gegenwärtigen Regelung und den damit verbundenen Einschränkungen gelingen kann, tat-
sächlich einen effektiven Arbeitsmarktzugang zu erreichen. Dies erscheint aus Arbeitsmarkt-
gesichtspunkten auch wenig wünschenswert, da eine Arbeitsaufnahme aller AsylwerberInnen 
in nur zwei Wirtschaftsbereichen eine sehr hohe Gefahr einer Überlastung dieser sektoralen 
Arbeitsmärkte mit sich bringen würde. Um AsylwerberInnen einen effektiven Arbeitsmarktzu-
gang zu gewähren, wäre es daher (auch aus Sicht der Arbeitsmarktpolitik) notwendig, diesen 
nicht nur auf einige wenige Sektoren zu beschränken und zu kontingentieren, sondern ihn auf 
alle Sektoren zu verbreitern. 

Überdies zeigen unsere Ergebnisse auch, dass die gegenwärtige Regelung asymmetrisch 
wirkt. Insbesondere scheinen hier AsylwerberInnen aus Ländergruppen mit guten Netzwerken 
in Österreich (etwa AsylwerberInnen aus Serbien, Montenegro und dem Kosovo oder der 
Türkei) bevorzugt. Dadurch verteilt sich der kurzfristige Arbeitsmarktzugang relativ uneinheit-
lich auf einzelne Zuwanderungsgruppen unter den AsylwerberInnen. Eine Regelung, die eine 
größere Chancengleichheit garantiert, wäre hier sicherlich wünschenswert. 

Schlussendlich scheint die gegenwärtige Regelung auch aus informationstechnischen 
Gesichtspunkten diskussionswürdig, da sie AsylwerberInnen tendenziell einen sehr großzügi-
gen Arbeitsmarktzugang in Österreich suggeriert, der allerdings in der Praxis nicht eingehalten 
wird. Dies wirkt zumindest nicht in Richtung einer Verringerung der Zahl der AsylwerberInnen 
nach Österreich. 

Eine Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkeiten von AsylwerberInnen auf eine größere Zahl 
an Branchen und ein Wegfall der Kontingentierung dieser Beschäftigung in Österreich sollte 
daher darauf abzielen, AsylwerberInnen einen effektiveren Arbeitsmarktzugang in allen Bran-
chen zu gewähren, und die Chancen, diesen zu erlangen, gleichmäßiger unter den Asylwer-
berInnen zu verteilen. Darüber hinaus könnte international an einer Informationsstrategie 
gearbeitet werden, die versucht, potentiellen AsylwerberInnen bereits in den Sendeländern 
sachliche und objektive Informationen über das Aufnahmeland zur Verfügung zu stellen, um 



–  96  – 

   

dem Entstehen übermäßig optimistischer Erwartungen an die Aufnahmebedingungen im 
Empfängerland vorzubeugen. 

5.2.2 Möglichkeiten der Ausgestaltung eines breiteren Arbeitsmarktzuganges für 
AsylwerberInnen 

Hinsichtlich einer solchen Reform bestehen aber erhebliche Befürchtungen aufgrund ihrer 
potentiellen wirtschaftlichen Auswirkungen. Diesen galt daher das Hauptaugenmerk der vor-
liegenden Studie. Hier sprechen die Hoffnung auf einen besseren Integrationserfolg der Asyl-
werberInnen bei einem früheren Arbeitsmarktzugang, die in weiterer Folge zu einer – nach 
Anerkennung des Asylstatus oder Anerkennung als subsidiär schutzberechtigte Person – 
Ersparnis bei diversen Sozialleistungen führen sollte, ebenso wie die potentiell positiven Auswir-
kungen von Migration auf Exporte, Innovationskraft und Beschäftigung für eine großzügigere 
Handhabung der gegenwärtigen Regelung (mit einem möglichst frühen Arbeitsmarktzugang 
nach z. B. 3 oder 6 Monaten nach Zulassung zum Asylverfahren in Österreich).  

Demgegenüber stehen aber auch Befürchtungen hinsichtlich der möglichen Konsequenzen 
einer solchen großzügigeren Regelung auf die Löhne, Arbeitslosigkeit und auch auf die Ver-
teilung der Einkommen der heimischen und "alteingesessenen" ausländischen Arbeitskräfte. 
Unsere Simulationen zeigen allerdings, dass diese Auswirkungen aller Erwartung nach – insbe-
sondere bei einer Lockerung des Arbeitsmarktzuganges auf alle Branchen ohne Kontin-
gentierung nach 6 oder 9 Monaten Verfahrensdauer – eher gering sein dürften. Als nennens-
wertester Effekt verbleibt hier allenfalls eine Erhöhung der Arbeitslosenquote von in etwa 
0,1 bis 0,2 PP. Bei einer Liberalisierung 3 Monate nach Zulassung zum Asylverfahren in Öster-
reich wäre hingegen unter den getroffenen Annahmen mit einem kurzfristigen Anstieg der 
Arbeitslosenquote von 0,17 bis zu 0,23 PP und einer mittelfristigen Erhöhung um bis zu 0,22 PP 
zu rechnen. 

Diese Schätzungen sind allerdings mit einigen Unsicherheiten verbunden und berücksichtigen 
auch keine weiteren arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für inländische und alteingeses-
sene ausländische Arbeitskräfte. Die Unsicherheit der gegenwärtigen Schätzungen ergibt sich 
dabei aus der mangelnden Datenlage zu der Dauer von Asylverfahren, der mangelnden 
Prognostizierbarkeit der zukünftigen Zahl von AsylwerberInnen und der mangelnden histori-
schen Erfahrung mit einer solchen Lockerung des Arbeitsmarktzugangs. Sie spricht dafür, 
zumindest für die erste Phase nach der Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkeiten von 
AsylwerberInnen auf alle Branchen, rudimentäre Steuerungsinstrumente, wie sie etwa durch 
eine Arbeitsmarktprüfung bestehen könnten, aufrecht zu erhalten, und diese erst aufzuge-
ben, wenn Erfahrungen mit der neuen Regelung vorliegen, die eine solche Regelung nicht 
notwendig erscheinen lassen, oder aber diese Arbeitsmarktprüfung – ähnlich wie in 
Deutschland – nur für AsylwerberInnen mit sehr langen Verfahrensdauern entfallen zu lassen.  

Allerdings werden Arbeitsmarktprüfungen von einigen ArbeitgeberInnen als bürokratisch und 
zeitaufwändig angesehen. Ziel sollte es daher sein, das Steuerungselement der Arbeitsmarkt-
prüfung als Regulativ des Arbeitsmarktzuganges möglichst effizient zu handhaben.  
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Die fehlende Berücksichtigung von weiteren arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für inländi-
sche und alteingesessene ausländische Arbeitskräfte in unseren Szenarien bedeutet hinge-
gen, dass einige der unerwünschten Auswirkungen eines breiteren, nicht auf spezifische Bran-
chen beschränkten, Arbeitsmarktzuganges auf die heimische Arbeitslosigkeit durch eine ent-
sprechende Intensivierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik abgefedert werden könnten.  

Zu bedenken ist auch, dass nach unseren Simulationen eine kurze Verfahrensdauer eines der 
zentralen Instrumente ist, um die Arbeitsmarktwirkungen einer Lockerung des Arbeitsmarktzu-
ganges zu verringern. Je schneller die Asylverfahren abgewickelt werden, desto geringer ist 
das durch eine Liberalisierung temporär zusätzlich auf den österreichischen Arbeitsmarkt 
kommende Arbeitskräfteangebot. Dementsprechend wichtig wird es bei einem breiteren 
Arbeitsmarkzugang sein, die bestehenden Bemühungen zur Verkürzung der Verfahrensdauer 
für alle AsylwerberInnen fortzusetzen, und auch weiter zu intensivieren. 

Außerdem muss bei einer Ausweitung des Arbeitsmarktzuganges für AsylwerberInnen über die 
gegenwärtige Kontingentierung und Branchenfokussierung hinweg auch an einer besseren 
Koordination der sozialen Absicherung von AsylwerberInnen gearbeitet werden. Ein solcher 
Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen wird realistischerweise dazu führen, dass viele Asyl-
werberInnen zunächst in relativ instabilen und möglicherweise prekären Beschäftigungsver-
hältnissen arbeiten werden, aus denen kein Zugang zu Arbeitslosengeld folgt. Daher wird es 
notwendig sein, verstärkt Vorkehrungen für den Übergang zwischen Beschäftigung und 
Grundversorgung von AsylwerberInnen zu schaffen, bei denen auch sichergestellt sein muss, 
dass sich die Arbeitsaufnahme für AsylwerberInnen bezahlt macht, da ansonsten zu befürch-
ten wäre, dass ein effektiver Arbeitsmarktzugang für AsylwerberInnen mangels Arbeitsanrei-
zen verhindert würde. 

5.2.3 Begleitende Maßnahmen zur Betreuung, Integration, Qualifikation und 
Motivation von AsylwerberInnen  

Betrachtet man die Vor- und Nachteile eines Arbeitsmarktzuganges für AsylwerberInnen, ist 
insbesondere die stärkere Benachteiligung hinsichtlich Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit 
aber auch hinsichtlich der faktischen Anerkennung der Qualifikationen der erst kürzlich aus 
Asylgründen nach Österreich zugewanderten Personen ein Argument dafür, den Arbeits-
marktzugang früher zu ermöglichen.  

Zumindest ebenso wichtig, wenn nicht in vielen Fällen sogar wichtiger, wäre aber eine ent-
sprechende, zielgruppenspezifische Betreuung für AsylwerberInnen oder (insbesondere für 
junge AsylwerberInnen) ein breiter Zugang zur Erstausbildung. Eine auf verbesserten Arbeits-
marktzugang konzentrierte Asylbetreuung könnte dabei unter anderem auch darauf abzie-
len, bereits im Rahmen des Asylverfahrens die Qualifikationen und Sprachkompetenzen der 
AsylwerberInnen zu erheben. Eine solche intensivere Betreuung würde dabei sicherlich 
höhere Betreuungskosten verursachen (und müsste daher dementsprechend finanziert wer-
den). Sie hätte aber zum einen auch (über die verstärkte Beschäftigung von BetreuerInnen) 
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direkte Beschäftigungseffekte und würde auch Folgekosten einer späten oder mangelhaften 
arbeitsmarktintegrationsgerichteten Asylbetreuung verhindern.  

Eine Zielgruppe sollten dabei AsylwerberInnen sein, die in ihrem Heimatland eine mittlere 
Ausbildung abgeschlossen haben und die für eine Anerkennung dieser Qualifizierung eine 
modulare Teilqualifizierung benötigen. Weitere sehr wichtige Zielgruppen wären auch 
Jugendliche und jüngere AsylwerberInnen, für die der Zugang sowohl zu Lehrstellen als auch 
zu anderen Bildungsangeboten besonders wichtig ist. Insbesondere sollte der gegenwärtig 
auf Mangelberufe eingeschränkte Zugang zu Lehrstellen im Gleichklang mit der Bestimmung 
für alle anderen AsylwerberInnen auf alle Lehrberufe ausgeweitet werden. 

Ein weiterer möglicher Zugang wäre, den Arbeitsmarktzugang für einzelne AsylwerberInnen 
mit entsprechenden Integrationsleistungen (z. B. Absolvierung von Sprachkursen) zu verbin-
den. Bei diesem Zugang müsste allerdings sichergestellt werden, dass die geforderten Kurse 
kostenlos und in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung gestellt werden, und auch 
keine überzogenen Forderungen an die zu erwartenden Lernerfolge gestellt werden. 

5.2.4 Begleitendes Monitoring und internationale Koordination  

Überdies wird es gerade in den ersten Phasen nach der Einführung eines breiteren Arbeits-
marktzuganges für AsylwerberInnen notwendig sein, die Entwicklungen hinsichtlich der Zahl 
an arbeitsuchenden und beschäftigten AsylwerberInnen zu beobachten und die gewählten 
Steuerungselemente auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen. Um dies zu ermöglichen, wird es 
auch notwendig sein, bewusst in die Datensammlung zu investieren, da die gegenwärtige 
Datenlage zur Zahl der AsylwerberInnen, der Dauer ihrer Verfahren, ihrer Qualifikationen und 
ihres Arbeitsmarktverhaltens mehr als nur unzureichend ist und eine zielgerichtete Arbeits-
marktsteuerung von AsylwerberInnen, oder die Evaluierung der verschiedenen Integrations-
angebote an Datenproblemen scheitern würde. 

Abgesehen von diesen für Österreich spezifischen Politikschlussfolgerungen für eine teilweise 
Liberalisierung des Arbeitsmarktzuganges von AsylwerberInnen sollte aber aus langfristiger 
Sicht auch weiterhin berücksichtigt werden, dass die Steuerung und Betreuung von Asylwer-
berInnen in ein internationales Migrationssystem eingebettet ist. Dementsprechend muss 
auch für österreichische politische Entscheidungsträger die Weiterentwicklung dieses Systems 
ein zentrales Anliegen bleiben. Hier besteht zum einen ein verstärkter Koordinationsbedarf der 
verschiedenen Empfängerländer (insbesondere innerhalb der EU), um die Aufnahmekapazi-
täten für AsylwerberInnen in Europa zu erhöhen. Zum anderen muss aber hier auch auf eine 
engere Koordination mit den Bemühungen der Entwicklungszusammenarbeit gedrängt wer-
den, da im Endeffekt Asylströme wohl nur vermieden werden können, wenn die bedeutsams-
ten Faktoren für ihr Entstehen – nämlich politische, wirtschaftliche und humanitäre Krisen in 
den Sendeländern – verhindert werden. 
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